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E I L A NT R A G 
 

 

In dem o.g. Verfahren der Verfassungsbeschwerde beantragen die Beschwerde-

führer den Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 32 Abs. 1 BVerfGG. Sie 

beantragen: 

Der Bundesregierung wird untersagt, das Comprehensive Economic and 

Trade Agreement (CETA) zu unterzeichnen,  

und hilfsweise für den Fall, dass die Unterzeichnung durch die Bundesregierung 

schon stattgefunden hat: 
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Der Bundesregierung wird aufgegeben, gegenüber den anderen Vertragspar-

teien des CETA zu erklären, dass dieser Vertrag für die Bundesrepublik 

Deutschland nicht vorläufig angewandt wird.   

 

 

Begründung 

1. Sachverhalt 

a) Die Vorgaben im Urteil vom 13. Oktober 2016 

Mit Urteil vom 13. Oktober 2016 in den Verfahren 2 BvR 1368/16 u.a. hat das 

Bundesverfassungsgericht die Anträge auf einstweilige Anordnung, die darauf ge-

richtet waren, den deutschen Vertreter im Rat der Europäischen Union zu ver-

pflichten, gegen die Vorschläge der Kommission zur Unterzeichnung, vorläufigen 

Anwendung und zum Abschluss des CETA zu stimmen, abgewiesen. In den Ur-

teilsgründen hat das Bundesverfassungsgericht allerdings Voraussetzungen für die 

Zustimmung des deutschen Vertreters im Rat formuliert. Insbesondere hat das Ge-

richt zur Voraussetzung gemacht, dass eine klare Kompetenzabgrenzung, gewis-

sermaßen eine „Demarkationslinie“ zwischen den Vertragsinhalten gezogen wer-

den muss, die in die mitgliedstaatliche Zuständigkeit fallen, und denen, für die eine 

Kompetenz der Europäischen Union besteht. Im Einzelnen heißt es in Rdnr. 51-57 

des Urteils:  

„Da CETA als gemischtes Abkommen abgeschlossen werden wird 
(COM <2016> 470 final), das sich nicht nur auf Gegenstände erstreckt, 
die unstreitig in die Zuständigkeit der Europäischen Union fallen, lässt 
sich insoweit nicht ausschließen, dass sich der Beschluss des Rates über 
die vorläufige Anwendung von CETA als Ultra-vires-Akt erweist und 
dass die Mitwirkung der Bundesregierung an diesem Beschluss die An-
tragsteller zu I. - IV. in ihrem Recht aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 in Verbin-
dung mit Art. 20 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG 
verletzt (vgl. dazu BVerfGE 123, 267 <353, 400>; 126, 286 <304>; 134, 
366 <392 Rn. 37>; BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 21. Juni 
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2016 - 2 BvR 2728/13, 2 BvR 2729/13, 2 BvR 2730/13, 2 BvR 2731/13, 
2 BvE 13/13 -, juris, Rn. 148). 

 (1) Der Europäischen Union dürfte es unter anderem an einer Vertrags-
schlusskompetenz für Portfolioinvestitionen, den Investitionsschutz, den 
internationalen Seeverkehr, die gegenseitige Anerkennung von Berufs-
qualifikationen und den Arbeitsschutz fehlen. 

Der Europäischen Union steht gemäß Art. 207 Abs. 1 AEUV eine aus-
schließliche Kompetenz zum Abschluss von Zoll- und Handelsabkom-
men zu, die ausländische Direktinvestitionen betrifft. Darunter fallen In-
vestitionen, die der Sache nach dem Kontrollerwerb eines Unterneh-
mens oder dem Erwerb von Immobilien dienen (vgl. BVerfGE 123, 267 
<421>; Cottier/Trinberg, in: von der Groeben/Schwarze/ Hatje, Euro-
päisches Unionsrecht, 7. Aufl. 2015, Art. 207 AEUV Rn. 54), nicht aber 
Portfolioinvestitionen, deren Hauptzweck in der Gewinnerzielung liegt, 
ohne dass der Investor einen direkten Einfluss auf das Unternehmen be-
säße (vgl. BVerfGE 123, 267 <421>; Mayr, EuR 2015, S. 575 <591>). 

Auch für die in Kapitel 8 Abschnitt D CETA-E unter dem Titel „Inves-
titionsschutz“ enthaltenen Regelungen über die Behandlung von Inves-
toren und erfassten Investitionen (Art. 8.10 CETA-E) sowie die Enteig-
nung (Art. 8.12 CETA-E) dürfte der Europäischen Union eine Kompe-
tenz fehlen. Eine solche dürfte sich insbesondere nicht aus Art. 207 Abs. 
1 AEUV ergeben, der den reinen Eigentumsschutz von Auslandsvermö-
gen vor Enteignungen nicht erfassen dürfte (vgl. Mayr, a.a.O., S. 597). 
Dafür spricht auch, dass die Verträge ausweislich von Art. 345 AEUV 
die Eigentumsordnung in den einzelnen Mitgliedstaaten unberührt lassen 
(vgl. Wernicke, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäi-
schen Union, Bd. III, 48. Ergänzungslieferung August 2012, Art. 345 
AEUV Rn. 15). 

Für Vorschriften zu Feeder-Dienstleistungen (Transport zwischen Häfen 
und Schiffen) und maritimen Hilfsdiensten dürfte eine Kompetenz der 
Europäischen Union schon deshalb nicht in Betracht kommen, weil die 
betroffenen Bereiche gemäß Art. 207 Abs. 5 AEUV explizit aus dem 
Anwendungsbereich der Gemeinsamen Handelspolitik ausgenommen 
sind. Insoweit dürfte Kapitel 14 CETA-E (Dienstleistungen im Interna-
tionalen Seeverkehr) jedenfalls auch Gegenstände betreffen, die in die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen. 

Ebenso wenig dürfte für Kapitel 11 CETA-E (Gegenseitige Anerken-
nung von Berufsqualifikationen) eine ausschließliche Zuständigkeit der 
Europäischen Union bestehen. Eine lückenlose Harmonisierung im in-
ternen Unionsrecht ist insoweit bislang nicht erfolgt (vgl. zur Reichweite 
der diesbezüglichen europarechtlichen Regelungen Forsthoff, in: 
Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Bd. I, 
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42. Ergänzungslieferung September 2010, Art. 45 AEUV Rn. 281; Kluth, 
in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 59 AEUV Rn. 35). 
Zudem erfasst das Unionsrecht lediglich Berufsqualifikationen von Uni-
onsbürgern (Art. 20 AEUV), während die Mitgliedstaaten zumindest in 
Teilbereichen für Drittstaatenangehörige zuständig sind. Das findet im 
Abkommen jedoch keinen Niederschlag. 

Im Kapitel 23 (Handel und Arbeit) dürfte es ebenfalls an einer umfas-
senden ausschließlichen Zuständigkeit der Europäischen Union fehlen. 
So verfügt sie etwa im Bereich der Verbesserung der Arbeitsumwelt zum 
Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der Arbeitnehmer lediglich 
über eine Unterstützungs- und Ergänzungskompetenz (Art. 153 Abs. 2 
Buchstabe a AEUV). Dafür spricht auch, dass die Mitgliedstaaten im 
Hinblick auf die Verpflichtung zur Einhaltung von Standards der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation (IAO) (Art. 23.3 CETA-E) berechtigt 
sind, strengere Regeln zu treffen (Art. 153 Abs. 4 AEUV). 

 

Das Gericht sieht indes auch Möglichkeiten, wie der drohenden Verfassungswid-

rigkeit der vorläufigen Anwendung des CETA entgangen werden kann (Rdnr. 69-

70): 

„Deutschland hat bereits Vorbehalte hinsichtlich der vorläufigen An-
wendung von CETA zu folgenden Gegenständen angebracht: Das Er-
fordernis der dauerhaften Ansässigkeit des verantwortlichen Herausge-
bers einer Zeitung oder anderen periodischen Druckschrift in Deutsch-
land, in der Europäischen Union oder in einem Mitgliedstaat des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (EWR), die Zulassung als Rechtsanwalt für 
die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des deutschen 
Rechts sowie das Erfordernis eines entsprechenden Kanzleisitzes, das 
Verbot einer Tätigkeit als Patentanwalt für Patentanwälte aus Drittstaa-
ten, das Erfordernis, dass Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bestimmte 
deutsche Rechtsformen annehmen müssen, die Eintragungspflicht für 
Ärzte (einschließlich Psychologen, Psychotherapeuten und Zahnärzte) 
bei den regionalen kassenärztlichen oder kassenzahnärztlichen Vereini-
gungen, wenn sie von der gesetzlichen Krankenkasse versicherte Patien-
ten behandeln wollen, sowie damit verbundene quantitative Beschrän-
kungen und Niederlassungserfordernisse, die Möglichkeit des Vorrangs 
gemeinnütziger Dienstleister bei Rettungsdienst- und Krankentransport-
dienstleistungen, den Ausschluss juristischer Personen von der Erbrin-
gung tierärztlicher Dienstleistungen, das Erfordernis der Staatsangehö-
rigkeit eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eine kommer-
zielle Präsenz in der Europäischen Union für die Zulassung als Zeitar-
beitsagentur, Beschränkungen beim Einzelhandel mit pharmazeutischen, 
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medizinischen und orthopädischen Artikeln, die Beschränkung der Ein-
tragungsfähigkeit in das nationale Schiffsregister auf Seefahrzeuge, deren 
Anteile mehrheitlich im Eigentum von Staatsangehörigen eines Mitglied-
staats der Europäischen Union oder von Gesellschaften stehen, sowie 
schließlich Beschränkungen für den Einsatz von Wasserfahrzeugen auf 
Wasserstraßen der Bundesrepublik Deutschland, bei der Erbringung von 
Kabotage-Dienstleistungen und in Bezug auf das Mieten oder Leasing 
von Schiffen. 

Da die Bundesregierung darüber hinaus einer vorläufigen Anwendung 
von CETA für Sachmaterien nicht zustimmen wird, die nach ihrer Auf-
fassung in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten verblieben sind, kann 
davon ausgegangen werden, dass sie - soweit nicht Ausnahmen von der 
vorläufigen Anwendung durch Beschluss des Rates statuiert werden - 
entsprechende Vorbehalte anbringen wird. Vor diesem Hintergrund geht 
der Senat davon aus, dass insbesondere Regelungen zum Investitions-
schutz, einschließlich des Gerichtssystems (Kapitel 8 und Kapitel 13 
CETA-E), zu Portfolioinvestitionen (Kapitel 8 und Kapitel 13 CETA-
E), zum internationalen Seeverkehr (Kapitel 14 CETA-E), zur gegensei-
tigen Anerkennung von Berufsqualifikationen (Kapitel 11 CETA-E) so-
wie zum Arbeitsschutz (Kapitel 23 CETA-E) nicht von der vorläufigen 
Anwendung erfasst werden.“ 

 

 

b) Die CETA-Ratsbeschlüsse vom 28. Oktober 2016 

In der Nacht des 28. Oktober 2016 haben die Vertreter der EU-Mitgliedstaaten im 

Ministerrat der EU in einem schriftlichen Abstimmungsverfahren einstimmig - also 

auch mit der Stimme des Vertreters der deutschen Bundesregierung - beschlossen, 

der Unterzeichnung, der vorläufigen Anwendung und der Weiterleitung des Be-

schlusses über den Abschluss des CETA an das Europäische Parlament zuzustim-

men. Die Beschlussvorlagen waren (wir erlauben uns insoweit auf die offizielle 

Ratswebsite zu verweisen 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/10/28-eu-canada-

trade-agreement/): 

Council of the European Union, 10972/1/16 REV 1 vom 26. Oktober 2016 
(Beschluss über die Unterzeichnung) (Anlage 1) 
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Council of the European Union, 10974/16 vom 5. Oktober 2016 (Beschluss 
über die vorläufige Anwendung) (Anlage 2) 

 

Der Beschluss über die Unterzeichnung des CETA bezieht dabei ein Ratsprotokoll 

ein, in dem verschiedene Vorbehalte zusammengefasst sind: 

 Council of the European Union, 13463/1/16 REV 1 (Anlage 3) 

 

Der Beschluss über die vorläufige Anwendung des CETA bezieht seinerseits den 

Beschluss über die Unterzeichnung ein, so dass auf diese Weise das Ratsprotokoll 

in den Beschluss über die vorläufige Anwendung inkorporiert ist.  

Der Beschluss über die vorläufige Anwendung beruht auf der dem Bundesverfas-

sungsgericht bekannten Beschlussvorlage vom 5. Oktober 2016, in der verschiede-

ne Vertragsinhalte von der vorläufigen Anwendung ausgenommen sind. In dem 

nun beschlossenen Ratsprotokoll findet sich eine offenbar auf Betreiben der Bun-

desregierung aufgenommene Passage, die den vom Bundesverfassungsgericht auf-

gestellten zusätzlichen Kompetenzabgrenzungen dienen soll. (ebenda S. 13): 

„15. Erklärung des Rates:  

Der Rat der Europäischen Union bestätigt, dass die vorläufige Anwen-
dung nur für Angelegenheiten gilt, die in den Zuständigkeitsbereich der 
EU fallen.  

16. Erklärung des Rates zur vorläufigen Anwendung der gegenseitigen 
Anerkennung von Berufsqualifikationen:  

Der Rat der Europäischen Union erklärt, dass sein Beschluss, insoweit er 
die vorläufige Anwendung von Bestimmungen auf dem Gebiet der ge-
genseitigen Anerkennung von Berufsqualifikationen durch die EU vor-
sieht und insoweit dieses Gebiet in die geteilte Zuständigkeit der EU und 
ihrer Mitgliedstaaten fällt, die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen 
ihnen auf diesem Gebiet nicht berührt und die Mitgliedstaaten nicht da-
ran hindert, ihre Zuständigkeiten gegenüber Kanada oder einem anderen 
Drittland in nicht von diesem Abkommen erfassten Angelegenheiten 
auszuüben.  

17. Erklärung des Rates zur vorläufigen Anwendung des Arbeitnehmer-
schutzes:  
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Der Rat der Europäischen Union erklärt, dass sein Beschluss, insoweit er 
die vorläufige Anwendung von Bestimmungen auf dem Gebiet des Ar-
beitnehmerschutzes durch die EU vorsieht und insoweit dieses Gebiet in 
die geteilte Zuständigkeit der EU und ihrer Mitgliedstaaten fällt, die Auf-
teilung der Zuständigkeiten zwischen ihnen auf diesem Gebiet nicht be-
rührt und die Mitgliedstaaten nicht daran hindert, ihre Zuständigkeiten 
gegenüber Kanada oder einem anderen Drittland in nicht von diesem 
Abkommen erfassten Angelegenheiten auszuüben.“  

 

 

Die Unterzeichnung des CETA und der Begleitdokumente durch die Bundesregie-

rung ist soweit ersichtlich noch nicht erfolgt. Die Unterzeichnung durch die Vertre-

ter des Rates sowie der kanadischen Regierung ist für den 30. Oktober 2016 in der 

Mittagszeit vorgesehen.  

Die vorläufige Anwendung soll nach den Schlussfolgerungen des Rates vom 28. 

Oktober 2016 dadurch herbeigeführt werden, dass sie unter der Voraussetzung, 

dass bis zu diesem Zeitpunkt das Europäische Parlament zugestimmt haben wird, 

am 17. Februar 2017 an Kanada notifiziert wird. 

Council of the European Union, 13887/16 vom 28. Oktober 2016 

(Schlussfolgerungen des Rates) (Anlage 4) 

 

2. Antragsgegenstand 

Der Antrag bezieht sich auf die Unterzeichnung des CETA durch die deutsche 

Bundesregierung. Den Beschwerdeführern ist bewusst, dass die bloße Unterzeich-

nung eines völkerrechtlichen Vertrages grundsätzlich noch keine Rechtswirkungen 

für die Grundrechtsberechtigten mit sich bringt. Im vorliegenden Fall besteht aber 

die Besonderheit, dass die Unterzeichnung der letzte Rechtsakt ist, an dem die 

Bundesregierung mitwirkt, bevor der Vertrag vorläufig angewendet wird. Bei dieser 

Sachlage ist effektiver verfassungsgerichtlicher Rechtsschutz nur zu erlangen, wenn 

schon die Unterzeichnung des Vertrages verhindert wird. Denn mit der Unter-

zeichnung wird der in den oben benannten Ratsbeschlüssen über die vorläufige 
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Anwendung und die Weiterleitung des CETA an das Europäische Parlament fest-

gelegte Geschehensablauf in Gang gesetzt, der ohne weitere deutsche Mitwirkung 

zum Einvernehmen mit Kanada über die vorläufige Anwendung des CETA führen 

wird. 

 

3. Folgenabwägung 

Die bei der Entscheidung über einen Antrag auf einstweilige Anordnung vorzu-

nehmende Folgenabwägung geht zu Gunsten der Antragsteller aus. Mit dem Ver-

weis auf den (vermeintlich) entstehenden außenpolitischen Schaden für die Bun-

desrepublik Deutschland lässt sich nicht über jeden Verfassungsverstoß hinweg 

sehen. Bei allem Respekt vor der Einschätzungsprärogative der Bundesregierung, 

der es zweifellos zusteht, außenpolitische Folgen einzuschätzen, darf doch daran 

erinnert werden, dass dieser Einschätzungsprärogative verfassungsrechtliche Gren-

zen gesetzt sind. Jedenfalls dann, wenn offensichtlich ist, dass die Bundesregierung 

nicht das Nötige veranlasst hat, um einen verfassungsgemäßen Zustand herbei zu 

führen, muss es ihr versagt sein, sich auf ihre außenpolitische Prognose zurück zu 

ziehen. Bewusste und erhebliche Verfassungsverstöße sind mit außenpolitischen 

Sachzwängen nicht zu rechtfertigen. Dass die Bundesregierung sehenden Auges 

solche Verfassungsverstöße hinnehmen will, ergibt sich aus der immer noch unge-

klärten Kompetenzabgrenzung bei der vorläufigen Anwendung des CETA. Die 

Bundesregierung hat entgegen den Maßgaben des Bundesverfassungsgerichts nicht 

dafür Sorge getragen, dass nur diejenigen Teile des CETA vorläufig angewendet 

werden, die „sich zweifellos auf eine Einzelermächtigung der Europäischen Union“ 

stützen lassen (Rn. 68 des Urteils vom 13. 10. 2016).  

 

4. Drohende Rechtsverletzung  

a) Unzureichende Kompetenzabgrenzung 
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Die im Beschluss über die vorläufige Anwendung und im Ratsprotokoll vorge-

nommene Kompetenzabgrenzung stellt bei weitem nicht sicher, dass nur solche 

Vertragsinhalte vorläufig angewendet werden, die in die ausschließliche Zuständig-

keit der Europäischen Union fallen. Nach dem Inhalt der Dokumente bleibt für 

folgende strittigen Bereiche unklar, wo genau die „Demarkationslinie“ zwischen 

den unionalen und den mitgliedstaatlichen Zuständigkeiten verläuft: 

• Finanzdienstleistungen (13 CETA-E)   

• nachhaltige Entwicklung, Arbeit und Umwelt (22-24 CETA-E)   

• Seeverkehrsregelungen (14 CETA-E)   

• Steuer (Art. 28.7 CETA-E)   

• Streitbeilegung (29 CETA-E)   

• Herstellungspraxis für pharmazeutische Produkte (Annex 7 CETA-E) 

  

• Geistiges Eigentum (20 CETA-E)   

Dass diese Vertragsinhalte strittig sind, belegt der eigene Vortrag der Bundesregie-

rung in ihrer Stellungnahme im Singapur-Verfahren vor dem Europäischen Ge-

richtshof. 

Stellungnahme der Bundesregierung in dem Gutachtenverfahren 2/15 

vom 06. Januar 2016 (Anlage 4) 

 

Es war nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 13. Oktober 2016 an-

gezeigt, für diese Bereiche eine klare Kompetenzabgrenzung herbeizuführen, zumal 

diese Vertragsbereiche teilweise in dem Urteil ausdrücklich angesprochen sind. Der 

Versuch in Ziffer 15 des Ratsprotokolls („Der Rat der Europäischen Union bestä-

tigt, dass die vorläufige Anwendung nur für Angelegenheiten gilt, die in den Zu-

ständigkeitsbereich der EU fallen.“) wirkt hilflos und ist untauglich. Mit einer pau-
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schalen Erklärung lassen sich die strittigen von den unstrittigen Zuständigkeiten 

nicht unterscheiden. Der gefasste Beschluss über die vorläufige Anwendung des 

CETA entspricht dem Vorschlag vom 5. Oktober 2016 und wurde nicht mehr im 

Lichte der Maßgaben des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 13. 10. 2016 

geändert. Es ist – um das Mindeste zu sagen - bemerkenswert, in welcher Weise die 

Bundesregierung meint, ihren Verpflichtungen aus einem Urteil des Bundesverfas-

sungsgerichts nachkommen zu können. 

 

b) Bevorstehende Rechtsverletzung auf Seiten der Beschwerdeführer    

Die gefassten Beschlüsse des Rates sind ultra-vires-Akte. Sie berühren zudem die 

Verfassungsidentität der Bundesrepublik Deutschland. Damit verletzen sie die Be-

schwerdeführer in ihren Rechten aus Art. 38 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 und 

2GG, Art. 79 Abs. 3 GG. Die Beschwerdeführer erlauben sich insoweit, auf ihren 

bisherigen Vortrag hinzuweisen. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Ur-

teil vom 13. Oktober 2016 bereits ausgeführt, dass diese Rechtsverletzungen mit 

Blick auf die ungeklärte Kompetenzabgrenzung bei der vorläufigen Anwendung 

von CETA nicht ausgeschlossen werden können. Da die Bundesregierung nicht 

sichergestellt hat, dass die vorläufige Anwendung des CETA nicht ultra vires er-

folgt, sind die Nachteile für die Beschwerdeführer gerade nicht ausgeschlossen, 

sondern mit der vorläufigen Anwendung in erheblichem Umfang gegeben.   

 

5. Zum Hilfsantrag 

Sollte dem Hauptantrag nicht stattgegeben werden, müsste die Bundesregierung 

verpflichtet werden, von ihrem vertraglich vereinbarten Kündigungsrecht schon 

vor der Notifikation der vorläufigen Anwendung des CETA an Kanada Gebrauch 

zu machen. Es mag zwar ungewöhnlich sein, ein vertraglich vereinbartes Kündi-

gungsrecht schon dann in Anspruch zu nehmen, wenn der Vertrag selbst noch gar 

nicht zustande gekommen ist. Aber unter Berücksichtigung der auch im Völker-
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recht geschuldeten vorvertraglichen Loyalitätspflichten würde es gegen Treu und 

Glauben verstoßen, wenn die Bundesrepublik Deutschland das Wirksamwerden 

der vorläufigen Anwendung abwarten würde, um erst dann die Kündigung zu er-

klären. Der Respekt vor dem kanadischen Vertragspartner gebietet, hier nicht län-

ger zuzuwarten, sondern aus verfassungsrechtlichen Gründen die vorläufige An-

wendung des CETA gar nicht erst wirksam werden zu lassen 

 

                                                                     

Prof. Dr. Bernhard Kempen Professor Dr. Wolfgang Weiß 
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of the other part 

  



 

 

10972/1/16 REV 1   DOS/kp 1 
 DGC 1A  EN 
 

COUNCIL DECISION (EU) 2016/… 

of … 

on the signing on behalf of the European Union  

of the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) 

between Canada, of the one part,  

and the European Union and its Member States, of the other part 

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular 

Article 43(2), Article 91, Article 100(2), Article 153(2), Article 192(1) and the first subparagraph of 

Article 207(4), in conjunction with Article 218(5), thereof, 

Having regard to the proposal from the European Commission, 



 

 

10972/1/16 REV 1   DOS/kp 2 
 DGC 1A  EN 
 

Whereas: 

(1) On 24 April 2009, the Council authorised the Commission to open negotiations for a 

Comprehensive Economic and Trade Agreement with Canada. 

(2) Those negotiations have been concluded, and the Comprehensive Economic and Trade 

Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union and its 

Member States of the other part, (the 'Agreement') should be signed on behalf of the 

Union, subject to the fulfilment of the procedures required for its conclusion at a later date. 

(3) In accordance with Article 30.6(1) of the Agreement, the Agreement does not confer rights 

or obligations which can be directly invoked before Union or Member State courts or 

tribunals, 

HAS ADOPTED THIS DECISION: 



 

 

10972/1/16 REV 1   DOS/kp 3 
 DGC 1A  EN 
 

Article 1 

The signing, on behalf of the Union, of the Comprehensive Economic and Trade Agreement 

(CETA) between Canada, of the one Part, and the European Union and its Member States, of the 

other Part, is hereby authorised, subject to its conclusion. 

The text of the Agreement, together with the Joint Interpretative Instrument and the related 

Statements and Declarations, are attached to this Decision.∗ 

Article 2 

The President of the Council is hereby authorised to designate the person(s) empowered to sign 

the Agreement on behalf of the Union. 

Article 3 

This Decision shall enter into force on the day of its adoption. 

Done at …, 

 For the Council 

 The President 

 

                                                 
∗ OJ: Council document ST10973/16, INIT and Addenda 1 to 15; plus Council document(s) 

13541/16 and 13463/1/16 REV 1. 
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COUNCIL DECISION (EU) 2016/… 

of 

on the provisional application  

of the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) 

between Canada, of the one part,  

and the European Union and its Member States, of the other part 

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular 

Article 43(2), Article 91, Article 100(2), Article 153(2), Article 192(1) and the first subparagraph of 

Article 207(4), in conjunction with Article 218(5), thereof, 

Having regard to the proposal from the European Commission, 
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Whereas: 

(1) On 24 April 2009, the Council authorised the Commission to open negotiations for a 

Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) with Canada. 

(2) In accordance with Decision (EU) 2016/…1*, the Comprehensive Economic and Trade 

Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union and its 

Member States, of the other part, (the "Agreement") was signed on …+. 

(3) Article 30.7(3) of the Agreement provides for the possibility of provisional application of 

the Agreement. 

(4) Parts of the Agreement falling within the competence of the Union may be applied on a 

provisional basis, pending the completion of the procedures for its conclusion. 

                                                 
1 Council Decision (EU) 2016/… of …on the signing on behalf of the European Union of the 

Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA ) between Canada, of the one part, 
and the European Union and its Member States, of the other part (OJ L …). 

* OJ: please insert the number of the Decision contained in Council document ST10972/16 
and complete the publication footnote. 

+ OJ: please complete the date of signing of the Agreement [27 October 2016]. 
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(5) Pursuant to Article 218(7) of the Treaty on the Functioning of the European Union, it is 

appropriate for the Council to authorise the Commission to approve modifications to 

Annex 20-A of the Agreement to be adopted by the CETA Joint Committee, as set out in 

Article 26.1 of the Agreement, on a recommendation by the CETA Committee on 

Geographical Indications pursuant to Article 20.22 of the Agreement. 

(6) In accordance with Article 30.6(1) of the Agreement, the Agreement does not confer rights 

or obligations which can be directly invoked before Union or Member State courts or 

tribunals, 

HAS ADOPTED THIS DECISION: 
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Article 1 

1. The Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the one 

part, and the European Union and its Member States, of the other part (the "Agreement") 

shall be applied on a provisional basis by the Union as provided for in Article 30.7(3) 

thereof, pending the completion of the procedures for its conclusion, and subject to the 

following points: 

(a) only the following provisions of Chapter Eight of the Agreement (Investment) shall 

be provisionally applied, and only in so far as foreign direct investment is concerned: 

– Articles 8.1 to 8.8; 

– Article 8.13; 

– Article 8.15, with the exception of paragraph 3 thereof; and 

– Article 8.16; 
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(b) the following provisions of Chapter Thirteen of the Agreement (Financial Services) 

shall not be provisionally applied in so far as they concern portfolio investment, 

protection of investment or the resolution of investment disputes between investors 

and States: 

– Paragraphs 3 and 4 of Article 13.2; 

– Article 13.3 and Article 13.4; 

– Article 13.9; and 

– Article 13.21; 

(c) the following provisions of the Agreement shall not be provisionally applied: 

– Article 20.12; 

– Article 27.3 and Article 27.4, to the extent that those Articles apply to 

administrative proceedings, review and appeal at Member State level; 

– Paragraph 7 of Article 28.7; 

(d) the provisional application of Chapters 22, 23 and 24 of the Agreement shall respect 

the allocation of competences between the Union and the Member States. 
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2. In order to determine the date of provisional application, the Council shall fix the date by 

which the notification referred to in Article 30.7(3) of the Agreement is to be sent to 

Canada. 

3. The date from which the Agreement will be provisionally applied will be published in the 

Official Journal of the European Union by the General Secretariat of the Council. 

Article 2 

For the purposes of Article 20.22 of the Agreement, modifications to Annex 20-A of the Agreement 

through decisions of the CETA Joint Committee shall be approved by the Commission on behalf of 

the Union. 

If an opposition is received in the framework of the examination of geographical indications carried 

out under paragraph 1 of Article 20.19 of the Agreement, and no agreement can be reached between 

the interested parties, the Commission shall adopt its position in accordance with the procedure laid 

down in Article 57(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the 

Council1. 

                                                 
1 Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 

21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (OJ L 343, 
14.12.2012, p. 1). 



 

 

10974/16    DOS/sr 7 
 DGC 1A  EN 
 

Article 3 

This Decision shall enter into force on the day of its adoption. 

Done at …, 

 For the Council 

 The President 
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Absender: Generalsekretariat des Rates 
Empfänger: Rat 
Nr. Vordok.: 13239/16 WTO 288 SERVICES 25 FDI 21 CDN 21 
Betr.: Umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA) zwischen 

Kanada einerseits und der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten 
andererseits 
– Erklärungen für das Ratsprotokoll 

  

 

Die Delegationen erhalten anbei die Erklärungen, die bei der Annahme des Beschlusses über die 

Unterzeichnung des CETA durch den Rat in das Ratsprotokoll aufzunehmen sind. 
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ANLAGE 

Erklärungen für das Ratsprotokoll – Inhaltsverzeichnis 
 

1.  Erklärung des Rates zu Artikel 20.12 "Camcording" (strafrechtliche Durchsetzung von 

Rechten geistigen Eigentums). 

2.  Erklärung des Rates zur vorläufigen Anwendung des Artikels 20.7 "Schutzgewährung" 
(Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten in Bezug auf durch die Berner Übereinkunft geschützte 

Persönlichkeitsrechte). 

3.  Erklärung des Rates zur vorläufigen Anwendung von Bestimmungen über Verkehr 
und Verkehrsdienstleistungen (betreffend die Aufteilung der Zuständigkeiten). 

4.  Erklärung des Rates zur vorläufigen Anwendung der Kapitel 22, 23 und 24: "Handel 

und nachhaltige Entwicklung", "Handel und Arbeit" und "Handel und Umwelt" (betreffend 

die Aufteilung der Zuständigkeiten). 
5.  Erklärung des Rates zur Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 912/2014 zur 

"finanziellen Verantwortung" bei der Beilegung von Investitionsstreitigkeiten. 

6.  Erklärung der Kommission zum Schutz geografischer Angaben. 

7.  Erklärung der Kommission zum Schutz des Vorsorgegrundsatzes im CETA. 
8.  Erklärung der Kommission zu Wasser. 

9.  Erklärung der Kommission zum Inhalt der Rechtsgrundlagen, die vom Rat hinzugefügt 

wurden. 
10. Erklärung Irlands (zum Dritten Teil Titel V AEUV). 

11. Erklärung des Vereinigten Königreichs (zum Dritten Teil Titel V AEUV). 

12. Erklärung Ungarns (zur vorläufigen Anwendung des CETA). 

13. Erklärung Portugals (zur vorläufigen Anwendung des CETA und zur 

Entscheidungsfreiheit in Angelegenheiten in nationaler Zuständigkeit). 
14. Erklärung Griechenlands (zum Schutz der geschützten Ursprungsbezeichnung (g. U.) 

"Feta" im CETA). 

15. Erklärung des Rates zum Umfang der vorläufigen Anwendung des CETA. 

16. Erklärung des Rates zur vorläufigen Anwendung der gegenseitigen Anerkennung von 
Berufsqualifikationen (Aufteilung der Zuständigkeiten). 
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17. Erklärung des Rates zur vorläufigen Anwendung des Arbeitnehmerschutzes 
(Aufteilung der Zuständigkeiten). 

18. Erklärung der Kommission zu Beschlüssen des Gemischten CETA-Ausschusses. 
19. Erklärung des Rates und der Mitgliedstaaten zu Beschlüssen des Gemischten CETA-

Ausschusses. 
20. Erklärung des Rates zur Beendigung der vorläufigen Anwendung des CETA. 
21. Erklärung Deutschlands und Österreichs zur Beendigung der vorläufigen Anwendung 

des CETA. 
22. Erklärung Polens zur Beendigung der vorläufigen Anwendung des CETA. 
23. Erklärung Sloweniens (zur bilateralen Investitionsgerichtsbarkeit und verschiedenen 

anderen Fragen). 
24. Erklärung Österreichs (zu den Standpunkten, die im Namen der Union im Gemischten 

Ausschuss zu vertreten sind). 
25. Erklärung Polens (zum Umfang der nationalen Zuständigkeit und verschiedenen anderen 

Fragen). 
26. Erklärung der Kommission über die Fortführung des Verbots von Stoffen mit 

hormonaler Wirkung zur Wachstumsförderung bei Nutztieren (wie 
hormonbehandeltes Rindfleisch). 

27. Erklärung der Kommission zur öffentlichen Auftragsvergabe. 
28. Erklärung der Kommission zu dem belgischen System der Pflichtversicherung und den 

auf dem Gegenseitigkeitsprinzip beruhenden Versicherungsgesellschaften nach 
belgischem Recht. 

29. Erklärung der Kommission zu öffentlichen Dienstleistungen. 
30. Erklärung der Kommission zur Weiterführung der EU-Rechtsvorschriften über 

genetisch veränderte Erzeugnisse in Bezug auf Lebens- und Futtermittel sowie den 
Anbau. 

31. Erklärung der Kommission zur Bedeutung des Begriffs "wesentliche 
Geschäftstätigkeiten" in Artikel 8.1 des Abkommens ("Definitionen" des Begriffs 
Investition). 

32. Erklärung des Rates und der Kommission zur Landwirtschaft im Rahmen des CETA. 
33. Erklärung der Europäischen Kommission zur Verwirklichung der vollständigen 

Gegenseitigkeit bei der Visumfreiheit mit Kanada für rumänische und bulgarische 
Staatsangehörige. 

34. Erklärung Bulgariens (zum visumfreien Reiseverkehr). 
35. Erklärung Rumäniens (zum visumfreien Reiseverkehr). 
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36. Erklärung der Kommission und des Rates zum Investitionsschutz und zum 
Investitionsgerichtshof. 

37. Erklärung des Königreichs Belgien zu den Bedingungen für die Ermächtigung seitens 
des Föderalstaates und der föderierten Einheiten zur Unterzeichnung des CETA. 

38. Erklärung des Juristischen Dienstes des Rates zur Rechtsnatur des Gemeinsamen 
Auslegungsinstruments. 
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ERKLÄRUNGEN: 
 
Die folgenden Erklärungen sind integraler Bestandteil des Kontextes, in dem der Rat den 
Beschluss über die Unterzeichnung des CETA im Namen der Union annimmt. Sie werden bei 
dieser Gelegenheit in das Ratsprotokoll aufgenommen. 
 
1. Erklärung des Rates zu Artikel 20.12: 
 

Der Rat erklärt, dass das von den Mitgliedstaaten erzielte Einvernehmen über die strafrechtliche 

Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums keinen Präzedenzfall für künftige 

Übereinkünfte zwischen der Europäischen Union und Drittländern darstellt. 

 
2. Erklärung des Rates zur vorläufigen Anwendung des Artikels 20.7: 
 

Der Rat erklärt, dass sein Beschluss, insoweit er die vorläufige Anwendung des Artikels 20.7 durch 

die EU vorsieht, die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen der EU und den Mitgliedstaaten in 

Bezug auf durch die Berner Übereinkunft geschützte Persönlichkeitsrechte nicht berührt. 

 
3. Erklärung des Rates zur vorläufigen Anwendung von Bestimmungen über Verkehr und 

Verkehrsdienstleistungen: 
 
Der Rat der Europäischen Union erklärt, dass sein Beschluss, insoweit er die vorläufige 

Anwendung von Bestimmungen im Bereich der Verkehrsdienstleistungen durch die EU vorsieht, 

die in die geteilte Zuständigkeit der EU und ihrer Mitgliedstaaten fallen, die Aufteilung der 

Zuständigkeiten zwischen ihnen auf diesem Gebiet nicht berührt und die Mitgliedstaaten nicht 

daran hindert, ihre Zuständigkeiten gegenüber Kanada in nicht von diesem Abkommen erfassten 

Angelegenheiten oder gegenüber einem anderen Drittland im Bereich der in diese Zuständigkeit 

fallenden Verkehrsdienstleistungen auszuüben. 
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4. Erklärung des Rates zur vorläufigen Anwendung der Kapitel 22, 23 und 24: 
 

Der Rat der Europäischen Union erklärt, dass sein Beschluss, insoweit er die vorläufige 

Anwendung von Bestimmungen der Kapitel 22, 23 und 24 durch die EU vorsieht, die in die geteilte 

Zuständigkeit der EU und ihrer Mitgliedstaaten fallen, die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen 

ihnen auf diesem Gebiet nicht berührt und die Mitgliedstaaten nicht daran hindert, ihre 

Zuständigkeiten gegenüber Kanada in nicht von diesem Abkommen erfassten Angelegenheiten oder 

gegenüber einem anderen Drittland auszuüben. 

 
5. Erklärung des Rates zur Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 912/2014: 
 
Der Rat weist darauf hin, dass für alle Klagen und Streitigkeiten, die sich gemäß Kapitel 8 

Abschnitt F (Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Investoren und Staaten) des CETA 

gegen die EU oder ihre Mitgliedstaaten richten, die Verordnung (EU) Nr. 912/2014 vom 23. Juli 

2014 zur Schaffung der Rahmenbedingungen für die Regelung der finanziellen Verantwortung bei 

Investor-Staat-Streitigkeiten vor Schiedsgerichten, welche durch internationale Übereinkünfte 

eingesetzt wurden, bei denen die Europäische Union Vertragspartei ist, Anwendung findet. 

 

6. Erklärung der Kommission zum Schutz geografischer Angaben: 
 

1. Die Kommission wird während der laufenden oder künftigen Verhandlungen über 

geografische Angaben, darunter g.U. und g.g.A., im Wege der verfügbaren 
Konsultationsstrukturen engen Kontakt zum jeweiligen interessierten Mitgliedstaat 

halten und Ad-hoc-Anträge auf weitere Konsultationen begrüßen. 

 

2. Sie hat sich verpflichtet, bei den laufenden und künftigen Verhandlungen über 

Handelsabkommen unter Berücksichtigung der Marktlage in den einzelnen 

Handelspartnerländern und der Interessen der Mitgliedstaaten den bestmöglichen Schutz 

von in der Union eingetragenen geografischen Angaben zu erreichen. 
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3. Sie nimmt Kenntnis von den Bedenken Griechenlands, was die Ergebnisse in Bezug auf 

den Schutz bestimmter geografischer Angaben im Rahmen des umfassenden 

Wirtschafts- und Handelsabkommens (CETA) zwischen Kanada einerseits und der 

Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten andererseits und insbesondere die 

geschützte Ursprungsbezeichnung Feta anbelangt. Die Kommission erkennt an, dass die 

Ergebnisse, die hinsichtlich der in Artikel 20.21 des CETA erfassten Benennungen, 

einschließlich FETA erzielt wurden, für ein Schutzniveau sorgen, durch das kein 

Präzedenzfall für laufende oder künftige Verhandlungen geschaffen wird. 

 

4. Die Kommission bekräftigt, dass sie im Hinblick auf das CETA dafür Sorge tragen will, 

dass der in diesem Abkommen vorgesehene Schutz der geografischen Angaben, unter 

anderem die Bestimmungen des Abkommens über die Anwendung der 

Verwaltungsvorschriften, strikt durchgesetzt wird, auch in Bezug auf die zur 

Inanspruchnahme von Ausnahmen gemäß Artikel 20.21 berechtigten Einrichtungen. 

 
5. Die Kommission sagt zu, die Mechanismen des gemäß Artikel 26.2 des Abkommens 

eingerichteten CETA-Ausschusses für geografische Angaben in vollem Umfang zu 

nutzen, um sicherzustellen, dass die kanadischen Verbraucher angemessen über die 

besondere Qualität und die besonderen Eigenschaften der unter Artikel 20.21 des CETA 

erfassten Erzeugnisse unterrichtet sind. 

 

6. Die Kommission sagt zu, spätestens innerhalb von fünf Jahren die im CETA 

vorgesehenen geeigneten Mechanismen anzuwenden, mit dem Ziel, für alle in Anhang 

20-A des Abkommens aufgeführten geografischen Angaben der EU, einschließlich 

Feta, dasselbe Schutzniveau zu gewährleisten. 

 

7. Die Kommission sagt zu, die Verfahren des CETA über geografische Angaben (g. A.), 

die in Artikel 26.2 festgelegt sind, uneingeschränkt anzuwenden, um auf Antrag eines 

EU-Mitgliedstaats neue geografische Angaben in das Abkommen aufzunehmen. 
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8. In Anbetracht der Möglichkeiten, die sich im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 

1144/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 über 

Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen für Agrarerzeugnisse im Binnenmarkt 

und in Drittländern bieten, wird die Kommission den Mitgliedstaaten ebenso wie den 

Erzeugern und Ausführern von Erzeugnissen mit geografischen Angaben, insbesondere 

den schwächsten unter ihnen, weiterhin Unterstützung bei der Förderung des Absatzes 

von Erzeugnissen mit geografischen Angaben bieten. 

 
7. Erklärung der Kommission zum Schutz des Vorsorgegrundsatzes im CETA: 
 
Die Kommission bestätigt, dass die Fähigkeit der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, 

die fundamentalen Grundsätze ihrer Regulierungstätigkeiten anzuwenden, durch CETA gewahrt 

wird. Für die Europäische Union gehören zu diesen Grundsätzen die im Vertrag über die 

Europäische Union und im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union verankerten 

Grundsätze, insbesondere der Grundsatz der Vorsorge, der in Artikel 191 genannt und in Artikel 
168 Absatz 1 und Artikel 169 Absätze 1 und 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union seinen Niederschlag findet. 

 

Folglich bestätigt die Kommission, dass CETA keine Bestimmungen enthält, die eine Anwendung 

des Vorsorgegrundsatzes in der Europäischen Union, wie er im Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union festgelegt ist, verhindern. 

 
8. Erklärung der Kommission zu Wasser: 
 
Die Kommission bekräftigt, dass CETA keine Bestimmungen enthält, die das Recht eines 

Mitgliedstaats, eigenständig über die Art der Verwendung und des Schutzes seiner 

Wasserressourcen zu beschließen, beeinträchtigen. In Artikel 1.9 des CETA wird bekräftigt, dass 

das Abkommen keine Bestimmungen enthält, welche die Europäische Union verpflichten, die 

kommerzielle Nutzung von Wasser gleich zu welchem Zweck zu erlauben. CETA würde in diesem 

Sektor nur dann anwendbar sein, wenn die Europäische Union oder ihre Mitgliedstaaten 

eigenständig beschließen, die kommerzielle Nutzung von Wasser zu erlauben. 
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Selbst wenn ein Mitgliedstaat der Europäischen Union beschließt, eine kommerzielle Nutzung von 

Wasser zu erlauben, wird die für jeden Mitgliedstaat bestehende Möglichkeit, seine diesbezüglichen 

Beschlüsse rückgängig zu machen, ebenso wie das Recht, die kommerzielle Nutzung von Wasser 

für Gemeinwohlzwecke zu erlauben, durch CETA in vollem Umfang gewahrt. 

 
9. Erklärung der Kommission zum Inhalt der Rechtsgrundlagen: 
 
Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass der Rat die materiellen Rechtsgrundlagen, die von der 

Kommission für den "Beschluss über die Unterzeichnung des umfassenden Wirtschafts- und 

Handelsabkommens zwischen Kanada einerseits und der Europäischen Union und ihren 

Mitgliedstaaten andererseits" vorgeschlagen wurden, um Artikel 43 Absatz 2, Artikel 153 Absatz 2 

und Artikel 192 Absatz 1 AEUV ergänzt hat. Nach Auffassung der Kommission ist diese Änderung 

nicht gerechtfertigt, weil alle betroffenen Angelegenheiten vollständig in den Geltungsbereich von 

Artikel 207 AEUV fallen. 

 

10. Erklärung Irlands: 
 
Sollte die Durchführung des Abkommens durch die Europäische Union Maßnahmen gemäß dem 

Dritten Teil Titel V des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union erforderlich 

machen, so werden die Bestimmungen des dem Vertrag über die Europäische Union und dem 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls über die Position des 

Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 

Rechts uneingeschränkt geachtet. 

 

11. Erklärung des Vereinigten Königreichs: 
 
Das Vereinigte Königreich begrüßt die Unterzeichnung des umfassenden Wirtschafts- und 

Handelsabkommens zwischen Kanada einerseits und der Europäischen Union und ihren 

Mitgliedstaaten andererseits. 
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Es ist jedoch der Ansicht, dass das Abkommen Bestimmungen über die vorübergehende Präsenz 

natürlicher Personen zu Geschäftszwecken und Rückübernahmen nach dem Dritten Teil Titel V des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union enthält. Das Vereinigte Königreich erinnert 

daran, dass nach Artikel 2 des den Verträgen beigefügten Protokolls (Nr. 21) über die Position des 

Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 

Rechts Vorschriften internationaler Übereinkünfte, die von der Union nach jenem Titel geschlossen 

werden, für das Vereinigte Königreich nicht bindend oder anwendbar sind, es sei denn, es teilt nach 

Artikel 3 des Protokolls seine Absicht mit, dass es sich an der Annahme und Anwendung einer 

vorgeschlagenen Maßnahme beteiligen möchte. 

Dementsprechend hat das Vereinigte Königreich nach Artikel 3 des Protokolls (Nr. 21) dem 

Präsidenten des Rates mitgeteilt, dass es beabsichtigt, sich an den Beschlüssen des Rates zu 

beteiligen, sofern sie sich auf die vorübergehende Präsenz natürlicher Personen zu 

Geschäftszwecken beziehen. 

 
12. Erklärung Ungarns zur vorläufigen Anwendung des umfassenden Wirtschafts- und 

Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und Kanada andererseits: 
 

Für den Fall, dass es erforderlich sein sollte, für die vorläufige Anwendung – durch die Europäische 

Union – derjenigen Teile des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der 

Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Kanada andererseits, für die die 

geteilte Zuständigkeit gilt, die ungarischen Rechtsvorschriften zu ändern, erklärt Ungarn, dass diese 

Änderungen aufgrund der Rechtsordnung Ungarns in Verbindung mit dem innerstaatlichen 

Ratifikationsprozess, den Ungarn rechtzeitig einleiten wird, vorgenommen werden. 
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13. Erklärung Portugals: 
 

Im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit dem in den Verträgen verankerten Grundsatz der Aufteilung 

der Zuständigkeiten zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten berühren die 

Beschlüsse des Rates über den Abschluss, die Unterzeichnung bzw. die vorläufige Anwendung des 

umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen Kanada einerseits und der 

Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten andererseits nicht die Entscheidungsfreiheit 

Portugals in Angelegenheiten in seiner nationalen Zuständigkeit; die Entscheidung Portugals, durch 

das Abkommen gebunden zu sein, hängt im Einklang mit den verfassungsrechtlichen Grundsätzen 

und Vorschriften vom Abschluss der nationalen Ratifikationsverfahren und dem Inkrafttreten des 

Abkommens in der internationalen Rechtsordnung ab. 

 

14. Erklärung Griechenlands: 
 

Griechenland stellt fest, dass die Ergebnisse, die im Rahmen der Verhandlungen über ein 

umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens (CETA) zwischen Kanada einerseits und der 

Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten andererseits in Bezug auf den Schutz des "Feta", 

eines griechischen Käses mit Anrecht auf besonderen Schutz gemäß den Rechtsvorschriften der EU 

über Erzeugnisse mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g. U.), erzielt wurden, nur ein 

Mindestmaß an Schutz bieten und als solche keinen Präzedenzfall für künftige Handelsabkommen 

der EU mit Drittländern darstellen. 

 

Nach Auffassung Griechenlands sollte die g. U. "Feta" als eine der wichtigsten geografischen 

Angaben der EU das gleiche Maß an Schutz wie die geografischen Angaben der EU von ähnlicher 

Bedeutung erhalten. Überdies leistet der Schutz der g. U. "Feta" sowie anderer geografischer 

Angaben nach Auffassung Griechenlands einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der regionalen 

Entwicklung, zum Wachstum und zur Beschäftigung innerhalb der Europäischen Union. Die 

Ergebnisse, die im Rahmen des CETA hinsichtlich des Schutzes der g. U. "Feta" erzielt wurden, 

lassen das oben genannte Ziel völlig außer Acht und gewährleisten somit nicht ihren umfassenden 

Schutz innerhalb des kanadischen Marktes. 
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In diesem Zusammenhang nimmt Griechenland die Zusage der Europäischen Kommission 
umfassend zur Kenntnis, a) bei den laufenden und künftigen Verhandlungen über 
Handelsabkommen mit Drittländern das bestmögliche Schutzniveau für alle in der EU 
eingetragenen geografischen Angaben (g. A.), einschließlich der g. U. "Feta" , unter hinreichender 
Berücksichtigung des oben genannten Ziels zu erreichen und b) alle erforderlichen Maßnahmen 
zum Schutz der g. U. "Feta" nicht nur innerhalb der EU, sondern auch auf den Märkten von 
Drittländern zu ergreifen, insbesondere im Hinblick auf die Anwendung unlauterer Praktiken, die 
zur Falschinformation der Verbraucher führen. 

 
In diesem Zusammenhang begrüßt Griechenland die Erklärung der Europäischen Kommission 
hinsichtlich 1. der Zusage der Kommission, bei laufenden und künftigen Verhandlungen über 
geografische Angaben (g. A.) engen Kontakt zu den jeweiligen interessierten Mitgliedstaaten zu 
halten, 2. ihrer Zusage, bei den laufenden und künftigen Verhandlungen mit Drittländern den 
bestmöglichen Schutz für g. A. zu erreichen, 3. ihrer Absicht, in Zusammenarbeit mit allen 
zuständigen kanadischen Behörden den im CETA vorgesehenen Schutz strikt durchzusetzen, 
insbesondere die Einrichtung ordnungsgemäßer interner kanadischer Mechanismen und Verfahren 
für die Anwendung der Verwaltungsvorschriften, um den kanadischen Binnenmarkt an die CETA-
Bestimmungen anzupassen, sowie die Registrierung kanadischer Einrichtungen, die zur 
Inanspruchnahme der Ausnahmen gemäß Artikel 20.21 berechtigt sind, 4. ihrer Zusage, die 
Mechanismen des CETA-Ausschusses für geografische Angaben in vollem Umfang zu nutzen, um 
sicherzustellen, dass die kanadischen Verbraucher angemessen über die besondere Qualität und die 
besonderen Eigenschaften der unter Artikel 20.21 des CETA erfassten Erzeugnisse unterrichtet 
sind, 5. ihrer Zusage, innerhalb von fünf (5) Jahren ab dem Inkrafttreten des CETA die geeigneten 
Mechanismen anzuwenden, mit dem Ziel, für alle darin aufgeführten geografischen Angaben der 
EU, einschließlich der geschützten Ursprungsbezeichnung g. U. "Feta", dasselbe Schutzniveau zu 
gewährleisten, und 6. ihrer Absicht, Griechenland bei seinen Bemühungen zu unterstützen, den 
Absatz von g. A.-Erzeugnissen durch die Nutzung der in der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 
gebotenen Möglichkeiten zu fördern. 
 
Griechenland beabsichtigt, die oben genannten Punkte weiterzuverfolgen, und geht davon aus, dass 
sie Bestandteil der Umsetzung nach Treu und Glauben des CETA sind. 
 
Bei der Abgabe dieser Erklärung hat Griechenland der strategischen politischen und 
wirtschaftlichen Dimension des CETA umfassend Rechnung getragen. 
 

*     *     * 
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Zum Umfang der vorläufigen Anwendung des CETA: 
 

15. Erklärung des Rates: 
 

Der Rat der Europäischen Union bestätigt, dass die vorläufige Anwendung nur für Angelegenheiten 

gilt, die in den Zuständigkeitsbereich der EU fallen. 

 

16. Erklärung des Rates zur vorläufigen Anwendung der gegenseitigen Anerkennung von 
Berufsqualifikationen: 

 

Der Rat der Europäischen Union erklärt, dass sein Beschluss, insoweit er die vorläufige 

Anwendung von Bestimmungen auf dem Gebiet der gegenseitigen Anerkennung von 

Berufsqualifikationen durch die EU vorsieht und insoweit dieses Gebiet in die geteilte 

Zuständigkeit der EU und ihrer Mitgliedstaaten fällt, die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen 

ihnen auf diesem Gebiet nicht berührt und die Mitgliedstaaten nicht daran hindert, ihre 

Zuständigkeiten gegenüber Kanada oder einem anderen Drittland in nicht von diesem Abkommen 

erfassten Angelegenheiten auszuüben. 

 

17. Erklärung des Rates zur vorläufigen Anwendung des Arbeitnehmerschutzes: 
 

Der Rat der Europäischen Union erklärt, dass sein Beschluss, insoweit er die vorläufige 

Anwendung von Bestimmungen auf dem Gebiet des Arbeitnehmerschutzes durch die EU vorsieht 

und insoweit dieses Gebiet in die geteilte Zuständigkeit der EU und ihrer Mitgliedstaaten fällt, die 

Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen ihnen auf diesem Gebiet nicht berührt und die 

Mitgliedstaaten nicht daran hindert, ihre Zuständigkeiten gegenüber Kanada oder einem anderen 

Drittland in nicht von diesem Abkommen erfassten Angelegenheiten auszuüben. 



 

 

13463/1/16 REV 1  gha/DB/jc 14 
ANLAGE DGC 1 LIMITE DE 
 

Zu Beschlüssen des Gemischten CETA-Ausschusses: 
 
18. Erklärung der Kommission: 
 

Es sei festgehalten, dass es unwahrscheinlich ist, dass in naher Zukunft ein Beschluss zur Änderung 

des CETA und eine vom Gemischten CETA-Ausschuss anzunehmende bindende Auslegung des 

CETA erforderlich sein werden. Daher beabsichtigt die Kommission nicht, gemäß Artikel 218 

Absatz 9 einen Vorschlag zur Änderung des CETA oder zur Annahme einer bindenden Auslegung 

des CETA vorzulegen, bevor das Hauptverfahren vor dem deutschen Bundesverfassungsgericht 

abgeschlossen ist. 

 

19. Erklärung des Rates und der Kommission: 
 

Der Rat und die Mitgliedstaaten weisen darauf hin, dass der von der Union und ihren 

Mitgliedstaaten im Gemischten CETA-Ausschuss einzunehmende Standpunkt zu einem Beschluss 

dieses Ausschusses, der in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt, einvernehmlich festgelegt 

wird. 

 

Zur Beendigung der vorläufigen Anwendung des CETA: 
 
20. Erklärung des Rates: 
 

Falls aufgrund der Entscheidung eines Verfassungsgerichts oder nach Abschluss anderer 

Verfassungsverfahren und förmlicher Notifizierung durch die Regierung des betreffenden Staates 

die Ratifizierung des CETA auf Dauer und endgültig scheitert, muss und wird die vorläufige 

Anwendung beendet werden. Die erforderlichen Schritte werden gemäß den EU-Verfahren 

unternommen werden. 

 
21. Erklärung Deutschlands und Österreichs: 
 

Deutschland und Österreich erklären, dass sie als Vertragsparteien des CETA ihre Rechte aufgrund 

Artikel 30.7 Absatz 3 Buchstabe c des CETA ausüben können. Die erforderlichen Schritte werden 

gemäß den EU-Verfahren unternommen werden. 
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22. Erklärung Polens: 
Polen erklärt, dass es als Vertragspartei des CETA seine Rechte aufgrund von Artikel 30.7 Absatz 3 

Buchstabe c des CETA ausüben kann. Alle erforderlichen Schritte werden gemäß den EU-

Verfahren unternommen werden. 

 

* * * 

 
23. Erklärung Sloweniens: 
 
Die Republik Slowenien weist auf die äußerst heikle Natur des Kapitels über Investitionen hin, 

vertritt jedoch die Auffassung, dass die Zustimmung zur Unterzeichnung des CETA den 

grundsätzlichen Standpunkt der Republik Slowenien zum System der bilateralen 

Investitionsgerichtsbarkeit nicht berührt. In Anbetracht der verschiedenen Bedenken, die in den 

Verhandlungen bezüglich der Bestimmungen über das System der Investitionsgerichtsbarkeit 

vorgebracht wurden, erwartet die Republik Slowenien, dass dieses System im Einklang mit der 

Gemeinsamen Auslegungserklärung und dem Unionsrecht kontinuierlich weiterentwickelt wird und 

die entsprechenden CETA-Bestimmungen angepasst werden, damit die Verbesserungen bereits 

vorgenommen werden, bevor der multilaterale Investitionsgerichtshof und die Berufungsinstanz für 

die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten errichtet werden. 

 

Aufgrund der Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen der Europäischen Union und ihren 

Mitgliedstaaten gemäß den Verträgen berührt der Beschluss des Rates, mit dem die vorläufige 

Anwendung des CETA zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und 

Kanada andererseits genehmigt wird, nicht die Entscheidungsfreiheit Sloweniens in der Frage, ob es 

in Angelegenheiten, die in seine nationale Zuständigkeit fallen, durch das CETA gebunden ist. Dies 

bedeutet, dass in diesem Abkommen enthaltene Bezugnahmen auf die für seine vorläufige 

Anwendung erforderlichen internen Voraussetzungen und Verfahren im Fall der Republik 

Slowenien so zu verstehen sind, dass der Abschluss der Ratifizierungsverfahren gemeint ist. 
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Die Republik Slowenien geht davon aus, dass das CETA die Rechtsvorschriften der Europäischen 

Union bzw. Kanadas über die Zulassung, das Inverkehrbringen, den Anbau und die Etikettierung 

von GVO sowie durch neue Zuchtmethoden gewonnenen Produkten und insbesondere die 

Möglichkeit der Mitgliedstaaten nicht berührt, den Anbau von GVO in ihrem Hoheitsgebiet 

einzuschränken oder zu verbieten. Des Weiteren geht die Republik Slowenien davon aus, dass das 

CETA keine Bestimmungen enthält, die eine Anwendung des Vorsorgegrundsatzes in der 

Europäischen Union, wie er im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegt 

ist, verhindern. 

 

In Bezug auf Wasser geht die Republik Slowenien davon aus, dass dieses Abkommen der 

Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten nicht die Verpflichtung auferlegt, über das EU-

Recht hinauszugehen, oder das Recht jeder Partei einschränkt, Maßnahmen zur Bewirtschaftung, 

zum Schutz und zur Erhaltung seiner Wasserressourcen (sei es für kommerzielle Zwecke, zur 

Nutzung als Trinkwasser, zur gemischten oder einer anderen Verwendung) zu ergreifen oder 

beizubehalten, wozu auch das Recht jeder Partei gehört, die gewährten Wasserrechte zu 

beschränken oder zu entziehen. Die Republik Slowenien geht auch davon aus, dass für die 

Trinkwasserversorgung genutzte Wasserressourcen (einschließlich der sowohl für die 

Trinkwasserversorgung als auch für andere Zwecke verwendeten Wasserressourcen) nicht unter 

Artikel 1.9 Absatz 3 fallen. 

 
24. Erklärung Österreichs: 
 

Die Republik Österreich hält fest, dass eine inter-institutionelle Vereinbarung angestrebt wird, 

durch welche sichergestellt werden soll, dass Beschlüsse zur Festlegung der Standpunkte, die im 

Namen der Union gemäß Art. 218 Abs. 9 AEUV im durch das Abkommen eingerichteten 

Gemischten Ausschuss zu vertreten sind, einer entsprechenden Einbindung der Mitgliedstaaten 

durch den Rat der Europäischen Union unterliegen. Zur Sicherstellung der Mitwirkung des 

Nationalrates an derartigen Beschlüssen wird auf Art. 23e B-VG verwiesen. 
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25. Erklärung Polens: 
 

In Anbetracht der in den Verträgen niedergelegten Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen der 

Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten ist festzustellen, dass die Beschlüsse des Rates zur 

Genehmigung der Unterzeichnung, der vorläufigen Anwendung und des Abschlusses des 

Umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens (CETA) zwischen Kanada einerseits und der 

Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten andererseits nicht die Entscheidungsfreiheit der 

Republik Polen in Bezug auf die in ihre nationale Zuständigkeit fallenden Angelegenheiten 

berühren, deren Beschluss über den Abschluss des Abkommens gemäß den Grundsätzen und 

Verfassungsbestimmungen vom Abschluss der internen Ratifizierungsverfahren abhängt. 

 

Das Abkommen enthält eine weit gefasste Definition des Begriffs "Investitionen". Um Zweifel über 

die vereinbarte Formulierung der Definition von "Investitionen" zu vermeiden, erklärt die Republik 

Polen, dass sie davon ausgeht, dass mit diesem Begriff nur "echte" Investitionen in den 

Rechtsschutz aufgenommen werden. Als gemäß dem CETA geschützte "echte" Investition 

betrachtet die Republik Polen erstens Investitionen in der Phase nach der Niederlassung, die als 

Phase verstanden wird, in der der Investor eine Verwaltungsentscheidung (die endgültig / 

vollstreckbar ist, d.h. ermöglicht, das mit dieser Entscheidung verliehene Recht zu verwirklichen) 

oder andere gesetzlich erforderliche endgültige / vollstreckbare Zustimmungen erhält, wenn eine 

derartige Entscheidung bzw. Zustimmung für die Investition gesetzlich vorgeschrieben sind. 

Zweitens muss eine derartige Entscheidung bzw. Zustimmung vom Investor umgesetzt worden sein. 

Drittens bedarf es nach Auffassung der Republik Polen für den Nachweis, dass es sich um eine 

"echte" Investition handelt, der tatsächlichen Einbeziehung von Kapital oder anderen 

Vermögenswerten bei deren Umsetzung. 

 

Mit dem CETA wird das System der Investitionsgerichtsbarkeit eingeführt. Die Republik Polen 

wird anstreben, ausführliche Regeln für die Auswahl der Richter festzulegen, damit die 

Zusammensetzung der Gerichte die Vielfalt der Rechtssysteme in der Europäischen Union 

widerspiegelt und der geografischen Ausgewogenheit zwischen den EU-Mitgliedstaaten Rechnung 

trägt. Ideal wäre die Auswahl eines Richters mit gründlicher Kenntnis des polnischen 

Rechtssystems. 
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Das CETA räumt seinen Vertragsparteien das Recht ein, in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet 

Rechtsvorschriften einzuführen, um legitime politische Ziele zu erreichen. Die Republik Polen 

erklärt, dass sie insbesondere Rechtsvorschriften für gerechtfertigt hält, mit denen ein 

weitreichender Schutz des menschlichen Lebens und der menschlichen Gesundheit sichergestellt 

werden soll, was faire arbeitsrechtliche Bestimmungen, den Schutz der Privatsphäre und den 

Datenschutz, einen weitreichenden Pflanzen- und Tierschutz, Lebensmittelsicherheit und -qualität, 

Umwelt- und Verbraucherschutz, auch in so empfindlichen Bereichen wie der effektiven Kontrolle 

und der Verwendung genetisch veränderter Organismen (GVO) einschließt. In Bezug auf GVO 

berührt das CETA nach Ansicht der Republik Polen nicht die bestehenden EU-Vorschriften und 

garantiert es den Schutz der EU-Märkte und des polnischen Markts vor der unerwünschten Einfuhr 

genetisch veränderter Erzeugnisse. 

 

Die Republik Polen ist überzeugt, dass das CETA durch die Beseitigung von Handelshemmnissen 

und die Senkung der Handelskosten Vorteile für breiteste Kreise unserer Gesellschaft und für kleine 

und mittlere Unternehmen erbringen wird. Das CETA wird zur Verbesserung der Lebensqualität 

der polnischen Bürger beitragen und zugleich die EU-Standards wahren. 

 

*     *     * 

 

26. Erklärung der Kommission über die Fortführung des Verbots von Stoffen mit 
hormonaler Wirkung zur Wachstumsförderung bei Nutztieren (wie hormonbehandeltes 
Rindfleisch): 

 

Die Kommission bestätigt, dass es durch CETA keinerlei Auswirkungen auf die Rechtsvorschriften 

der Europäischen Union über hormonbehandeltes Rindfleisch gibt. Insbesondere enthält CETA 

keine zusätzlichen Verpflichtungen für die Europäische Union in Bezug auf die Einfuhr von 

hormonbehandeltem Rindfleisch. Der Europäischen Union wird es daher weiterhin freistehen, ihre 

geltenden Rechtsvorschriften über das Verbot von Stoffen mit hormonaler Wirkung zur 

Wachstumsförderung bei Nutztieren anzuwenden (Richtlinie 96/22/EG, geändert durch die 

Richtlinie 2003/74/EG), die es ihr ermöglichen, weiterhin die Herstellung oder Einfuhr von Fleisch 

und Erzeugnissen von Tieren, die mit solchen Stoffen behandelt wurden, zu verbieten. 
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In diesem Zusammenhang erinnert die Kommission daran, dass Drittländer, die Fleisch in die EU 

ausführen dürfen und die den Einsatz von Wachstumsförderern für den Binnenverbrauch zulassen, 

über getrennte Produktionssysteme verfügen müssen, damit sichergestellt ist, dass in dem in die EU 

ausgeführten Fleisch keine verbotenen Stoffe enthalten sind. Diese Systeme müssen gemäß den 

Rechtsvorschriften der EU (Richtlinie 96/23/EG über Kontrollmaßnahmen hinsichtlich bestimmter 

Stoffe und ihrer Rückstände in lebenden Tieren und tierischen Erzeugnissen) überwacht werden. 

Mit dem CETA wird keines dieser Erfordernisse geändert. 

 

Fleisch und frisches Fleisch aus Drittländern, einschließlich Kanadas, darf nur dann in die 

Europäische Union eingeführt werden, wenn es sämtlichen Einfuhrbedingungen der Europäischen 

Union genügt und dies in einer Gesundheitsbescheinigung der zuständigen Behörde des 

Ausfuhrlandes nachgewiesen wird, wobei die Kommission förmlich anerkannt hat, dass diese 

Behörde die Einhaltung der Einfuhrbedingungen der Europäischen Union zuverlässig bescheinigen 

kann. 

 

27. Erklärung der Kommission zur öffentlichen Auftragsvergabe: 
 

Die Kommission bestätigt, dass Beschaffungsstellen beider Vertragsparteien umweltbezogene, 

soziale oder beschäftigungsbezogene Kriterien und Bedingungen bei ihren Vergabeverfahren 

anwenden können. Die Mitgliedstaaten werden weiterhin die in der EU-Richtlinie über die 

öffentliche Auftragsvergabe (Richtlinie 2014/24/EU vom 26. Februar 2014, insbesondere Artikel 67 

Absatz 2 und Artikel 70) vorgesehene Möglichkeit in Anspruch nehmen können, solche Kriterien 

und Bedingungen anzuwenden. Darüber hinaus halten die Vertragsparteien fest, dass für 

subzentrale Beschaffungsstellen beispielsweise auf Ebene der Regionen, der Gemeinden und 

anderer lokaler Stellen das Kapitel über die öffentliche Auftragsvergabe nur für die Beschaffung 
von Waren und Dienstleistungen gilt, die einen Schwellenwert von 200 000 SZR überschreiten 

(siehe Anlage 19-2). In diesem Zusammenhang gehen die Verpflichtungen der Europäischen Union 

im Rahmen von CETA nicht über die WTO-Verpflichtungen der Europäischen Union im Rahmen 

des Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen (Government Procurement 

Agreement – GPA) hinaus, weil die in CETA festgelegten Schwellenwerte für die Beschaffung von 

Waren und Dienstleistungen den Schwellenwerten im Rahmen des GPA entsprechen. Zudem sind 

die CETA-Schwellenwerte höher als diejenigen im Rahmen der Richtlinien der Europäischen 

Union über die öffentliche Auftragsvergabe. 
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28. Erklärung der Kommission zu dem belgischen System der Pflichtversicherung und den 
auf dem Gegenseitigkeitsprinzip beruhenden Versicherungsgesellschaften nach 
belgischem Recht: 

 
Die Europäische Kommission und die belgische Regierung sind der Auffassung, dass keine 

Bestimmung des Abkommens Belgien dazu verpflichten wird, das bestehende System der 

Pflichtversicherung zu ändern. 

Die Europäische Kommission und die belgische Regierung bestätigen ihre Auffassung, dass die 

Maßnahmen, die die im Rahmen des belgischen Systems der Pflichtversicherung erbrachten 

Leistungen der auf dem Gegenseitigkeitsprinzip beruhenden belgischen 

Versicherungsgesellschaften betreffen, als eine Dienstleistung von allgemeinem Interesse aufgrund 

von Artikel 13.2 Absatz 5 vom Kapitel 13 (Finanzdienstleistungen) des Abkommens 

ausgeschlossen sind. Zudem sind sie der Auffassung, dass – falls einige dieser Leistungen nicht als 

Finanzdienstleistungen eingestuft sind – diese Leistungen unter die EU-Vorbehalte zu den 

Sozialdienstleistungen fallen würden, in denen es heißt: "Die EU behält sich das Recht vor, 

Maßnahmen in Bezug auf die Erbringung sämtlicher Sozialdienstleistungen, die staatlich finanziert 

werden oder eine wie immer geartete staatliche Unterstützung erhalten und daher nicht als privat 

finanziert betrachtet werden, und in Bezug auf Tätigkeiten oder Dienstleistungen im Rahmen einer 

staatlichen Alterssicherung oder eines gesetzlichen Systems der sozialen Sicherheit einzuführen 

oder aufrechtzuerhalten." 

 
Darüber hinaus enthält das Abkommen keine zusätzlichen Pflichten oder Disziplinen hinsichtlich 

der privaten Krankenversicherung im Vergleich zum EU-Recht und zu den geltenden 

internationalen Verpflichtungen der Europäischen Union und Belgiens, insbesondere im Rahmen 

des Allgemeinen Abkommens über den Handel mit Dienstleistungen der Welthandelsorganisation 

(GATS). 

 

29. Erklärung der Kommission zu öffentlichen Dienstleistungen: 
Das Übereinkommen enthält keine Bestimmungen, welche die Fähigkeit der Europäischen Union 

und ihrer Mitgliedstaaten, öffentliche Dienstleistungen einschließlich Dienstleistungen von 

allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zu definieren und zu erbringen, beeinträchtigen. 
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Das Abkommen enthält keine Bestimmung, durch die das Funktionieren von Diensten von 

allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, die gemäß den Artikeln 14 und 106 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union, dem Protokoll Nr. 26 zum Vertrag über die Europäische 

Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und Artikel 36 der Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union erbracht werden, verhindert oder beeinträchtigt wird. 

Insoweit es sich bei derartigen Dienstleistungen nicht um in Ausübung der Regierungsgewalt 

erbrachte Dienstleistungen handelt, wird insbesondere davon ausgegangen, dass die von der EU und 

ihren Mitgliedstaaten eingegangenen Verpflichtungen (einschließlich der Verpflichtungen in Bezug 

auf den Marktzugang in den Artikeln 8.4, 9.6 und 13.6 des Abkommens) und die von ihnen 

eingelegten Vorbehalte in Bezug auf derartige Dienstleistungen, einschließlich öffentlicher 

Dienstleistungen wie Bildung, Gesundheit und sozialer Dienste, gewährleisten, dass die 

Mitgliedstaaten im Einklang mit dem EU-Recht nach eigenem Ermessen weiterhin Dienste von 

allgemeinem wirtschaftlichem Interesse unterhalten dürfen. Es sei festgehalten, dass das System der 

Investitionsgerichtsbarkeit nicht für Bestimmungen über den Marktzugang gilt. 

 

30. Erklärung der Kommission zur Weiterführung der EU-Rechtsvorschriften über 
genetisch veränderte Erzeugnisse in Bezug auf Lebens- und Futtermittel sowie den 
Anbau: 
 

Die Kommission bestätigt, dass das CETA nicht mit einer Änderung der EU-Rechtsvorschriften 
hinsichtlich der Risikobewertung und Zulassung, Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit genetisch 
veränderter Lebens- und Futtermittel gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel sowie der 
Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 
2003 über die Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von genetisch veränderten Organismen und 
über die Rückverfolgbarkeit von aus genetisch veränderten Organismen hergestellten Lebensmitteln 
und Futtermitteln sowie zur Änderung der Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 12. März 2011 über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen 
in die Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EG des Rates verbunden ist. Hinsichtlich 
genetisch veränderter Organismen für den Anbau gilt nach wie vor das in der Richtlinie 
2001/18/EG niedergelegte Zulassungsverfahren der EU, und die Mitgliedstaaten haben nach wie 
vor die Möglichkeit, den Anbau genetisch veränderter Organismen (GVO) in ihrem Hoheitsgebiet 
unter den Bedingungen einzuschränken oder zu untersagen, die in der Richtlinie (EU) 2015/412 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2015 zur Änderung der Richtlinie 
2001/18/EG festgelegt sind. 
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31. Erklärung der Kommission zur Bedeutung des Begriffs "wesentliche 
Geschäftstätigkeiten" in Artikel 8.1 des Abkommens: 
 

Der Begriff "wesentliche Geschäftstätigkeiten" im CETA ist in demselben Sinne zu verstehen wie 

der Begriff der "Tätigung von Geschäften in erheblichem Umfang" in den Artikeln V(6) und 

XXVIII(m) des Allgemeinen Übereinkommens der WTO über den Handel mit Dienstleistungen. 

Die EU hat der WTO1 förmlich notifiziert, dass sie diesen Begriff als gleichbedeutend mit dem 

Begriff "echte und kontinuierliche Verbindung mit der Wirtschaft" auslegt, der im Allgemeinen 

Programm zur Aufhebung der Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit verwendet wird, das vom 

Rat am 15. Januar 1962 gemäß Artikel 54 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft angenommen wurde2. 

 

Infolgedessen vertritt die Kommission die Ansicht, dass ein kanadisches Unternehmen, das nicht 

Eigentum von kanadischen Staatsangehörigen ist, nur dann gemäß Kapitel 8 Abschnitt F des 

Abkommens einen Streitfall vorbringen kann, wenn es nachweisen kann, dass es in Kanada in 

erheblichem Umfang Geschäfte tätigt, die eine echte und kontinuierliche Verbindung mit der 

kanadischen Wirtschaft aufweisen, im Sinne der Niederlassung gemäß dem EU-Vertrag. Dies wird 

die Grundlage für die Haltung der Kommission bezüglich der Umsetzung des CETA bilden. 

 

32. Erklärung des Rates und der Kommission zur Landwirtschaft im Rahmen des CETA: 
Der Rat und die Kommission weisen darauf hin, dass der Handel mit landwirtschaftlichen 

Erzeugnissen in den Handelsverhandlungen der Europäischen Union mit Drittländern, insbesondere 

mit einem wichtigen Exporteur landwirtschaftlicher Erzeugnisse wie Kanada, ein sensibles Thema 

darstellt. 

 

Der Rat und die Kommission halten fest, dass die Europäische Union im CETA den Markt für 

bestimmte empfindliche Erzeugnisse wie Rind- und Schweinefleisch geöffnet hat, was durch 

Marktöffnungen Kanadas aufgewogen wird, mit denen wichtigen europäischen Exportinteressen z. 

B. bei Käse, Wein und Spirituosen, Obst und Gemüse, verarbeiteten Erzeugnissen und 

geografischen Angaben entsprochen wird. 

                                                 
1 WT/REG39/1 vom 24. April 1998. 
2 ABl. Nr. 2 15.1.1962, S.32. 
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Zugleich halten der Rat und die Kommission fest, dass die Europäische Union im CETA das 

Niveau der zolltariflichen Behandlung beibehalten hat, das über die mengenmäßig beschränkten 

Zugeständnisse hinaus für empfindliche Waren gilt. Außerdem kann die Europäische Union auch 

weiterhin alle Schutzmaßnahmen treffen, die für den vollständigen Schutz jedes empfindlichen 

Agrarerzeugnisses in der Union im Einklang mit diesen WTO-Verpflichtungen erforderlich sind. Zu 

den Schutzmaßnahmen nach Artikel XIX des GATT und dem WTO-Übereinkommen über 

Schutzmaßnahmen zählen die Verordnung (EU) 2015/478 des Europäischen Parlaments und des 

Rates über eine gemeinsame Einfuhrregelung  und Artikel 194 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 

des Europäischen Parlaments und des Rates über eine gemeinsame Marktorganisation für 

landwirtschaftliche Erzeugnisse , denen zufolge die Kommission innerhalb von fünf Arbeitstagen 

nach Eingang eines Antrags eines Mitgliedstaates tätig werden muss. 

 

Die Kommission überwacht aufmerksam die Entwicklungen im Handel mit empfindlichen 

Agrarerzeugnissen, insbesondere mit Kanada, u.a. im Rahmen der in Anhang 2-A "Zollabbau" und 

in Anhang 2-B "Erklärung über die Verwaltung der Zollkontingente" des CETA vorgesehenen 

Verfahren und wird die oben genannten Maßnahmen in vollem Umfang ergreifen, wann immer dies 

erforderlich ist. Der Rat wird diese Angelegenheit weiter verfolgen. 

 
Besteht bei einem Agrarprodukt in einem beliebigen Sektor ein Marktungleichgewicht, verpflichtet 

sich die Kommission, unverzüglich, in jedem Fall jedoch innerhalb von 5 Werktagen, im Rahmen 

der geltenden EU-Regelung die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um das Marktgleichgewicht 

wieder herzustellen. 

 

Die Kommission bestätigt, dass das CETA keine Auswirkungen auf die Instrumente zur Stützung 

landwirtschaftlicher Erzeugnisse gemäß dem EU-Recht hat, die im Einklang mit den 

Verpflichtungen der EU im Rahmen der WTO stehen. 

 

*     *     * 
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33. Erklärung der Europäischen Kommission zur Verwirklichung der vollständigen 
Gegenseitigkeit bei der Visumfreiheit mit Kanada für rumänische und bulgarische 
Staatsangehörige: 
 

Die Gegenseitigkeit bei der Befreiung von der Visumpflicht ist ein Grundsatz der gemeinsamen 

Visumpolitik der Europäischen Union, und die Europäische Kommission verfolgt dieses Ziel 

proaktiv in ihren Beziehungen zu Drittländern. 

Bulgarien und Rumänien haben auch konsequent darauf hingewiesen, welche Bedeutung dem 

Zustand der Nicht-Gegenseitigkeit zwischen Kanada und der Europäischen Union im Bereich der 

Visumpolitik sowohl im Hinblick auf das Abkommen über eine strategische Partnerschaft zwischen 

der EU und Kanada als auch im Hinblick auf die Vorbereitung der Unterzeichnung und 

Ratifizierung des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens (CETA) zwischen der EU und 

Kanada zukommt. 

Im Zuge des Prozesses, der den Abschluss des CETA zum Ziel hat, wird die Europäische 

Kommission alle notwendigen Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass Kanada die 

vollständige Abschaffung der Visumpflicht für rumänische und bulgarische Staatsangehörige 

innerhalb eines für alle Seiten zufriedenstellenden Zeitrahmens, spätestens aber bis Ende 2017 

bestätigt. 

 

34. Erklärung Bulgariens: 
 

Bulgarien betont, wie wichtig es ist, den visumfreien Reiseverkehr zwischen der EU und Kanada zu 

gewährleisten, sodass ihre Bürger gleichermaßen von den Chancen in den Bereichen Handel und 

Wirtschaft, die das umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen bietet, profitieren können. 

Bulgarien erinnert an die rechtliche Verpflichtung beider Seiten, alle Anstrengungen zu 

unternehmen, um so bald wie möglich den visumfreien Reiseverkehr zwischen ihren 

Hoheitsgebieten für alle Bürger mit einem gültigen Reisepass zu erreichen, wie im Abkommen über 

eine strategische Partnerschaft zwischen Kanada einerseits und der EU und ihren Mitgliedstaaten 

andererseits vorgesehen. 

Bulgarien erklärt, dass der Abschluss seiner internen Verfahren, die für das Inkrafttreten des 

umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens gemäß dessen Artikel 30.7 Absatz 2 

erforderlich sind, davon abhängt, dass alle bulgarischen Bürger vollständig von der Visumpflicht 

befreit sind. 
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35. Erklärung Rumäniens: 
 

Rumänien weist auf die Bedeutung einer verstärkten Mobilität hin, unter anderem durch visafreies 

Reisen zwischen der Europäischen Union und Kanada für alle unsere jeweiligen Bürger, wie im 

Abkommen über eine strategische Partnerschaft zwischen Kanada und der EU vorgesehen. 

 

In diesem Zusammenhang weisen wir erneut darauf hin, wie wichtig es ist, dass die mit Kanada 

erzielte Einigung über die Aufhebung der Visumpflicht für alle rumänischen Bürger ab 

1. Dezember 2017 uneingeschränkt und rasch umgesetzt wird; dies wird die starken bestehenden 

kulturellen, bildungsbezogenen, familiären und geschäftlichen Beziehungen zwischen Kanada und 

Europa noch weiter erleichtern. Die uneingeschränkte und rasche Umsetzung dieser Einigung wird 

weiter dazu beitragen, dass gute Fortschritte bei den internen Verfahren erzielt werden, die für die 

Ratifizierung sowohl des CETA als auch des SPA auf nationaler Ebene erforderlich sind. 

 
36. Erklärung der Kommission und des Rates zum Investitionsschutz und zum 

Investitionsgerichtshof: 
 

Das CETA zielt auf eine bedeutende Reform der Beilegung von Investitionsstreitigkeiten ab, die 

sich auf die gemeinsamen Grundsätze der Gerichte der Europäischen Union und ihrer 

Mitgliedstaaten und Kanadas sowie internationaler Gerichte, die von der Europäischen Union und 

ihren Mitgliedstaaten und Kanada anerkannt werden, wie des Internationalen Gerichtshofs und des 

Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, stützt, als Schritt zur Verbesserung der Achtung 

der Rechtsnorm. Die Europäische Kommission und der Rat sind der Ansicht, dass dieser auf 

Grundlage der vorliegenden Erklärung überarbeitete Mechanismus einen Schritt zur Schaffung 

eines multilateralen Investitionsgerichtshofs darstellt, der letztendlich das für die Beilegung von 

Streitigkeiten zwischen Investoren und Staaten zuständige Gericht sein wird. 

 
Da alle diese Bestimmungen vom Umfang der vorläufigen Anwendung des CETA ausgenommen 

sind, bestätigen die Europäische Kommission und der Rat, dass sie nicht in Kraft treten werden, 

bevor alle Mitgliedstaaten das CETA gemäß ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Verfahren 

ratifiziert haben. 
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Die Kommission verpflichtet sich, die Überarbeitung des Streitbeilegungsmechanismus 
(Investitionsgerichtshof) unverzüglich und so fristgerecht fortzusetzen, dass die Mitgliedstaaten sie 
bei ihren Ratifizierungsverfahren berücksichtigen können; dabei verfährt sie nach den folgenden 
Grundsätzen: 

 
Die Auswahl sämtlicher Richter des Gerichts und der Rechtsbehelfsinstanz erfolgt unter der 
Kontrolle der europäischen Organe und der Mitgliedstaaten in strenger Weise mit dem Ziel, 
die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit sowie die höchste Kompetenz der Richter zu 
gewährleisten. Was insbesondere die europäischen Richter anbelangt, so ist bei der Auswahl 
auch darauf zu achten, dass vor allem auf lange Sicht die Vielfalt der europäischen 
Rechtstraditionen vertreten ist. Dabei gilt Folgendes: 
 
o Die Kandidaten für das Amt eines europäischen Richters werden von den 

Mitgliedstaaten benannt, die auch an der Bewertung der Kandidaten teilnehmen. 
o Unbeschadet der in Artikel 8.27.4 des CETA genannten sonstigen Bedingungen müssen 

die Mitgliedstaaten Kandidaten vorschlagen, die die in Artikel 253 Absatz 1 AEUV 
genannten Kriterien erfüllen. 

o Die Kommission sorgt in Absprache mit den Mitgliedstaaten und mit Kanada dafür, 
dass eine gleichermaßen strenge Bewertung der Bewerbungen der übrigen Richter des 
Gerichts erfolgt. 

 
Die Richter werden von der Europäischen Union und von Kanada dauerhaft vergütet. Es ist 
darauf hinzuarbeiten, dass die Richter ihre Tätigkeit vollzeitlich ausüben. 
 
Die ethischen Anforderungen an die Mitglieder des Gerichts und der Rechtsbehelfsinstanz, 
die bereits im CETA vorgesehen sind, werden so rasch wie möglich und so zeitig in einem 
verbindlichen und zwingenden Verhaltenskodex im Einzelnen festgelegt (was ebenfalls 
bereits im CETA vorgesehen ist), dass die Mitgliedstaaten sie bei ihren 
Ratifizierungsverfahren berücksichtigen können. Dieser Kodex enthält insbesondere 
Folgendes: 
 
o klare Verhaltensregeln für die Kandidaten für das Amt eines Mitglieds des Gerichts 

oder der Rechtsbehelfsinstanz, vor allem bezüglich der Offenlegung ihrer früheren oder 
gegenwärtigen Tätigkeiten, die ihre Ernennung oder die Ausübung ihres Amtes 
beeinflussen könnten; 
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o klare Verhaltensregeln, die für die Mitglieder des Gerichts und der Rechtsbehelfsinstanz 

während ihrer Amtszeit gelten; 

o klare Verhaltensregeln, die für die Mitglieder des Gerichts und der Rechtsbehelfsinstanz 

nach Ablauf ihrer Amtszeit gelten, einschließlich des Verbots, gewisse Ämter oder 

Berufe während eines bestimmten Zeitraums nach Ablauf ihrer Amtszeit auszuüben; 

o einen Sanktionsmechanismus für Verstöße gegen diese Verhaltensregeln, der wirksam 

ist und die Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit uneingeschränkt achtet. 

 

Der Zugang zu dieser neuen Gerichtsbarkeit für die schwächsten Parteien, das heißt für KMU 

und Privatpersonen, wird verbessert und erleichtert. Zu diesem Zweck geschieht Folgendes: 

 
o Die Annahme ergänzender Vorschriften durch den gemischten Ausschuss gemäß 

Artikel 8.39.6 des CETA zur Verringerung der finanziellen Belastung für Kläger, bei 

denen es sich um natürliche Personen oder um kleine und mittlere Unternehmen 

handelt, wird vorangetrieben, sodass diese ergänzenden Vorschriften so rasch wie 

möglich angenommen werden können. 

o Unabhängig vom Ausgang der Gespräche im gemischten Ausschuss wird die 

Kommission angemessene Maßnahmen zur öffentlichen (Ko-)finanzierung von Klagen 

kleiner und mittlerer Unternehmen vor dieser Gerichtsbarkeit sowie die Bereitstellung 

technischer Hilfe vorschlagen. 

 

Das in Artikel 8.28 des CETA vorgesehene Rechtsmittelverfahren wird so organisiert und 

verbessert, dass es geeignet ist, die Kohärenz der in erster Instanz ergangenen Entscheidungen 

zu gewährleisten und damit zur Rechtssicherheit beizutragen. Dies setzt insbesondere 

Folgendes voraus: 

 
o Die Zusammensetzung der Rechtsbehelfsinstanz wird so organisiert, dass eine 

größtmögliche Dienstbereitschaft gewährleistet ist. 

o Es wird vorgesehen, dass jedes Mitglied der Rechtsbehelfsinstanz verpflichtet ist, sich 

laufend über die Entscheidungen der Kammern der Rechtsbehelfsinstanz, denen es nicht 

angehört, zu informieren. 
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o Die Rechtsbehelfsinstanz muss die Möglichkeit haben, in Angelegenheiten, in denen es 

um wichtige Grundsatzfragen geht oder in denen ihre Kammern unterschiedlicher 

Meinung sind, als "Große Kammer" zu tagen. 

 

Der Rat unterstützt im Übrigen die Europäische Kommission in ihren Bestrebungen, darauf 

hinzuwirken, dass ein multilateraler Investitionsgerichtshof errichtet wird, der, sobald er errichtet 

ist, gemäß dem im CETA vorgesehenen Verfahren an die Stelle des mit dem CETA eingeführten 

bilateralen Systems treten wird. 

 

37. Erklärung des Königreichs Belgien zu den Bedingungen für die Ermächtigung seitens 
des Föderalstaates und der föderierten Einheiten zur Unterzeichnung des CETA: 
 
A. Belgien präzisiert, dass nach seinem Verfassungsrecht die Feststellung, dass die 

Ratifizierung des CETA im Sinne der Erklärung des Rates vom 18.10.2016 dauerhaft und 
endgültig fehlgeschlagen ist, das Ergebnis der Zustimmungsverfahren sein kann, die 
sowohl auf Ebene des föderalen Parlaments als auch auf Ebene jeder der 
parlamentarischen Versammlungen der Regionen und Gemeinschaften eingeleitet 
wurden. 

 
 Die betroffenen Behörden werden in den jeweils sie betreffenden Bereichen regelmäßig 

eine Bewertung der sozioökonomischen und ökologischen Auswirkungen der vorläufigen 
Anwendung des CETA vornehmen. 

  
 Sollte eine der föderierten Einheiten dem Föderalstaat mitteilen, dass sie endgültig und 

dauerhaft beschlossen hat, das CETA nicht zu ratifizieren, so unterrichtet der Föderalstaat 
den Rat spätestens ein Jahr nach Eingang der Mitteilung der betreffenden Einheit, dass 
Belgien endgültig und dauerhaft nicht in der Lage ist, das CETA zu ratifizieren. Die 
erforderlichen Schritte werden gemäß den EU-Verfahren unternommen werden. 

 
B. Belgien hat zur Kenntnis genommen, dass einige Bestimmungen des CETA, 

insbesondere über den Investitionsschutz und die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten 
(Investitionsgerichtshof), gemäß dem Beschluss des Rates über die vorläufige 
Anwendung des CETA von der vorläufigen Anwendung des Abkommens ausgenommen 
sind. Es hat ferner zur Kenntnis genommen, dass jede Vertragspartei berechtigt ist, die 
vorläufige Anwendung des CETA gemäß Artikel 30.7 zu beenden. 
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 Belgien wird den Gerichtshof der Europäischen Union um ein Gutachten bezüglich der 
Vereinbarkeit des Investitionsgerichtshofs mit den europäischen Verträgen, insbesondere 
im Lichte des Gutachtens 1/2014, ersuchen. 

 
 Sofern ihre Parlamente nichts anderes beschließen, beabsichtigen die Wallonische 

Region, die Französische Gemeinschaft, die Deutschsprachige Gemeinschaft, die 
Kommission der französischsprachigen Gemeinschaft und die Region Brüssel-Hauptstadt 
nicht, das CETA auf Grundlage des Systems für die Beilegung von Streitigkeiten 
zwischen Investoren und Vertragsparteien, wie es in Kapitel 8 des CETA in der am Tag 
der Unterzeichnung des CETA vorliegenden Fassung vorgesehen ist, zu ratifizieren. 

 
 Die Flämische Region, die Flämische Gemeinschaft und die Region Brüssel-Hauptstadt 

begrüßen insbesondere die gemeinsame Erklärung der Europäischen Kommission und 
des Rates der Europäischen Union zum System des Investitionsgerichtshofs. 

 
C. Durch die Erklärung des Rates und der Mitgliedstaaten zu den Beschlüssen des 

Gemischten Ausschusses des CETA über die Zusammenarbeit in Regulierungsfragen für 
Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, wird bestätigt, dass 
diese Beschlüsse im gegenseitigen Einvernehmen des Rates und seiner Mitgliedstaaten 
getroffen werden müssen. 

 
 In diesem Zusammenhang erklären die Regierungen der föderierten Einheiten, dass sie 

beabsichtigen, soweit es um Angelegenheiten geht, die in ihre ausschließliche oder 
geteilte Zuständigkeit im Rahmen des belgischen Verfassungssystems fallen, ihrem 
Parlament jede Zusammenarbeit in Regulierungsfragen zur vorherigen Zustimmung zu 
unterbreiten und über jede sich daraus ergebende Regulierungsentscheidung zu 
informieren. 

 
D. Der Föderalstaat oder eine für den Bereich Landwirtschaft zuständige föderierte Einheit 

behält sich das Recht vor, im Falle eines Marktungleichgewichts die Schutzklausel zu 
aktivieren, auch wenn dieses Ungleichgewicht nur für ein einziges Erzeugnis festgestellt 
wird. Innerhalb von zwölf Monaten ab der Unterzeichnung des CETA werden konkrete 
Schwellenwerte festgelegt, um zu bestimmen, was unter einem Marktungleichgewicht zu 
verstehen ist. Belgien wird die auf diese Weise festgelegten Schwellenwerte im Rahmen 
des europäischen Beschlussfassungsprozesses verteidigen. 



 

 

13463/1/16 REV 1  gha/DB/jc 30 
ANLAGE DGC 1 LIMITE DE 
 

 Belgien bekräftigt, dass das CETA die Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

bezüglich der Zulassung, des Inverkehrbringens, der Anpflanzung und der 

Kennzeichnung von GVO und der mittels der neuen Züchtungstechnologien gewonnenen 

Erzeugnisse und insbesondere die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, den Anbau von GVO 

in ihrem Hoheitsgebiet einzuschränken oder zu untersagen, nicht beeinträchtigen darf. 

Außerdem bekräftigt Belgien, dass das CETA nicht verhindert, dass die Anwendung des 

Vorsorgeprinzips in der Europäischen Union, wie es im Vertrag über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union definiert ist, und insbesondere des Grundsatzes der Vorsorge, 

der in Artikel 191 AEUV genannt und in Artikel 168 Absatz 1 sowie Artikel 169 Absätze 

1 und 2 AEUV weiter ausgeführt ist, garantiert wird. 

 

 Die föderale Regierung verpflichtet sich, ein von einer der föderierten Einheiten 

gestelltes Ersuchen bezüglich der geografischen Angaben (g.U. und g.g.A.) unverzüglich 

an die Europäische Union weiterzuleiten. 

 

38. Erklärung des Juristischen Dienstes des Rates zur Rechtsnatur des Gemeinsamen 
Auslegungsinstruments 

 
Der Juristische Dienst des Rates bestätigt hiermit, dass nach Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe b des 

Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge das Gemeinsame Auslegungsinstrument, das 

von den Vertragsparteien bei der Unterzeichnung des CETA angenommen werden soll und das den 

Kontext des CETA bildet, ein Bezugsdokument darstellt, das heranzuziehen ist, wenn bei der 
Umsetzung des CETA Probleme im Hinblick auf die Auslegung seines Wortlauts auftreten. 

Deshalb hat es Rechtskraft und verbindlichen Charakter. 
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Delegations will find attached the Council Conclusions on CETA, as adopted by the Council 

(Written Procedure) on 28 October 2016. 
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ANNEX 

 

Council Conclusions on CETA 

 

The Council adopted the Decisions authorising the signature and provisional application of CETA 

between the European Union and its Member States and Canada and agreed to forward the 

agreement to the European Parliament for its consent.  

 

The Council agreed that, pursuant to Article 1.2 of the Council Decision on provisional application, 

the date by which the notification referred to in Article 30.7(3) of the Agreement is to be sent to 

Canada  shall be 17 February 2017, provided that the European Parliament has given its consent to 

the Agreement. 
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A. EINLEITUNG 

1 Mit Schriftsatz vom 10. Juli 2015 hat die Kommission beim Gerichtshof einen Antrag 

nach Art. 218 Abs. 11 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (im 

Folgenden: „AEUV“) eingereicht. Dieser Antrag bezieht sich auf das geplante Freihan-

delsabkommen mit der Republik Singapur (im Folgenden: „EUSFTA“). 

2 Der von der Kommission ausgehandelte Text des EUSFTA1 sieht vor, dass dieses Ab-

kommen als so genanntes „Nur-EU“-Abkommen abgeschlossen wird. Dies bedeutet, 

dass hiernach ausschließlich die Europäische Union sowie die Republik Singapur Ver-

tragsparteien des EUSFTA werden sollen. Eine Beteiligung der Mitgliedstaaten an der 

Unterzeichnung ist hingegen nicht vorgesehen. Nach dem Willen der Kommission soll 

also kein Abschluss in Form eines „gemischten“ Abkommens erfolgen.  

3 Jedoch bestehen – wie die Kommission in ihrem Antrag zutreffend ausführt2 – Zweifel 

daran, ob die Union über die erforderliche Zuständigkeit verfügt, um das EUSFTA als 

„Nur-EU“-Abkommen abzuschließen. Aus diesem Grund hat die Kommission entschie-

den, dem Rat zunächst keinen Vorschlag für die Unterzeichnung und den Abschluss 

des EUSFTA vorzulegen und stattdessen den Gerichtshof um ein Gutachten zu fol-

gender Fragestellung zu ersuchen: 

„Verfügt die Europäische Union über die erforderliche Zuständigkeit, um 
das Freihandelsabkommen mit Singapur allein zu unterzeichnen und abzu-
schließen? 

Insbesondere: 

–  Welche Bestimmungen des Abkommens fallen in die ausschließliche 
Zuständigkeit der Union? 

–  Welche Bestimmungen des Abkommens fallen in die geteilte Zustän-
digkeit der Union? 

–  Fallen Bestimmungen des Abkommens in die ausschließliche Zustän-
digkeit der Mitgliedstaaten?“ 

4 Nach Ansicht der Kommission ist diese Frage zu bejahen. Sie vertritt, dass sich eine 

ausschließliche Zuständigkeit der Union für annähernd sämtliche Bestimmungen des 

EUSFTA aus den Vorschriften über die gemeinsame Handelspolitik nach Art. 207 

Abs. 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 AEUV herleiten lasse. Ausnahmen bestünden 

                                                
1  Dieser Text ist dem Antrag der Kommission als Anhang 1 in englischer Sprache beigefügt. 
2  Antrag der Kommission, Rn. 3 f. 
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lediglich hinsichtlich der Bestimmungen des EUSFTA über grenzüberschreitende Ver-

kehrsdienstleistungen sowie über Portfolioinvestitionen. Jedoch verfüge die Union auch 

mit Blick auf diese Bestimmungen des EUSFTA aufgrund anderer unionsrechtlicher 

Vorgaben über eine ausschließliche Zuständigkeit.3 

5 Diese Auffassung der Kommission ist rechtsirrig. Denn wie die Bundesregierung in ih-

rer vorliegenden Stellungnahme darlegen wird, verfügt die Union nicht über die erfor-

derliche Zuständigkeit, um das EUSFTA allein zu unterzeichnen und abzuschließen. 

Vielmehr können Unterzeichnung und Abschluss nur unter Beteiligung der Mitglied-

staaten erfolgen. 

6 Zur Erläuterung wird die Bundesregierung zunächst auf einige grundlegende Rechts-

fragen eingehen, die im vorliegenden Verfahren Berücksichtigung finden müssen 

(nachfolgend B.). Hieran anschließend wird sie mehrere Beispiele anführen, die ver-

deutlichen, dass die Kommission in ihrem Antrag den Anwendungsbereich des Art. 207 

AEUV überdehnt (nachfolgend C.). Zudem wird die Bundesregierung darlegen, dass in 

den beiden Bereichen, welche die Kommission selbst als nicht von Art. 207 AEUV er-

fasst ansieht, mitgliedstaatliche Zuständigkeiten durch die Bestimmungen des EUSFTA 

tangiert sind (nachfolgend D.).  

7 Darüber hinaus erlaubt sich die Bundesregierung bereits an dieser Stelle anzumerken, 

dass dem vorliegenden Verfahren eine Bedeutung zukommt, die erheblich über den 

Fall des EUSFTA hinausreicht. Denn die hierin aufgeworfenen Fragen zur Verteilung 

der Zuständigkeiten zwischen Union und Mitgliedstaaten sind auch mit Blick auf weite-

re Freihandelsabkommen wie namentlich die geplante Transatlantic Trade and Invest-

ment Partnership (TTIP) mit den Vereinigten Staaten von Amerika sowohl von rechtli-

cher als auch von politischer Relevanz. 

B. GRUNDLEGENDE RECHTSFRAGEN 

8 Die Antwort auf die Frage, ob ein völkerrechtliches Abkommen mit einem Drittstaat als 

„Nur-EU“-Abkommen oder als gemischtes Abkommen abzuschließen ist, richtet sich 

danach, auf welche Rechtsgrundlagen das betreffende Abkommen gestützt ist und wie 

weit die Abschlusskompetenz der Union insofern reicht. Im hier zu entscheidenden Fall 

geht die Kommission davon aus, dass der Union für annähernd sämtliche Bestimmun-

                                                
3  Antrag der Kommission, Rn. 527. 
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gen des EUSFTA eine ausschließliche Zuständigkeit nach Art. 207 Abs. 1 in Verbin-

dung mit Art. 3 Abs. 1 AEUV zukomme.  

9 Um hierauf sachgerecht zu erwidern, bedarf es zunächst der Erörterung einiger grund-

sätzlicher Rechtsfragen. Daher wird die Bundesregierung vorweg auf das Prinzip der 

begrenzten Einzelermächtigung (nachfolgend I.) sowie die Reichweite des Art. 207 

AEUV (nachfolgend II.) eingehen. 

I. Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung 

10 Im Rahmen des vorliegenden Verfahrens geht es im Kern um die Verteilung der Zu-

ständigkeiten zwischen Union und Mitgliedstaaten mit Blick auf die im EUSFTA gere-

gelten Materien. Jede diesbezügliche Prüfung muss ihren Ausgangspunkt in dem hier-

für grundlegenden Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung nehmen. Denn hierbei 

handelt es sich um den wesentlichen Eckpfeiler für die Verteilung der Zuständigkeiten 

im europäischen Staaten- und Verfassungsverbund.4 

1. Primärrechtliche Verankerung 

11 Das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung ist heute in Art. 5 Abs. 2 des Vertrags 

über die Europäische Union (im Folgenden: „EUV“) primärrechtlich verankert. Dort 

heißt es: 

„Nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung wird die Union 
nur innerhalb der Grenzen der Zuständigkeiten tätig, die die Mitgliedstaaten 
ihr in den Verträgen zur Verwirklichung der darin niedergelegten Ziele über-
tragen haben. Alle der Union nicht in den Verträgen übertragenen Zustän-
digkeiten verbleiben bei den Mitgliedstaaten.“ 

12 Hierin manifestiert sich der Umstand, dass die Union durch die Mitgliedstaaten gegrün-

det ist (Art. 1 EUV) und sie daher nur im Rahmen der ihr durch diese verliehenen Be-

fugnisse tätig werden kann. Dementsprechend kommt dem Prinzip der begrenzten 

Einzelermächtigung mit Blick auf die Zuständigkeiten der Union sowohl eine konstituie-

rende als auch eine begrenzende Funktion zu: 

x Einerseits wird der Union durch die ihr in den Verträgen zugewiesenen Zustän-

digkeiten die Befugnis zur eigenständigen Ausübung hoheitlicher Gewalt über-

tragen. 

                                                
4  Lenaerts/Gerard, E.L.Rev. 29 (2004), 289, 319. 
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x Andererseits findet diese Befugnis in den übertragenen Zuständigkeiten zugleich 

ihre Grenze. 

2. Kontrolle durch den Gerichtshof 

13 Die Einhaltung dieses Prinzips und damit die Wahrung der durch die Verträge geschaf-

fenen Kompetenzordnung unterliegt vollumfänglich der Kontrolle durch den Gerichts-

hof. Aus seiner diesbezüglichen Rechtsprechung ist vor dem Hintergrund der Tatsa-

che, dass es sich beim EUSFTA um einen völkerrechtlichen Vertrag handelt, zunächst 

auf das Gutachten 2/94 hinzuweisen. Dort hat der Gerichtshof ausgeführt: 

„Nach Artikel 3b des Vertrages wird die Gemeinschaft innerhalb der Gren-
zen der ihr in diesem Vertrag zugewiesenen Befugnisse und gesetzten Zie-
le tätig; sie verfügt demnach nur über begrenzte Ermächtigungen. Dieser 
Grundsatz der begrenzten Ermächtigung gilt sowohl für internes als auch 
für völkerrechtliches Gemeinschaftshandeln.“5 

14 Auch in seinem Gutachten 1/03 hat der Gerichtshof hervorgehoben, „dass die Gemein-

schaft nur über begrenzte Ermächtigungen verfügt“.6 Ferner hat er in seinem Gutach-

ten 2/13 betont, dass das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung zu den die „Ver-

fassungsstruktur der Union“ prägenden Grundsätzen zählt.7 

15 Diese letztgenannte Aussage verdient besondere Aufmerksamkeit, da der Gerichtshof 

sie im Anschluss an den Vertrag von Lissabon getroffen hat. Dies ist für das vorliegen-

de Verfahren umso bedeutsamer, als die Kommission in ihrem Antrag wiederholt den 

Versuch unternimmt, ihre Annahme einer ausschließlichen Zuständigkeit der Union für 

das EUSFTA durch Verweise auf die durch den Vertrag von Lissabon herbeigeführten 

Neuerungen zu untermauern.8  

16 Diesbezüglich ist jedoch daran zu erinnern, dass die Mitgliedstaaten als vertrags-

schließende Parteien mit Blick auf die der Union durch den Vertrag von Lissabon neu 

zugewiesenen Kompetenzen die Bedeutung des Prinzips der begrenzten Einzeler-

                                                
5  Gutachten 2/94, Beitritt der Gemeinschaft zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten, EU:C:1996:140, Rn. 23 f. (Hervorhebungen hinzugefügt). 
6  Gutachten 1/03, Zuständigkeit der Gemeinschaft für den Abschluss des neuen Übereinkommens von 

Lugano über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidun-
gen in Zivil- und Handelssachen, EU:C:2006:81, Rn. 124. 

7  Gutachten 2/13, Beitritt der Europäischen Union zur Europäischen Konvention zum Schutz der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten, EU:C:2014:2454, Rn. 164 f. 

8  Antrag der Kommission, u. a. Rn. 10, 30, 288, 391, 469. 
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mächtigung stets ausdrücklich betont haben. So heißt es etwa in der Erklärung Nr. 24 

der Schlussakte der Regierungskonferenz zum Vertrag von Lissabon: 

„Die Konferenz bestätigt, dass der Umstand, dass die Europäische Union 
Rechtspersönlichkeit hat, die Union keinesfalls ermächtigt, über die ihr von 
den Mitgliedstaaten in den Verträgen übertragenen Zuständigkeiten hinaus 
gesetzgeberisch tätig zu sein oder über diese Zuständigkeiten hinaus zu 
handeln.“9 

3. Verfassungsgerichtliche Rechtsprechung der Mitgliedstaaten 

17 Auch die zum Vertrag von Lissabon ergangene Rechtsprechung der Verfassungsge-

richte der Mitgliedstaaten spiegelt die Bedeutung des Prinzips der begrenzten Ein-

zelermächtigung wider. 

18 So führt das deutsche Bundesverfassungsgericht in seinem diesbezüglichen Urteil aus: 

„Das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung ist deshalb nicht nur ein 
europarechtlicher Grundsatz (Art. 5 Abs. 1 EGV; Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und 
Abs. 2 EUV-Lissabon; […]), sondern nimmt – ebenso wie die Pflicht der Eu-
ropäischen Union, die nationale Identität der Mitgliedstaaten zu achten 
(Art. 6 Abs. 3 EUV; Art. 4 Abs. 2 Satz 1 EUV-Lissabon) – mitgliedstaatliche 
Verfassungsprinzipien auf. Das europarechtliche Prinzip der begrenzten 
Einzelermächtigung und die europarechtliche Pflicht zur Identitätsachtung 
sind insoweit vertraglicher Ausdruck der staatsverfassungsrechtlichen 
Grundlegung der Unionsgewalt.“10 

19 Ferner heißt es dort:  

„Die ‚Verfassung Europas‘, das Völkervertrags- oder Primärrecht, bleibt ei-
ne abgeleitete Grundordnung. Sie begründet eine im politischen Alltag 
durchaus weitreichende, aber immer sachlich begrenzte überstaatliche Au-
tonomie.“11 

20 Hiervon ausgehend hat das Bundesverfassungsgericht anerkannt, dass eine Tendenz 

der Unionsorgane zur Besitzstandswahrung (acquis communautaire) und zur wirksa-

men Kompetenzauslegung im Sinne der effet utile-Regel hinzunehmen ist.12 Es hat 

aber zugleich betont, dass dies nicht schrankenlos erfolgen darf, sondern vielmehr si-

chergestellt sein muss, 

                                                
9  ABl. C 306 vom 17. Dezember 2007, S. 258. 
10  Urteil 2 BvE 2/08, DE:BVerfG:2009:es20090630.2bve000208, Rn. 234. 
11  Urteil 2 BvE 2/08, zitiert in Fn. 10, Rn. 231 (Hervorhebungen hinzugefügt).  
12  Urteil 2 BvE 2/08, zitiert in Fn. 10, Rn. 237. 



– 11 – 
 
 

„dass die europäische Integration weiter nach dem Prinzip der begrenzten 
Einzelermächtigung erfolgt, ohne dass für die Europäische Union die Mög-
lichkeit besteht, sich der Kompetenz-Kompetenz zu bemächtigen oder die 
integrationsfeste Verfassungsidentität der Mitgliedstaaten, hier des Grund-
gesetzes, zu verletzen.“13  

21 Diese Notwendigkeit wird auch in der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung ande-

rer Mitgliedstaaten zum Ausdruck gebracht. So führt der tschechische Ústavní Soud in 

den Leitsätzen seines ersten Urteils zum Vertrag von Lissabon aus: 

„If, on the basis of a transfer of powers, an international organization could 
continue to change its powers at will, and independently of its members, i.e. 
if a constitutional competence (competence relating to competence) were 
transferred to it, this would be a transfer inconsistent with Art. 1 par. 1 and 
Art. 10a of the Constitution.”14 

4. Zwischenergebnis 

22 Nach alledem ist die Sicherung des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung so-

wohl aus unionsrechtlicher als auch aus verfassungsrechtlicher Sicht der Mitgliedstaa-

ten unverzichtbar.  

II. Reichweite des Art. 207 AEUV 

23 Diesem Maßstab wird die Kommission mit der Argumentation in ihrem Antragsschrift-

satz nicht gerecht. Dies gilt namentlich für die von ihr vertretene Auffassung zur 

Reichweite der Zuständigkeiten, welche der Union im Bereich der gemeinsamen Han-

delspolitik zukommen. 

24 Insofern wurde bereits erwähnt, dass die Kommission aus Art. 207 AEUV in Verbin-

dung mit Art. 3 Abs. 1 AEUV eine ausschließliche Zuständigkeit der Union für annä-

hernd sämtliche Bestimmungen des EUSFTA herleiten möchte, wovon sie lediglich für 

grenzüberschreitende Verkehrsdienstleistungen sowie Portfolioinvestitionen eine Aus-

nahme macht.15 Dieses Vorbringen führt zu einer Überdehnung des Anwendungsbe-

reichs des Art. 207 AEUV, dem auf diese Weise unionsrechtswidrig der Charakter ei-

ner kompetenzrechtlichen Generalklausel beigemessen wird. 

                                                
13  Urteil 2 BvE 2/08, zitiert in Fn. 10, Rn. 239. 
14  Urteil Pl. ÚS 19/08, URL: http://www.usoud.cz/en/decisions/20081126-pl-us-1908-treaty-of-lisbon-i/ 

[Stand: 26. Oktober 2015]. 
15  Vgl. oben Rn. 4. 
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25 Da sich die Kommission diesbezüglich nicht nur zu konkreten Bestimmungen des 

EUSFTA äußert, sondern mehrfach auch allgemeine Aussagen zur Reichweite des 

Art. 207 AEUV trifft,16 sieht sich auch die Bundesregierung zu einigen grundlegenden 

Feststellungen veranlasst. 

1. In Art. 207 AEUV angelegte Begrenzungen der Reichweite dieser Vorschrift 

26 So ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die Verfasser der Verträge in Art. 207 AEUV 

selbst eine Bekräftigung des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung verankert 

haben. Dessen Absatz 6 besagt nämlich im ersten Teilsatz, dass 

„[d]ie Ausübung der durch diesen Artikel übertragenen Zuständigkeiten im 
Bereich der gemeinsamen Handelspolitik […] keine Auswirkungen auf die 
Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Union und den Mitgliedstaaten“ 

hat.  

27 Entgegen der Auffassung der Kommission17 betrifft diese Zuständigkeitsabgrenzung 

nicht lediglich die Innenkompetenzen. Denn Art. 5 Abs. 2 EUV, in dessen Lichte 

Art. 207 Abs. 6 AEUV zu lesen ist, spricht von den „in den Verträgen übertragenen Zu-

ständigkeiten“ und unterscheidet dabei nicht zwischen Innen- und Außenkompetenzen. 

Dem muss bei der Auslegung von Art. 207 Abs. 1 AEUV Rechnung getragen werden. 

28 Demgegenüber legt die Kommission ihrer Argumentation ein Verständnis des Art. 207 

AEUV zugrunde, das diese Grenzen sprengt. Zu diesem Zweck stützt sie sich  

x auf die Zielbestimmungen in Art. 9 und Art. 11 AEUV,18 

x auf die Ziele und Grundsätze des auswärtigen Handelns in Art. 21 Abs. 2 EUV19 

sowie 

x auf die allgemeine Überlegung, dass die gemeinsame Handelspolitik insbeson-

dere nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon weit und „dynamisch“ auszu-

legen sei.20 

 

                                                
16  Antrag der Kommission, Rn. 30 ff., 448 ff. 
17  Antrag der Kommission, Rn. 311. 
18  Antrag der Kommission, Rn. 38 f., 468. 
19  Antrag der Kommission, Rn. 37, 469. 
20  Antrag der Kommission, Rn. 30 ff. 
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29 Im Ergebnis liest die Kommission damit den Art. 207 AEUV als Generalklausel für die 

Begründung der ausschließlichen Zuständigkeit der Union zum Abschluss von Han-

dels- und Investitionsschutzabkommen mit Drittstaaten. Diese Lesart läuft auf eine 

Überdehnung der gemeinsamen Handelspolitik hinaus, die mit dem geltenden Unions-

recht nicht vereinbar ist. 

2. Bedeutung von Querschnittsklauseln und Zielbestimmungen 

30 Insofern bedarf es zunächst der Klarstellung, dass bloße Zielbestimmungen in den Ver-

trägen keine tragfähige Grundlage für eine erweiternde Auslegung der Sachmaterie der 

gemeinsamen Handelspolitik bilden. 

a) Zu Art. 9 und Art. 11 AEUV 

31 In ihrem Antragsschriftsatz zieht die Kommission Art. 9 und Art. 11 AEUV heran, um 

den Anwendungsbereich der gemeinsamen Handelspolitik auf Maßnahmen zu Nach-

haltigkeit, Arbeitsschutz und Umweltschutz zu erstrecken.21 Die erstgenannte Vorschrift 

sieht vor, dass die Union in allen Politikbereichen gewisse soziale Aspekte beachtet. 

Die letztgenannte Bestimmung trifft eine vergleichbare Aussage für die Erfordernisse 

des Umweltschutzes. Damit handelt es sich hierbei um so genannte Querschnittsklau-

seln, die keine Kompetenz der Union begründen, sondern vielmehr das Bestehen einer 

solchen voraussetzen.  

32 Dieser Mangel an eigenständiger Bedeutung führt entgegen den Andeutungen der 

Kommission nicht dazu, dass die in Art. 9 und Art. 11 AEUV enthaltenen Anforderun-

gen für Fälle wie den vorliegenden gegenstandslos werden. Denn die Querschnitts-

klauseln skizzieren Leitlinien für die Ausübung einer bestehenden Kompetenz. Dies 

führt dazu, dass Entscheidungen nicht allein aufgrund der spezifischen Interessen ei-

nes einzelnen Sachgebiets – hier also der Handelspolitik – getroffen werden sollen, 

sondern unter Berücksichtigung der in Art. 9 und Art. 11 AEUV genannten Belange. 

Verdeutlicht wird dies bereits durch den Wortlaut dieser beiden Vorschriften, in denen 

es heißt, dass die Union bestimmten Erfordernissen „Rechnung trägt“ bzw. dass diese 

Erfordernisse „einbezogen werden“.  

33 Damit lässt sich festhalten, dass Art. 9 und Art. 11 AEUV für die gemeinsame Han-

delspolitik durchaus Bedeutung zukommt, aber lediglich als Ermessenseinschränkung 

für handelspolitische Entscheidungen und nicht als Grundlage für die Einbeziehung 
                                                

21  Vgl. die Nachweise in Fn. 18. 
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nichthandelsbezogener Angelegenheiten in die ausschließliche Kompetenz der Union 

nach Art. 207 AEUV. 

b) Zu Art. 21 Abs. 2 EUV 

34 In ebensolcher Weise können auch die in Art. 21 Abs. 2 EUV benannten Ziele und 

Grundsätze des auswärtigen Handelns der Union nicht herangezogen werden, um eine 

Zugehörigkeit nichthandelsbezogener Sachmaterien zum Bereich der gemeinsamen 

Handelspolitik zu begründen. 

35 Die Kommission argumentiert insofern mit dem Wortlaut des Art. 207 Abs. 1 Satz 2 

AEUV, der bestimmt, dass die gemeinsame Handelspolitik „im Rahmen der Grundsät-

ze und Ziele des auswärtigen Handelns der Union gestaltet“ wird. Dies beinhaltet einen 

Verweis auf die in Art. 21 Abs. 2 EUV genannten Ziele. Aus diesem Zusammenhang 

zieht die Kommission den Schluss, alle jene Ziele seien auch handelspolitische Ziele.22  

36 Diese Sichtweise ist unzutreffend. Zwar verdeutlicht die Bezugnahme auf Art. 21 

Abs. 2 EUV in Art. 207 Abs. 1 Satz 2 AEUV, dass die gemeinsame Handelspolitik im 

größeren Kontext der Außenpolitik der Union steht. Jedoch geht hiermit keine Klassifi-

zierung aller in Art. 21 Abs. 2 EUV genannten außenpolitischen Ziele als handelspoliti-

sche Ziele einher. Vielmehr zeigt die Regelung des Art. 21 Abs. 2 EUV, dass Handels-

abkommen auch ein Instrument der Außenpolitik darstellen. Dementsprechend sind die 

in der letztgenannten Vorschrift aufgeführten Ziele – wie etwa die nach ihrem Buchsta-

ben b) zu fördernde Demokratie und Rechtsstaatlichkeit – bei der Entscheidung über 

den Abschluss von Freihandelsabkommen zu berücksichtigen. Aber diese außenpoliti-

schen Ziele bilden ebenso wenig wie die Regelungen in Art. 9 und Art. 11 AEUV eine 

hinreichende Basis für die Einbeziehung nichthandelsbezogener Angelegenheiten in 

die ausschließliche Zuständigkeit der Union nach Art. 207 AEUV.  

3. Keine Auslegung des Art. 207 AEUV als dynamischer Verweis auf das Wirt-
schaftsvölkerrecht 

37 Dass die Kommission Querschnittsklauseln und Zielbestimmungen heranzieht, um den 

Inhalt der gemeinsamen Handelspolitik zu bestimmen, ist letztlich Ausdruck der in ih-

rem Antrag wiederholt vertretenen These, die gemeinsame Handelspolitik sei weit und 

                                                
22  Antrag der Kommission, Rn. 469; vgl. auch die Überschrift des zugehörigen Titels 3.14.2.2 („Das 

Unionsrecht sieht die Einbeziehung bestimmter nichthandelsbezogener Angelegenheiten in die ge-
meinsame Handelspolitik vor“). 
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dynamisch auszulegen.23 Der Sache nach möchte die Kommission hiermit Art. 207 

AEUV als dynamischen Verweis auf das Wirtschaftsvölkerrecht verstanden wissen.  

38 Dieses Verständnis basiert jedoch auf einer unvollständigen Würdigung der Recht-

sprechung des Gerichtshofs (nachfolgend a) sowie der Rechtslage seit dem Vertrag 

von Lissabon (nachfolgend b). 

a) Rechtsprechung des Gerichtshofs zur gemeinsamen Handelspolitik 

39 Die Kommission macht geltend, „[n]ach ständiger Rechtsprechung“ müsse Art. 207 

AEUV „in ‚nicht einschränkender‘ und dynamischer Weise […] ausgelegt werden“.24 

Hierzu beruft sie sich namentlich auf die Gutachten 1/7825 und 1/9426. Der Gerichtshof 

habe im erstgenannten Gutachten die Notwendigkeit betont, die gemeinsame Han-

delspolitik dynamisch auszulegen. Dies habe er im letztgenannten Gutachten bestätigt, 

indem er vom „offene[n] Charakter der gemeinsamen Handelspolitik“27 sprach.28 

40 Tatsächlich hat der Gerichtshof in den 1970er sowie 1980er Jahren eine weite Ausle-

gung der gemeinsamen Handelspolitik vorgenommen, wonach der entsprechende 

Kompetenztitel als dynamischer Verweis auf das Wirtschaftsvölkerrecht zu verstehen 

sei.29  

41 Jedoch kann nur eine sehr selektive Lesart des Gutachtens 1/94 zu der Annahme füh-

ren, der Gerichtshof habe hierin sein früheres extensives Verständnis fortgeführt. Rich-

tig ist vielmehr, dass er bereits in derjenigen Randnummer des Gutachtens 1/94, wel-

che auf die von der Kommission zitierte Randnummer30 folgt, von der Prämisse ab-

rückt, alle im Wirtschaftsvölkerrecht geregelten Materien seien automatisch auch integ-

raler Bestandteil der gemeinsamen Handelspolitik. Der Gerichtshof stellt nämlich fest, 

man müsse zusätzlich „prüfen, ob das System des Vertrages in seiner Gesamtheit 

nicht der Einbeziehung [der fraglichen Sachmaterie] in Artikel 113 Grenzen zieht“.31  

                                                
23  Vgl. die Nachweise in Fn. 20. 
24  Antrag der Kommission, Rn. 34. 
25  Gutachten 1/78, Internationales Naturkautschukübereinkommen, EU:C:1979:224,  
26  Gutachten 1/94, Zuständigkeit der Gemeinschaft für den Abschluss völkerrechtlicher Abkommen auf 

dem Gebiet der Dienstleistungen und des Schutzes des geistigen Eigentums, EU:C:1994:384. 
27  Gutachten 1/94, zitiert in Fn. 27, Rn. 41. 
28  Antrag der Kommission, Rn. 36. 
29  Gutachten 1/78, zitiert in Fn. 25, insbesondere Rn. 44 f.; Urteil Kommission / Rat, C-45/86, 

EU:C:1987:163, Rn. 19 f. 
30  Vgl. den Nachweis in Fn. 27. 
31  Gutachten 1/94, zitiert in Fn. 27, Rn. 42. 
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42 Der hierin zum Ausdruck kommende Wandel in der Rechtsprechung zur gemeinsamen 

Handelspolitik hatte sich bereits zuvor abgezeichnet. So äußerte der Gerichtshof etwa 

in seinem Gutachten 1/91 zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum: 

„Die wörtliche Übereinstimmung der Bestimmungen des Abkommens mit 
den entsprechenden gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen bedeutet 
nicht, daß beide notwendigerweise gleich auszulegen sind.“32 

43 Hiernach lässt sich festhalten, dass der bloße Umstand, dass eine Sachmaterie auch 

im WTO-Recht geregelt ist, nicht ausreichend ist für die Annahme, diese Sachmaterie 

sei auch von Art. 207 AEUV erfasst. Vielmehr hat der Gerichtshof spätestens mit sei-

nem Gutachten 1/94 die Auffassung aufgegeben, die gemeinsame Handelspolitik sei 

als dynamischer Verweis auf das Wirtschaftsvölkerrecht zu verstehen. Vor diesem Hin-

tergrund können das Gutachten 1/78 sowie das Urteil in der Rechtssache C-45/86 heu-

te nicht mehr zur Begründung einer dynamischen Lesart der gemeinsamen Handelspo-

litik herangezogen werden. 

44 Ferner ist darauf hinzuweisen, dass auch die übrigen Urteile, welche die Kommission 

in diesem Zusammenhang anführt,33 ihre Lesart des Art. 207 AEUV nicht zu stützen 

vermögen. In diesen Urteilen hat der Gerichtshof nämlich nicht ausgesprochen, dass 

die Auslegung der gemeinsamen Handelspolitik „dynamisch“ und damit extensiv zu er-

folgen habe. Vielmehr trifft er lediglich die Feststellung, es dürfe keine „einschränken-

de“ und damit restriktive Interpretation dieses Begriffs vorgenommen werden.34 Auch 

ansonsten lassen sich diese Urteile nicht zur Untermauerung der weiten Auslegung 

des Art. 207 AEUV durch die Kommission heranziehen. Denn beide Entscheidungen 

betreffen die Ausfuhr von so genannten Dual-use-Gütern und damit einen Sachbe-

reich, der unstreitig zur gemeinsamen Handelspolitik zählt. Mithin kann hieraus nichts 

für eine Auslegung der Reichweite der gemeinsamen Handelspolitik über den Waren-

verkehr hinaus abgeleitet werden. 

b) Rechtslage seit dem Vertrag von Lissabon 

45 Entgegen der Auffassung der Kommission35 hat auch das Inkrafttreten des Vertrags 

von Lissabon nicht dazu geführt, dass die gemeinsame Handelspolitik (wieder) dyna-

misch auszulegen wäre. 

                                                
32  Gutachten 1/91, Europäischer Wirtschaftsraum, EU:C:1991:490, Rn. 14. 
33  Antrag der Kommission, Fn. 10 zu Rn. 34. 
34  Urteil Werner, C-70/94, EU:C:1995:328, Rn. 9; Urteil Leifer, C-83/94, EU:C:1995:329, Rn. 9. 
35  Vgl. die Nachweise in Fn. 8. 
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46 Wie sich aus der heutigen Fassung des Art. 207 Abs. 1 AEUV ergibt, umfasst die ge-

meinsame Handelspolitik nunmehr auch Dienstleistungen, die Handelsaspekte des 

geistigen Eigentums sowie ausländische Direktinvestitionen. Die Kommission vertritt 

hierzu, Ziel dieser Änderung des Art. 207 AEUV sei es gewesen, die gemeinsame 

Handelspolitik den zunehmend komplexeren Beziehungen in der Weltwirtschaft anzu-

passen. Dabei argumentiert sie namentlich unter Verweis auf die Existenz so genann-

ter globaler „Wertschöpfungsketten“.36 

47 Dem ist zu widersprechen. Zwar trifft es zu, dass es durch den Vertrag von Lissabon 

zu einer Erweiterung der gemeinsamen Handelspolitik gekommen ist. Jedoch führt die-

se Erweiterung allein dazu, dass einige Sachmaterien, die zuvor in die geteilte Zustän-

digkeit der Union und der Mitgliedstaaten fielen, nunmehr in der ausschließlichen Zu-

ständigkeit der Union liegen. Eine „dynamische“ – und damit inhaltliche – Erweiterung 

der einzelnen Sachmaterien, welche in die Zuständigkeit der Union fallen, ist hiermit 

hingegen nicht verbunden. Im Gegenteil bekräftigt die Aufzählung dreier genau spezifi-

zierter Themen auch für den Bereich der Handelspolitik das Prinzip der begrenzten 

Einzelermächtigung. 

48 Vor diesem Hintergrund lassen sich auch die durch den Vertrag von Lissabon herbei-

geführten Änderungen des Art. 207 AEUV nicht als Beleg dafür anführen, dass bei der 

Auslegung des heute geltenden Unionsrechts (wieder) an das weite Begriffsverständ-

nis der gemeinsamen Handelspolitik aus dem Gutachten 1/78 anzuknüpfen wäre. 

c) Aus der Auffassung der Kommission resultierende Unstimmigkeiten 

49 Zudem ist darauf hinzuweisen, dass das von der Kommission vertretene weite und dy-

namische Verständnis der gemeinsamen Handelspolitik zu erheblichen Unstimmigkei-

ten führt. Dies gilt sowohl mit Blick auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs (nachfol-

gend aa) als auch hinsichtlich der Systematik des AEUV (nachfolgend bb). 

aa) Widerspruch zur Rechtsprechung des Gerichtshofs 

50 Die Auslegung, welche die Kommission dem Art. 207 AEUV geben möchte, würde da-

zu führen, dass eine Maßnahme bereits dann unter die gemeinsame Handelspolitik zu 

fassen ist, wenn sie sich in irgendeiner Weise auf den internationalen Handelsverkehr 

auswirkt.  

                                                
36  Antrag der Kommission, Rn. 10. 
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51 Dies steht im Widerspruch zu der – von der Kommission selbst angeführten37 – Recht-

sprechung des Gerichtshofs, wonach ein Rechtsakt (nur) dann Teil der gemeinsamen 

Handelspolitik sein kann, „wenn er speziell den internationalen Warenaustausch be-

trifft, weil er im Wesentlichen den Handelsverkehr fördern, erleichtern oder regeln soll 

und sich direkt und sofort auf ihn auswirkt“.38  

52 Mit dieser zweigliedrigen Definition aus Zielrichtung und Wirkung nimmt der Gerichts-

hof eine Abgrenzung vor zwischen  

x Maßnahmen, die speziell den internationalen Handelsverkehr betreffen einerseits 

und  

x Maßnahmen, die lediglich „bestimmte Auswirkungen“ auf den internationalen 

Handelsverkehr haben, andererseits.39 

53 Diese Unterscheidung wird verwischt, wenn die Kommission unter Zugrundelegung ih-

res weiten Verständnisses vertritt, Maßnahmen beträfen (bereits deswegen) speziell 

den internationalen Handelsverkehr, weil sie sich auf letzteren auswirken und ihn daher 

fördern sollen.40  

54 Dass ein solcher Schluss von der Wirkung auf das Ziel bei der Auslegung der gemein-

samen Handelspolitik unzulässig ist, lässt sich bereits der zu Art. 207 AEUV ergange-

nen Rechtsprechung entnehmen. Als Beispiel hierfür ist etwa das Gutachten 2/00 zu 

nennen, in welchem der Gerichtshof eine handelsbeschränkende und sich damit direkt 

auf den Handelsverkehr auswirkende Maßnahme als nicht der gemeinsamen Handels-

politik zugehörig klassifiziert hat.41 

bb) Widerspruch zur Systematik des AEUV 

55 Ferner ist nochmals42 darauf hinzuweisen, dass die Auslegung des Art. 207 AEUV 

durch die Kommission darauf hinausläuft, dieser Vorschrift den Charakter einer Gene-

ralklausel zuzusprechen, was mit dem geltenden Unionsrecht nicht vereinbar ist. Na-

                                                
37  Antrag der Kommission, Rn. 33. 
38  Urteil Kommission / Rat, C-137/12, EU:C:2013:675, Rn. 57. 
39  Urteil Kommission / Rat, zitiert in Fn. 38, Rn. 57. 
40  So z. B. Antrag der Kommission, Rn. 80 im Zusammenhang mit gesundheitspolizeilichen und pflan-

zenschutzrechtlichen Maßnahmen. 
41  Gutachten 2/00, Protokoll von Cartagena, EU:C:2001:664, Rn. 40. 
42  Vgl. oben Rn. 24 und Rn. 29. 
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mentlich liegt hierin ein Widerspruch zur Systematik des AEUV und der hierin enthalte-

nen Kompetenztitel betreffend das Rechtsetzungsverfahren. 

56 Tatsächlich kennt der AEUV nur einen Kompetenztitel, dem der Charakter einer Gene-

ralklausel zukommt. Hierbei handelt es sich um die Bestimmung des Art. 352 AEUV. 

Letzterer gestattet der Union unter bestimmten Voraussetzungen ein kompetenzergän-

zendes Handeln, auch wenn sich hierfür in den Verträgen sonst keine explizite Befug-

nis findet.  

57 Diesbezüglich muss besonders hervorgehoben werden, dass ein rechtsetzendes Tä-

tigwerden der Union auf Grundlage des Art. 352 AEUV Einstimmigkeit im Rat erfordert. 

Demgegenüber entscheidet der Rat im Rahmen der gemeinsamen Handelspolitik in 

der Regel mit qualifizierter Mehrheit (Art. 207 Abs. 4 Satz 1 AEUV). Damit hätte die von 

der Kommission favorisierte weite Auslegung des Art. 207 AEUV letztlich zur Folge, 

dass die im AEUV vorgesehenen Abstimmungs- und Mehrheitserfordernisse keine hin-

reichende Beachtung fänden. 

III. Zwischenergebnis 

58 Nach alledem ist festzuhalten, dass die Kommission in ihrer Argumentation bereits von 

einem unzutreffenden Grundansatz ausgeht, da sie 

x erstens die Bedeutung des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung verkennt 

und 

x zweitens die Reichweite der aus Art. 207 AEUV resultierenden Zuständigkeiten 

der Union für die gemeinsame Handelspolitik überdehnt. 

Schon von daher kann ihr nicht gefolgt werden, wenn sie die Auffassung vertritt, die 

Union verfüge über die erforderliche Zuständigkeit, um das EUSFTA als „Nur-EU“-

Abkommen abzuschließen.  

59 Um dies weiter zu erläutern, wird die Bundesregierung im Folgenden mehrere Bespiele 

anführen, in denen die Kommission in ihrem Antragsschriftsatz zu Unrecht vom Beste-

hen einer ausschließlichen Zuständigkeit der Union nach Art. 207 in Verbindung mit 

Art. 3 Abs. 1 AEUV ausgeht (nachfolgend C.). Hieran anschließend wird sie zeigen, 

dass auch mit Blick auf diejenigen Bestimmungen des EUSFTA, welche die Kommissi-

on selbst als nicht von Art. 207 AEUV erfasst ansieht, keine ausschließliche Zuständig-

keit der Union besteht (nachfolgend D.). 
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60 Zuvor ist jedoch noch daran zu erinnern, dass es nach Maßgabe des Prinzips der be-

grenzten Einzelermächtigung nicht Sache der Mitgliedstaaten ist darzulegen, dass eine 

bestimmte Sachmaterie in ihre eigene Zuständigkeit fällt. Vielmehr lässt sich der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs entnehmen, dass es der Kommission obliegt, „die 

Ausschließlichkeit der Außenkompetenz der Union nachzuweisen, auf die sie sich be-

rufen möchte“.43 

61 Dementsprechend bedarf es im Folgenden nicht der Analyse sämtlicher von der Kom-

mission vorgebrachter Aspekte. Vielmehr genügt es, wenn auch nur ein einzelner im 

EUSFTA geregelter Sachbereich nicht in die von der Kommission geltend gemachte 

Zuständigkeit der Union fällt, damit die dem Gerichtshof im Rahmen des vorliegenden 

Verfahrens vorgelegte Frage zu verneinen ist. Denn 

„[s]chon einzelne Teilaspekte eines Abkommens, für die der Gemeinschaft 
intern die Zuständigkeit fehlt, ‚infizieren‘ das Abkommen als Ganzes und 
machen es insgesamt von der einvernehmlichen Zustimmung der Mitglied-
staaten abhängig.“44 

Insofern lässt sich mit Generalanwältin Kokott auf einen von der Kommission selbst 

verwendeten Vergleich hinweisen und festhalten, dass ebenso, „wie ein kleiner Tropfen 

Pastis ein Glas Wasser trüben kann“, auch einzelne „noch so untergeordnete“ Bestim-

mungen in einem internationalen Vertragswerk den Zwang zum Abschluss eines ge-

mischten Abkommens auslösen können.45  

62 Nach dieser so genannten „Pastis-Theorie“ ist also keine quantitative Betrachtung 

maßgeblich. Mit anderen Worten ist es unzulässig, aus einer – etwaigen – Zuständig-

keit der Union für einen Großteil der Materien, welche im EUSFTA geregelt sind, den 

Schluss zu ziehen, dass die Union für das gesamte EUSFTA die Zuständigkeit besitzt. 

Vielmehr bedarf es einer Betrachtung der jeweiligen in sich abgeschlossenen Rege-

lungen des EUSFTA. Insofern wird im Folgenden gezeigt werden, dass es eine erheb-

liche Zahl von Fällen gibt, in denen die Kommission zu Unrecht davon ausgeht, es 

würden durch die jeweilige im EUSFTA getroffene Regelung keine mitgliedstaatlichen 

Zuständigkeiten berührt. 

63 Die Bundesregierung möchte dabei ausdrücklich betonen, dass es sich bei diesen 

nachfolgend angesprochenen Fällen lediglich um Beispiele handelt, die keinen ab-

                                                
43  Urteil Kommission / Rat, C-114/12, EU:C:2014:2151, Rn. 74 f. 
44  Schlussanträge von Generalanwältin Kokott in Kommission / Rat, C-13/07, EU:C:2009:190, Rn. 121. 
45  Schlussanträge von Generalanwältin Kokott in Kommission / Rat, zitiert in Fn. 44, Rn. 121 f. 
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schließenden Charakter haben. Dementsprechend liegt in der Tatsache, dass andere 

im EUSFTA getroffene Regelungen in der deutschen Stellungnahme nicht angespro-

chen werden, keinerlei Zugeständnis dergestalt, dass diese nicht angesprochenen Re-

gelungen in die ausschließliche Zuständigkeit der Union fallen. 

C. BEISPIELE FÜR EINE ÜBERDEHNUNG DES ANWENDUNGSBEREICHS 
DES ART. 207 AEUV IN DEN AUSFÜHRUNGEN DER KOMMISSION 

64 In den nachstehend genannten Beispielsfällen vertritt die Kommission, der Union 

komme nach Maßgabe des Art. 207 AEUV in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 AEUV eine 

ausschließliche Zuständigkeit für die im EUSFTA getroffenen Regelungen zu. Diese 

Auffassung stellt sich jedoch als Folge jener Überdehnung des Anwendungsbereichs 

des Art. 207 AEUV dar, die vorstehend in den Randnummern 23 ff. erläutert wurde.  

65 Daher sieht es die Bundesregierung als geboten an, den diesbezüglichen Ausführun-

gen der Kommission entgegenzutreten. 

I. Zoll und Handelserleichterungen (Kapitel 6) 

66 Kapitel 6 des EUSFTA enthält Regelungen über Zoll und Handelserleichterungen. Dort 

heißt es in Art. 6.1 Abs. 1 EUSFTA: 

„The Parties recognise the importance of customs and trade facilitation 
matters in the evolving global trading environment. The Parties agree to re-
inforce cooperation in this area with a view to ensuring that the relevant leg-
islation and procedures, as well as the administrative capacity of the rele-
vant administrations, fulfil the objectives of promoting trade facilitation while 
ensuring effective customs control.“ 

1. Vorbringen der Kommission 

67 Nach Auffassung der Kommission wird in dieser Bestimmung „eindeutig festgelegt, 

dass das primäre Ziel des Kapitels 6 darin besteht, den Warenhandel bei gleichzeitiger 

Gewährleistung wirksamer Zollkontrollen zu erleichtern“.46 Zugleich leitet sie aus 

Art. 6.1 EUSFTA für das gesamte Kapitel 6 ab, letzteres betreffe speziell den internati-

onalen Warenhandel und falle daher in die ausschließliche Zuständigkeit der Union 

nach Art. 207 AEUV.47 

                                                
46  Antrag der Kommission, Rn. 82. 
47  Antrag der Kommission, Rn. 82. 
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2. Bewertung 

68 Diese Ausführungen illustrieren beispielhaft, in welcher Weise die Kommission die 

Reichweite des Art. 207 AEUV überdehnt. 

69 Zwar ist unstreitig, dass der Union die ausschließliche Zuständigkeit in den Bereichen 

Zoll und gemeinsame Handelspolitik zukommt. Dies folgt aus Art. 206 AEUV und 

Art. 207 AEUV in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. a) und Buchst. e) AEUV. Jedoch 

ist hiervon nicht die in Art. 6.1 Abs. 1 Satz 2 EUSFTA geregelte Intensivierung der Zu-

sammenarbeit erfasst, welche sicherstellen soll, „dass die Verfahren sowie die Verwal-

tungskapazitäten der zuständigen Verwaltungen den Zielen der Förderung von Han-

delserleichterungen bei gleichzeitiger Gewährleistung wirksamer Zollkontrollen gerecht 

werden“.48 

70 Die Zollunion im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. a) AEUV umfasst die im Dritten Teil, 

Titel I, Kapitel 1 AEUV enthaltenen Vorschriften, d. h. die Artikel 30 bis 32 AEUV. Nicht 

hierzu zählt hingegen die Vorschrift des Art. 33 AEUV. Diese letztgenannte Vorschrift 

hat die horizontale Verwaltungszusammenarbeit zwischen den Behörden der Mitglied-

staaten sowie die vertikale Verwaltungszusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 

und der Kommission im Zollwesen zum Gegenstand und fällt nicht in die ausschließli-

che Zuständigkeit der Union.49  

71 Für die Zwecke des vorliegenden Verfahrens gilt es dabei zu betonen, dass Art. 206 

AEUV – und damit eine Bestimmung, die zur gemeinsamen Handelspolitik zählt – aus-

schließlich auf die in den Artikeln 28 bis 32 AEUV getroffenen Regelungen zur materi-

ell-rechtlichen Ausgestaltung der Zollunion Bezug nimmt, nicht aber auf die in Art. 33 

AEUV getroffene Regelung über die Zusammenarbeit im Zollwesen. Hieraus lässt sich 

schließen, dass diese Zusammenarbeit auch nicht als Teil der gemeinsamen Handels-

politik eingestuft werden kann. 

72 Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass Art. 33 AEUV im Zuge der Lissaboner Ver-

tragsrevision als Vorbild bei der Schaffung der allgemeinen Vorschrift über die Verwal-

tungszusammenarbeit in Art. 197 AEUV gedient hat.50 Hierbei handelt es sich um ei-

nen Bereich, in dem die Union gemäß Art. 6 Buchst. g) AEUV Maßnahmen zur Unter-
                                                

48  Deutsche Übersetzung zitiert nach Antrag der Kommission, Rn. 82 (Hervorhebungen hinzugefügt). 
49  Herrmann, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, 56. Ergänzungs-

lieferung, Art. 33 AEUV, Rn. 4. 
50  Obwexer, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje (Hrsg.), Europäisches Unionsrecht, 7. Aufl., Art. 6 

AEUV, Rn. 27; Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, 
52. Ergänzungslieferung, Art. 6 AEUV, Rn. 27. 
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stützung, Koordinierung oder Ergänzung mitgliedstaatlicher Maßnahmen treffen kann. 

Hierdurch tritt jedoch nicht die Unionszuständigkeit an die Stelle der Zuständigkeit der 

Mitgliedstaaten. Wollte man dies für den Bereich der gemeinsamen Handelspolitik an-

ders bewerten, so hätte dies im Ergebnis zur Folge, dass Art. 207 AEUV de facto der 

Charakter einer Generalklausel beigemessen würde. Dass letzteres mit dem geltenden 

Unionsrecht unvereinbar wäre, wurde bereits dargelegt.51  

II. Dienstleistungen, Niederlassung und elektronischer Geschäftsverkehr (Kapitel 
8) 

1. Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen 

73 Art. 8.16 EUSFTA enthält Regelungen über die gegenseitige Anerkennung beruflicher 

Qualifikationen.  

a) Vorbringen der Kommission 

74 Diesbezüglich heißt es im Antragsschriftsatz der Kommission: 

„Abschnitt E Unterabschnitt 1 enthält allgemein geltende Bestimmungen 
und betrifft in erster Linie die gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifi-
kationen. Durch die Anerkennung von Qualifikationen wird der Zugang zum 
jeweiligen Markt der Vertragsparteien für ausländische Dienstleistungsan-
bieter (natürliche Personen) der jeweils anderen Vertragspartei erleichtert. 
Eine solche Anerkennung fällt unter die GHP der Union.“52 

b) Bewertung 

75 Es ist zutreffend, wenn die Kommission ausführt, im EUSFTA würden Regelungen zur 

Anerkennung beruflicher Qualifikationen getroffen. Namentlich ist in Art. 8.16 Abs. 4 

EUSFTA vorgesehen, dass die vertragsschließenden Parteien unter bestimmen Vo-

raussetzungen ein Abkommen herbeiführen sollen, welches die verbindliche gegensei-

tige Anerkennung beruflicher Qualifikationen zwischen der Union und ihren Mitglied-

staaten sowie Singapur betrifft.  

76 Hingegen ist es unzutreffend, wenn die Kommission meint, dieser Regelungsgegen-

stand falle als Teil der gemeinsamen Handelspolitik in die ausschließliche Zuständig-

keit der Union. 

                                                
51  Vgl. oben Rn. 55 ff. 
52  Antrag der Kommission, Rn. 127. 
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aa) Zur Richtlinie 2005/36/EG 

77 Die Anerkennung beruflicher Qualifikationen hat im Unionsrecht eine Regelung in der 

Richtlinie 2005/36/EG53 erfahren. Dieser Richtlinie lässt sich entnehmen, dass der Uni-

onsgesetzgeber bei ihrem Erlass davon ausgegangen ist, dass die Anerkennung von 

Diplomen aus Drittstaaten in die ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt. 

Letzteres folgt sowohl aus dem verfügenden Teil als auch aus den Erwägungsgründen 

der Richtlinie 2005/36/EG. 

78 So kann deren Art. 2 Abs. 2 zufolge jeder Mitgliedstaat in seinem Hoheitsgebiet „nach 

Maßgabe seiner Vorschriften“ den Staatsangehörigen von Mitgliedstaaten mit Diplo-

men aus Drittstaaten die Ausübung eines reglementierten Berufs gestatten. Dabei sind 

für diejenigen Berufe, welche unter die so genannte automatische Anerkennung fallen 

– also Ärzte, Apotheker, Krankenschwestern, Hebammen, Zahnärzte, Tierärzte und 

Architekten – die in diesem Bereich harmonisierten Mindestanforderungen an die Aus-

bildung zu beachten. Bereits hieraus lässt sich im Wege eines Erst-recht-Schlusses 

ableiten, dass die Regelung der Anerkennung von Diplomen, welche Drittstaatsange-

hörige in Drittstaaten erlangt haben, umso mehr Sache der Mitgliedstaaten ist.  

79 Für die Richtigkeit dieser Sichtweise spricht auch der zehnte Erwägungsgrund der 

Richtlinie 2005/36/EG. Hierin wird klargestellt, dass die Mitgliedstaaten nicht daran ge-

hindert sind, Berufsqualifikationen, die außerhalb der Union von einem Drittstaatsan-

gehörigen erworben wurden, „gemäß ihren Rechtsvorschriften“ anzuerkennen. Ledig-

lich bei den vorstehend in Randnummer 78 genannten sieben Berufen, bei denen die 

Mindestanforderungen an die Ausbildung harmonisiert wurden, finden diese Mindest-

anforderungen Beachtung. Damit ist für alle übrigen Berufe klargestellt, dass die Aner-

kennung von Drittstaatsdiplomen in die ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliedstaa-

ten fällt. Hingegen ist Art. 8.16 EUSFTA in seinem Anwendungsbereich nicht auf die 

vorstehend in Randnummer 78 genannten sieben Berufe beschränkt. 

bb) Zu den von der Kommission hergestellten Bezügen zum GATS 

80 Gleichwohl bemüht sich die Kommission in ihrem Antragsschriftsatz darzulegen, dass 

die geplanten Bestimmungen des EUSFTA in den Geltungsbereich der gemeinsamen 

Handelspolitik fallen, um so eine ausschließliche Zuständigkeit der Union nach Art. 207 

in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 AEUV zu begründen. Zu diesem Zweck trägt sie vor, 

                                                
53  Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die 

Anerkennung von Berufsqualifikationen, Abl. L 255, S. 22. 
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bereits das GATS habe Bestimmungen über die gegenseitige Anerkennung enthalten, 

und solche Bestimmungen würden den Handelsverkehr fördern und erleichtern.54  

81 Auch hier ist dieser Argumentation der Kommission zu widersprechen. Denn wie be-

reits in den Randnummern 50 ff. dargestellt, genügt es für die Zuordnung eines Rege-

lungsgegenstandes zur gemeinsamen Handelspolitik nicht, dass sich die betreffende 

Maßnahme in irgendeiner Weise auf den internationalen Handelsverkehr auswirkt. Zu-

dem wurde bereits erläutert, dass die Berücksichtigung einer Regelungsmaterie im 

Wirtschaftsvölkerrecht nicht ausreicht, um sie der gemeinsamen Handelspolitik zuzu-

ordnen.55  

82 Im Übrigen kommt es auf diese letztgenannte Frage für die hier in Rede stehende Re-

gelungsmaterie – d. h. die Anerkennung von Berufsqualifikationen – gar nicht an. Denn 

der Vortrag der Kommission, die gegenseitige Anerkennung sei „angesichts der direk-

ten und sofortigen Auswirkungen auf den Handel fest in das GATS eingebunden“,56 ist 

so nicht zutreffend. Die Kommission lässt hierbei nämlich unberücksichtigt, dass das 

GATS die Vertragsstaaten gerade nicht dazu verpflichtet, berufliche Qualifikationen 

aus Drittstaaten anzuerkennen oder entsprechende völkerrechtliche Vereinbarungen 

zu schließen.  

83 Vielmehr heißt es in dem insofern maßgeblichen Art. VII Abs. 1 GATS: 

„[…] a Member may recognize the education or experience obtained, re-
quirements met, or licenses or certifications granted in a particular country. 
Such recognition, which may be achieved through harmonization or other-
wise, may be based upon an agreement or arrangement with the country 
concerned or may be accorded autonomously.“57 

In der Folge wurden auf der Grundlage des Art. VII GATS – wie die Kommission selbst 

zutreffend feststellt58 – lediglich unverbindliche Leitlinien entwickelt, die auch ihrerseits 

keine Verpflichtung zur Anerkennung von Qualifikationen oder zum Abschluss eines 

entsprechenden Abkommens beinhalten. 

84 Außerdem ist zu betonen, dass der Gerichtshof Fragen der gegenseitigen Anerken-

nung beruflicher Qualifikationen soweit ersichtlich nie der gemeinsamen Handelspolitik 
                                                

54  Antrag der Kommission, Rn. 127 ff. 
55  Vgl. oben Rn. 43. 
56  Antrag der Kommission, Rn. 132. 
57  URL: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm [Stand: 11. November 2015] 

(Hervorhebungen hinzugefügt). 
58  Antrag der Kommission, Rn. 131. 
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zugeordnet hat. Dementsprechend lässt sich auch der Hinweis der Kommission59 auf 

das Gutachten 1/0860 nicht nachvollziehen. Denn in diesem Gutachten hat der Ge-

richtshof lediglich ausgeführt, im GATS enthaltene Bestimmungen betreffend den 

Marktzugang für Dienstleistungen fielen in den Erbringungsarten 2 bis 4 unter die ge-

meinsame Handelspolitik.61 Damit wird jedoch keine Aussage über den Bereich der 

Anerkennung von Berufsqualifikationen getroffen, weil das GATS diesen Bereich – wie 

oben erläutert – nicht verbindlich regelt. 

85 Zudem erlaubt sich die Bundesregierung den Hinweis, dass die Union bislang kein 

Handelsabkommen, das Verpflichtungen im Bereich der Anerkennung beruflicher Qua-

lifikationen enthält, allein – also als so genanntes „Nur-EU“-Abkommen – abgeschlos-

sen hat. 

2. Finanzdienstleistungen 

86 Im sechsten Unterabschnitt des achten Kapitels regelt das EUSFTA den Handel mit 

Finanzdienstleistungen. Besonderes Augenmerk verdient dabei Art. 8.53 EUSFTA, 

welcher neue Finanzdienstleistungen betrifft. 

a) Vorbringen der Kommission 

87 Die Kommission vertritt die Auffassung, dass auch der Handel mit Finanzdienstleistun-

gen „unmittelbar unter die GHP der Union“ falle und damit eine ausschließliche Zu-

ständigkeit der Union nach Art. 207 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 AEUV bestehe.62 

b) Bewertung 

88 Hierin liegt erneut eine Überdehnung des Anwendungsbereichs des Art. 207 AEUV 

und ein Verstoß gegen das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung.  

89 Im Bereich der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen sowie Anlagetätigkeiten 

durch Drittstaatsangehörige besitzt die Union keine ausschließliche Zuständigkeit. 

Vielmehr kann der Unionsgesetzgeber nach Art. 53 Abs. 1 AEUV Richtlinien erlassen, 

um die Aufnahme und Ausübung selbständiger Tätigkeiten im Rahmen der Niederlas-

                                                
59  Antrag der Kommission, Rn. 132 Fn. 65. 
60  Gutachten 1/08, Allgemeines Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS), 

EU:C:2009:739. 
61  Gutachten 1/08, zitiert in Fn. 60, Rn. 118 f. 
62  Antrag der Kommission, Rn. 152. 
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sungsfreiheit zu erleichtern. Gleiches gilt nach Art. 62 AEUV im Hinblick auf den freien 

Dienstleistungsverkehr. Diese Ermächtigungsnorm schreibt das Handlungsinstrument 

der Richtlinie fest und erlaubt demnach lediglich eine Festlegung der Anerkennung und 

Koordinierung nationaler Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Den Mitgliedstaaten 

steht es mithin frei, Form und Mittel zu wählen, um die in der betreffenden Richtlinie 

festgelegten Ziele zu erfüllen (Art. 288 Abs. 2 AEUV). 

90 Von dieser primärrechtlichen Lage ausgehend werden in der auf Art. 53 Abs. 1 AEUV 

gestützten Richtlinie MiFID II63 nur Teilbereiche der Erbringung von Finanzdienstleis-

tungen beziehungsweise Wertpapierdienstleistungen durch Drittstaatsangehörige har-

monisiert. So können die Mitgliedstaaten hinsichtlich der Erbringung von Wertpapier-

dienstleistungen durch Drittstaatsangehörige gegenüber Kleinanlegern weiterhin ei-

genständig entscheiden, unter welchen Voraussetzungen eine solche Erbringung zu-

lässig ist und ob beispielsweise die Errichtung einer Zweigstelle vorgeschrieben wird 

(Art. 39 MiFID II). 

91 Überdies ist darauf hinzuweisen, dass die MiFID II erst zum Januar 2017 in Kraft treten 

wird. Mithin sind gegenwärtig die Voraussetzungen, nach denen Finanzdienstleistun-

gen beziehungsweise Wertpapierdienstleistungen von Drittlandsfirmen im Rahmen des 

grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs oder über eine im jeweiligen Mitglied-

staat errichtete Zweigstelle erbracht werden dürfen, allein im nationalen Recht gere-

gelt. 

3. (Hilfs-)Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

92 Im siebten Unterabschnitt des Kapitels 8 sieht das EUSFTA eigenständige und ab-

grenzbare Regelungen vor, die Dienstleistungen im Seeverkehr und Hafendienstleis-

tungen betreffen. 

93 Hierbei handelt es sich zunächst um Art. 8.56 Abs. 3 Buchst. b) EUSFTA. Dieser be-

zieht sich auf den Zugang zu Häfen, die Benutzung der Infrastruktur und die Inan-

spruchnahme von Seeverkehrshilfsleistungen der Häfen sowie die damit verbundenen 

Gebühren und sonstigen Abgaben, die Zollerleichterungen und schließlich die Zuwei-

sung von Liegeplätzen sowie von Lade- und Löscheinrichtungen. 

                                                
63  Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für 

Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU, ABl. L 13, 
S. 349. 
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94 Ferner enthält Art. 8.56 Abs. 6 EUSFTA Regelungen zu Hafendienstleistungen in Form 

von Verpflichtungen in Bezug auf Lotsendienste, Schub- und Schleppboothilfe, Bevor-

ratung, Betankung und Wasserversorgung, Abfall- und Ballastentsorgung, Dienstleis-

tungen des Hafenmeisters, Navigationshilfen sowie landgestützte Betriebssysteme, die 

für den Betrieb des Schiffes unerlässlich sind, einschließlich Kommunikation, Wasser- 

und Stromversorgung, Einrichtungen für dringende Reparaturen, Ankerplätze, Liege-

plätze und Anlegedienste. 

95 Die Kommission geht in ihrer Stellungnahme davon aus, dass die Union für sämtliche 

der genannten Hilfsdienstleistungen über eine ausschließliche Zuständigkeit verfügt. 

Allerdings differenziert sie hinsichtlich der Rechtsgrundlage wie folgt: 

x Soweit die besagten Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Niederlas-

sung eines Dienstleistungserbringers auf dem Gebiet des Vertragspartners er-

bracht werden (Erbringungsart 3), nimmt die Kommission eine ausschließliche 

Unionszuständigkeit nach Art. 207 AEUV an. 

x Hinsichtlich der übrigen Erbringungsarten ist sie – wie bereits erwähnt64 – der 

Ansicht, dass eine ausschließliche Zuständigkeit der Union aufgrund anderer 

unionsrechtlicher Bestimmungen bestehe. 

96 Auf den letztgenannten Aspekt wird die Bundesregierung in Teil D der vorliegenden 

Stellungnahme noch gesondert zu sprechen kommen.65 Im Folgenden wendet sie sich 

zunächst dem Vorbringen der Kommission betreffend Art. 207 AEUV zu. 

a) Vorbringen der Kommission 

97 Die Kommission vertritt insofern, die Erbringung von Verkehrsdienstleistungen in Ver-

bindung mit einer Niederlassung auf dem Gebiet des Vertragspartners sei nicht von der 

Verkehrspolitik umfasst, sondern müsse der gemeinsamen Handelspolitik im Sinne von 

Art. 207 AEUV zugerechnet werden. Zu diesem Schluss gelangt sie, indem sie den Be-

reich „Verkehr“, welcher nach Art. 207 Abs. 5 AEUV von der Vertragsschlusskompe-

tenz der Union für die gemeinsame Handelspolitik ausgeschlossen ist, restriktiv aus-

legt.  

98 Zur Begründung trägt die Kommission vor, dass es für die Zugehörigkeit einer Ver-

kehrsdienstleistung zum Bereich „Verkehr“ darauf ankomme, wie diese Dienstleistung 
                                                

64  Vgl. oben Rn. 4, 24.  
65  Vgl. unten Rn. 246 ff. 
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erbracht werde.66 Insofern macht sie geltend, die Auslegung des Begriffs „Verkehr“ im 

Sinne von Art. 207 Abs. 5 AEUV müsse sich danach richten, für welche Art von Dienst-

leistungen die Verkehrspolitik im Innenbereich als Kompetenzgrundlage einschlägig 

sei.67 Dabei stellt sie auf den Wortlaut des Art. 91 Abs. 1 AEUV als Ermächtigungs-

grundlage für verkehrspolitische Maßnahmen ab, der keine Aussage zu den Niederlas-

sungsbedingungen für Verkehrsdienstleistungserbringer aus Drittstaaten trifft. Hieraus 

folgert die Kommission, dass sich die Verkehrspolitik nicht auf die mit einer Niederlas-

sung verbundenen Dienstleistungen im Bereich Verkehr erstrecken könne.68 Letzteres 

lasse sich zudem aus dem Umstand schließen, dass Art. 58 Abs. 1 AEUV für Dienst-

leistungen im Bereich Verkehr auf die Vorschriften über die Verkehrspolitik verweise, 

während ein entsprechender Verweis im Kapitel über die Niederlassungsfreiheit feh-

le.69 

b) Bewertung 

99 Aus Sicht der Bundesregierung hat die restriktive Auslegung, welche die Kommission 

dem Ausnahmetatbestand des Art. 207 Abs. 5 AEUV zu geben versucht, im Gegenzug 

eine erneute Überdehnung des Anwendungsbereichs der gemeinsamen Handelspolitik 

im Sinne von Art. 207 Abs. 1 AEUV zur Folge.  

100 Nicht zu überzeugen vermag insbesondere die künstliche Aufspaltung des Verkehrs-

begriffs. Dies gilt namentlich mit Blick auf den von der Kommission unterstellten Gleich-

lauf zwischen den Innenzuständigkeiten nach Art. 49 ff. und Art. 58 Abs. 1 AEUV sowie 

dem Verhältnis von Art. 207 Abs. 1 und Abs. 5 in Bezug auf Verkehrsdienstleistungen.  

101 Wie die Kommission selbst vorträgt, werden Dienstleistungen im Bereich Seeverkehr, 

wie sie das EUSFTA vorsieht, in Handelsbeziehungen mit Drittstaaten aufgrund der 

geografischen Entfernung typischerweise in Verbindung mit einer Niederlassung auf 

dem Gebiet des jeweiligen Vertragspartners erbracht.70 Hingegen ist dies nicht der ty-

pische Fall im Binnenmarkt, wo regelmäßig kürzere Distanzen zu bewältigen sind. Dies 

ist bedeutsam, da die von der Kommission angeführten Vorschriften über die Nieder-

lassungs- und die Dienstleistungsfreiheit zu den Bestimmungen über die Grundfreihei-

ten zählen, die gerade vom Binnenmarkt her gedacht sind. Allein hierin ist der Grund 

                                                
66  Antrag der Kommission, Rn. 173. 
67  Antrag der Kommission, Rn. 173, 180 f. 
68  Antrag der Kommission, Rn. 179. 
69  Antrag der Kommission, Rn. 176 ff. 
70  Antrag der Kommission, Rn. 168. 
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dafür zu sehen, dass sich im Kapitel über die Niederlassungsfreiheit kein Verweis auf 

die Verkehrspolitik findet. Aus dieser Systematik kann daher nichts für eine dem Bin-

nenmarkt nicht vergleichbare Situation, wie sie den Regelungen des EUSFTA zugrun-

de liegt, geschlossen werden. 

102 Zudem steht eine Auslegung, die im Ergebnis die Kompetenzgrundlage für Abkommen 

über Dienstleistungen im Bereich Verkehr anhand der Erbringungsart aufspaltet, im 

Widerspruch zur Rechtsprechung des Gerichtshofs. Dieser hat sich zwar, wie die 

Kommission zutreffend anmerkt,71 noch nicht zur Unterscheidung zwischen verschie-

denen Erbringungsarten im Rahmen des Begriffs „Verkehr“ im Sinne von Art. 207 

Abs. 5 AEUV geäußert. Jedoch hat es der Gerichtshof bereits abgelehnt, für die Ab-

grenzung von Verkehrspolitik und gemeinsamer Handelspolitik zwischen verschiede-

nen Arten von Dienstleistungen zu unterscheiden.72 Dies lässt den Schluss zu, dass 

auch bei der Ermittlung der Zuständigkeit für den Abschluss internationaler Abkommen 

über Verkehrsdienstleistungen eine Aufspaltung dieser Dienstleistungen nach ihrer Be-

schaffenheit unzulässig ist. 

III. Investitionen (Kapitel 9) 

103 Kapitel 9 des EUSFTA bezieht sich auf Investitionen. Während sein Abschnitt A mate-

riellrechtliche Bestimmungen über den Investitionsschutz enthält, regelt Abschnitt B 

Fragen der Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten in Bezug auf die materiellrecht-

lichen Bestimmungen in Abschnitt A. 

104 Die Kommission vertritt die Auffassung, der Union komme für sämtliche in Kapitel 9 

des EUSFTA getroffene Regelungen die ausschließliche Zuständigkeit zu.73 Auch inso-

fern stützt sie sich primär auf Art. 207 AEUV.74 Hiervon nimmt sie, wie bereits er-

wähnt,75 lediglich den Bereich der Portfolioinvestitionen aus.76 Bei letzteren handelt es 

sich um Investitionen, die rein der Geldanlage dienen, ohne dass die Anleger hiermit 

unternehmerische Zwecke verfolgen. 

                                                
71  Antrag der Kommission, Rn. 172. 
72  Gutachten 1/94, zitiert in Fn. 27, Rn. 48 ff. in Bezug auf die damals von der Kommission geltend ge-

machte Unterscheidung zwischen Dienstleistungen, die Sicherheitsregeln betreffen, und Dienstleis-
tungen, die den Handel betreffen. 

73  Antrag der Kommission, Rn. 273. 
74  Antrag der Kommission, Rn. 274. 
75  Vgl. oben Rn. 4, 24. 
76  Antrag der Kommission, Rn. 275, 316, 527. 



– 31 – 
 
 

105 Ebenso wie die Kommission sieht auch die Bundesregierung Portfolioinvestitionen als 

nicht von Art. 207 AEUV erfasst an. Sie wird daher auf die Frage der Zuständigkeit der 

Union für diesen Bereich noch gesondert in Teil D der vorliegenden Stellungnahme zu 

sprechen kommen.77 Doch auch hinsichtlich derjenigen Teilbereiche des Kapitels 9 des 

EUSFTA, welche die Kommission als von Art. 207 AEUV erfasst ansieht, kann deren 

Vortrag nicht unwidersprochen bleiben. 

1. Von Art. 207 AEUV in Bezug auf ausländische Direktinvestitionen erfasste Re-
gelungsgegenstände 

106 Dies gilt zunächst einmal mit Blick auf die Frage, welche Regelungsgegenstände unter 

die in Art. 207 Abs. 1 Satz 1 AEUV benannten „ausländischen Direktinvestitionen“ fal-

len. 

107 Insofern ist vorwegzuschicken, dass der Begriff der „ausländischen Direktinvestitio-

nen“, welcher nicht nur in Art. 207 AEUV, sondern auch in Art. 206 AEUV ausdrücklich 

verwendet wird, weder dort noch in anderen primärrechtlichen Bestimmungen definiert 

ist. Daher muss der genaue Umfang der Zuständigkeiten, welche der Union hiernach 

zukommen, im Wege der Auslegung ermittelt werden. 

a) Vorbringen der Kommission 

108 Die Kommission spricht sich auch in dieser Frage für eine weite Auslegung des 

Art. 207 AEUV aus, sieht man von dem bereits angesprochenen Bereich der Portfolio-

investitionen ab. 

109 Den Ausgangspunkt bilden dabei dieselben Argumente, die sie auch in ihren übrigen 

Ausführungen zur Reichweite des Art. 207 AEUV vorträgt.78 Namentlich betont die 

Kommission hier erneut, „dass der Bereich der GHP in ‚nicht einschränkender‘ und dy-

namischer Weise unter Berücksichtigung des sich wandelnden Charakters der interna-

tionalen Handelspolitiken und -instrumente ausgelegt werden“ müsse.79 Zudem trägt 

sie vor, „das primäre Ziel des Kapitels 9 EUSFTA [bestehe] darin, Investitionen zwi-

schen den Vertragsparteien zu erleichtern und zu fördern“.80 

                                                
77  Vgl. unten Rn. 273 ff. 
78  Antrag der Kommission, Rn. 279 ff. 
79  Antrag der Kommission, Rn. 288. 
80  Antrag der Kommission, Rn. 284. 



– 32 – 
 
 

b) Bewertung 

110 In Erwiderung hierauf erinnert die Bundesregierung zunächst daran, dass Art. 207 

AEUV nicht als dynamischer Verweis auf das Wirtschaftsvölkerrecht verstanden wer-

den kann. Zur Vermeidung von Wiederholungen nimmt sie dabei Bezug auf ihre vor-

stehend in den Randnummern 37 ff. gemachten Ausführungen. 

111 Hiervon ausgehend ist zu betonen, dass nach Art. 206 Abs. 1 und Art. 207 AEUV die 

Unionskompetenz für ausländische Direktinvestitionen auf die Regelung von speziell 

handelsbezogenen Aspekten ausländischer Direktinvestitionen beschränkt ist. Denn 

nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs können Maßnahmen, die lediglich „be-

stimmte Auswirkungen“ auf den internationalen Handelsverkehr haben, nicht der ge-

meinsamen Handelspolitik zugerechnet werden.81 

112 Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass die Union nach Maßgabe von Art. 206 AEUV le-

diglich für die Beseitigung von Beschränkungen ausländischer Direktinvestitionen zu-

ständig ist. Mithin können im EUSFTA getroffene Regelungen zu Direktinvestitionen 

nur insoweit Teil der gemeinsamen Handelspolitik sein, wie sie die Beseitigung von 

Verkehrsbeschränkungen ausländischer Direktinvestitionen zum Gegenstand haben. 

Daraus folgt, dass von der Kompetenz der Union für ausländische Direktinvestitionen 

im Sinne von Art. 207 Abs. 1 AEUV diejenigen Regelungen in Kapitel 9 des EUSFTA 

nicht erfasst sind, welche einen darüberhinausgehenden Schutz gewähren. 

113 Um dies näher zu erläutern, wird die Bundesregierung im Folgenden zunächst auf die 

in Art. 9.6 EUSFTA getroffene Regelung zu Enteignungen eingehen (nachfolgend 2.). 

Weiterhin wird sie zu der in Art. 9.10 EUSFTA vorgesehenen Kündigung mitgliedstaat-

licher Investitionsförderverträge Stellung nehmen (nachfolgend 3.). Schließlich wird sie 

auf diejenigen Bestimmungen in Abschnitt B des Kapitels 9 des EUSFTA zu sprechen 

kommen, welche die Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten betreffen (nachfolgend 

4.).   

2. Enteignungen 

114 Art. 9.6 EUSFTA regelt den Schutz vor Enteignungen, mögliche Ausnahmefälle hiervon 

sowie die Frage von Ausgleichszahlungen, die in diesem Zusammenhang gegebenen-

falls zu leisten sind. 

                                                
81  Vgl. oben Rn. 52. 
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a) Vorbringen der Kommission 

115 Diesbezüglich rügt die Kommission, der Rat habe nicht begründet, warum er in den 

Verhandlungsleitlinien für das EUSFTA die „Enteignungs- und Eigentumsaspekte“ als 

einen Bereich gemischter Zuständigkeit benannt hat.82  

116 Sie selbst vertritt die Auffassung, 

„dass die ausschließliche Zuständigkeit der Union in Bezug auf Enteig-
nungsklauseln, die üblicherweise in bilateralen Investitionsschutzabkom-
men enthalten sind, und insbesondere in Bezug auf Artikel 9.6 EUSFTA 
weder durch Artikel 345 AEUV noch durch Artikel 207 Absatz 6 AEUV ein-
geschränkt wird.“83 

b) Bewertung 

117 Die Bundesregierung möchte zunächst an die Rechtsprechung des Gerichtshofs erin-

nern, der zufolge es nicht dem Rat obliegt, das Vorliegen eines Bereiches gemischter 

Zuständigkeit zu begründen, sondern es vielmehr Sache der Kommission ist, „die Aus-

schließlichkeit der Außenkompetenz der Union nachzuweisen, auf die sie sich berufen 

möchte.“84 

118 Ob die Kommission diesem Maßstab mit ihren Ausführungen zu Art. 9.6 EUSFTA ge-

recht wird, erscheint bereits insofern zweifelhaft, als nicht eindeutig erkennbar ist, aus 

welcher primärrechtlichen Bestimmung sie eine ausschließliche Zuständigkeit der Uni-

on für Art. 9.6 EUSFTA herleiten möchte. Die Bundesregierung unterstellt daher, dass 

die Kommission sich insofern auf Art. 207 AEUV stützt.85 

119 Dies vorausgeschickt ist die Bundesregierung der Ansicht, dass Art. 207 AEUV der 

Union keine Kompetenz zum Abschluss völkervertraglicher Regelungen zu Enteig-

nungsfragen vermittelt. Entgegen dem Vorbringen der Kommission kommt Art. 345 

AEUV bei der insofern vorzunehmenden Bewertung entscheidende Bedeutung zu.  

120 Art. 345 AEUV bestimmt, dass die Verträge die Eigentumsordnung in den verschiede-

nen Mitgliedstaaten unberührt lassen. Daraus folgt, dass insbesondere alle organisato-

rischen Grundfragen der Eigentumsordnung in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 

                                                
82  Antrag der Kommission, Rn. 294. 
83  Antrag der Kommission, Rn. 297. 
84  Urteil Kommission / Rat, zitiert in Fn. 43, Rn. 74 f.; vgl. hierzu bereits oben Rn. 60. 
85  Hierfür sprechen namentlich die Ausführungen in Rn. 274 des Antrags der Kommission. 
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verbleiben, was nicht zuletzt für Enteignungsfragen gilt.86 Mit anderen Worten ist den 

Mitgliedstaaten die Freiheit zur Entscheidung über die Ausgestaltung ihrer jeweiligen 

Eigentumsordnungen vorbehalten. So dürfen sie beispielsweise das Ziel verfolgen, „für 

bestimmte Unternehmen eine Zuordnung des Eigentums in öffentliche Trägerschaft 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten“.87 

121 Insofern sind die Mitgliedstaaten nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs lediglich 

dazu verpflichtet, bei der Regelung eigentums- und enteignungsrechtlicher Fragen die 

ihnen durch die Grundfreiheiten und sonstige zwingende Regeln des Unionsrechts 

auferlegten Grenzen zu beachten.88 Im Gegenzug legt Art. 345 AEUV eine Grenze 

fest, welche die Union bei der Ausübung der ihr durch die Verträge übertragenen Zu-

ständigkeiten nicht überschreiten darf. Die Zuständigkeit für die gemeinsame Handels-

politik nach Art. 207 AEUV bildet dabei keine Ausnahme. 

122 Hiervon ausgehend stellt sich Art. 345 AEUV mit Blick auf enteignungsrechtliche Fra-

gen als eine Bekräftigung der in Randnummer 112 getroffenen Feststellung dar, dass 

die Kompetenz der Union für ausländische Direktinvestitionen nach Art. 207 AEUV nur 

auf die Beseitigung von Beschränkungen bezogen ist, nicht aber auf Regelungen zur 

Gewährung eines darüberhinausgehenden Schutzes.  

123 Dies hat zur Folge, dass Art. 207 AEUV der Union keine Vertragsschlusskompetenz für 

die in Art. 9.6 EUSFTA getroffene Regelung zu Enteignungsfragen vermittelt. 

3. Kündigung mitgliedstaatlicher Investitionsförderverträge 

124 In vergleichbarer Weise verhält es sich hinsichtlich der in Art. 9.10 EUSFTA vorgese-

henen Kündigung mitgliedstaatlicher Investitionsförderverträge. 

125 Art. 9.10 Abs. 1 EUSFTA bestimmt, dass mit Inkrafttreten des EUSFTA alle zwölf In-

vestitionsförderverträge, welche derzeit zwischen einzelnen Mitgliedstaaten und Sin-

gapur bestehen,89 „ungültig“ und vom EUSFTA „ersetzt und verdrängt“ werden. Zur 

näheren Erläuterung heißt es in Fußnote 19 zu Art. 9.10 EUSFTA, es handele sich 

                                                
86  Urteil Annibaldi, C-309/96, EU:C:1997:631, Rn. 23. 
87  Urteil Essent, C-105/12 bis C-107/12, EU:C:2013:677, Rn. 31. 
88  Vgl. etwa Urteile Kommission / Spanien, C-463/00, EU:C:2003:272, Rn. 67; Margarethe Ospelt und 

Schlössle Weissenberg Familienstiftung, C-452/01, EU:C:2003:493, Rn. 24; Fearon / Irish Land 
Commission, 182/83, EU:C:1984:335, Rn. 7. 

89  Vgl. hierzu Annex D zu Kapitel 9 des EUSFTA. 
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hierbei um eine „Beendigung“ im Sinne von Art. 59 Abs. 1 Buchst. a) des Wiener Über-

einkommens über das Recht der Verträge (im Folgenden: „WVRK“).  

126 Die letztgenannten Vorschrift bestimmt: 

„(1) Ein Vertrag gilt als beendet, wenn alle Vertragsparteien später einen 
sich auf denselben Gegenstand beziehenden Vertrag schließen und 

a) aus dem späteren Vertrag hervorgeht oder anderweitig feststeht, daß 
die Vertragsparteien beabsichtigten, den Gegenstand durch den späte-
ren Vertrag zu regeln […].“ 

a) Vorbringen der Kommission 

127 Zu der in Art. 9.10 Abs. 1 EUSFTA vorgesehenen Kündigung mitgliedstaatlicher Inves-

titionsförderverträge finden sich im Antrag der Kommission keine spezifischen Ausfüh-

rungen. Vielmehr trifft sie lediglich zwei allgemein gehaltene Aussagen zu Art. 9.10 

EUSFTA, nämlich dass sich diese Vorschrift  

x „auf […] das Verhältnis zwischen dem EUSFTA und den bestehenden bilateralen 

Investitionsschutzabkommen der Mitgliedstaaten mit Singapur [beziehe]“90 und 

sie 

x „eindeutig von den anderen Bestimmungen in Kapitel 9 Abschnitt A abhängig 

[sei] und […] diese somit [ergänze]“.91 

b) Bewertung 

128 Mit Blick auf diese Ausführungen hegt die Bundesregierung – wie schon zuvor im Fall 

des Art. 9.6 EUSFTA92 – Zweifel daran, ob die Kommission ihrer Darlegungs- und Be-

weislast gerecht wird. Zugleich unterstellt sie für die Zwecke der vorliegenden Stel-

lungnahme mangels präziserer Angaben im Antragsschriftsatz, dass sich die Kommis-

sion auch hier auf Art. 207 AEUV stützen möchte, um eine Vertragsschlusskompetenz 

der Union für die in Art. 9.10 EUSFTA vorgesehene Kündigungsregelung zu begrün-

den. 

129 Hierin liegt erneut eine Überdehnung der Reichweite des Art. 207 AEUV, der im vorlie-

genden Kontext im Lichte von Art. 3 Abs. 5 Satz 2 EUV zu betrachten ist. Dort wird be-

                                                
90  Antrag der Kommission, Rn. 270. 
91  Antrag der Kommission, Rn. 354. 
92  Vgl. oben Rn. 118. 
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stimmt, dass die Union einen Beitrag zur strikten Einhaltung des Völkerrechts leistet, 

mithin also auch derjenigen Vorgaben, die sich in Art. 59 Abs. 1 Buchst. a) WVRK fin-

den. Dieser letztgenannten Bestimmung liegt das völkervertragsrechtliche Prinzip zu-

grunde, dass einmal eingegangene völkerrechtliche Bindungen nur durch die ursprüng-

lichen Vertragspartner wieder aufgehoben werden können. 

130 Mit Blick auf Art. 9.10 EUSFTA bedeutet dies, dass die dort vorgesehene Kündigung 

beziehungsweise Aufhebung der gegenwärtig bestehenden bilateralen Investitionsför-

derverträge nur dann wirksam werden kann, wenn alle ursprünglichen Vertragspartner 

dieser Altverträge auch Vertragsparteien des EUSFTA werden, d. h.: Singapur sowie 

sämtliche Mitgliedstaaten, die mit Singapur eigene Investitionsförderverträge geschlos-

sen haben. Auch dies spricht gegen die Annahme der Kommission, das EUSFTA kön-

ne als „Nur-EU“-Abkommen unter Ausschluss der Mitgliedstaaten abgeschlossen wer-

den. 

131 Hinzu kommt, dass die Union mit ihrer Verordnung Nr. 1219/201293 ausdrücklich aner-

kannt hat, dass bilaterale Investitionsschutzverträge der Mitgliedstaaten für letztere 

völkerrechtlich bindend sind – nicht aber für die Union –, und dass bei einer Beendi-

gung dieser Verträge auch auf die Belange der Mitgliedstaaten Rücksicht genommen 

werden muss. Die Erwägungsgründe dieser so genannten „Grandfathering“-

Verordnung“ lauten, soweit hier relevant, wie folgt: 

„(5) Auch wenn bilaterale Investitionsschutzabkommen für die Mitgliedstaa-
ten nach dem Völkerrecht bindend bleiben und schrittweise durch Ab-
kommen der Union über denselben Rechtsgegenstand ersetzt werden, 
so müssen doch die Bedingungen für ihre Fortgeltung und ihr Verhält-
nis zur Investitionspolitik der Union angemessen geregelt werden. Die-
ses Verhältnis wird sich in dem Maße weiterentwickeln, wie die Union 
ihre Zuständigkeit wahrnimmt. 

(6) Im Interesse von Investoren aus der Union und ihrer Investitionen in 
Drittländern sowie der Mitgliedstaaten, die Gastländer für ausländische 
Investoren und Investitionen sind, sollten bilaterale Investitionsschutz-
abkommen, in denen die Bedingungen für Investitionen festgelegt und 
garantiert werden, aufrechterhalten und schrittweise durch Investiti-
onsabkommen der Union ersetzt werden, die hohe Schutzstandards 
für Investitionen bieten. 

                                                
93  Verordnung (EU) Nr. 1219/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 

zur Einführung einer Übergangsregelung für bilaterale Investitionsschutzabkommen zwischen den 
Mitgliedstaaten und Drittländern, Abl. L 351, S. 40. 
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(7) Diese Verordnung sollte den Status bilateraler Investitionsschutzab-
kommen, die die Mitgliedstaaten vor dem 1. Dezember 2009 unter-
zeichnet haben, nach Maßgabe des Unionsrechts regeln. Diese Ab-
kommen können gemäß dieser Verordnung in Kraft bleiben oder in 
Kraft treten.“94 

132 Aus Sicht der Bundesregierung ist darauf hinzuweisen, dass der hierin angelegte 

schrittweise Ersatz der Investitionsschutzabkommen der Mitgliedstaaten dahingehend 

zu verstehen ist, dass auch nach Abschluss eines von der Union verhandelten Ab-

kommens mit Investitionsschutzvorschriften bestehende Investitionen weiterhin über 

Nachwirkungsfristen der Investitionsschutzabkommen der Mitgliedstaaten geschützt 

bleiben. Letzteres gilt so lange, bis die Mitgliedstaaten in völkerrechtlich verbindlicher 

Art – d. h. im Wege eines actus contrarius zum ursprünglichen Vertragsschluss – an 

der Beendigung dieser bilateralen Investitionsschutzabkommen mitgewirkt haben. Hin-

zu kommt, dass sich die Formulierungen sowohl der Erwägungsgründe als auch des 

Regelungsteils der „Grandfathering“-Verordnung als das Ergebnis intensiver Erörte-

rungen während des EU-Gesetzgebungsverfahrens darstellen. Auch wenn das Sekun-

därrecht für die Bestimmung der unionsrechtlichen Kompetenzverteilung nicht maß-

geblich ist, liefern die besagten Formulierungen gleichwohl entsprechende Anhalts-

punkte für das diesbezügliche Verständnis der handelnden Akteure, d. h. der Kommis-

sion, des Rates sowie des Europäischen Parlaments. Denn die „Grandfathering“-

Verordnung wurde zeitgleich mit dem EUSFTA verhandelt. 

133 Es ist daher in sich widersprüchlich, wenn die Kommission einerseits im Rahmen der 

„Grandfathering“-Verordnung die völkerrechtliche Geltung dieser mitgliedstaatlichen bi-

lateralen Investitionsabkommen anerkennt, sie aber andererseits nun für die Union die 

Kompetenz reklamiert, mit dem Inkrafttreten des EUSFTA die besagten bilateralen Ab-

kommen zur Beendigung bringen zu können, und zwar ohne dass die hiervon betroffe-

nen Mitgliedstaaten beim Abschluss des EUSFTA in eigener völkerrechtlicher Rechts-

subjektivität mitgewirkt hätten. 

4. Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten 

134 Im Ergebnis gilt nichts anderes hinsichtlich der in Abschnitt B des Kapitels 9 des EUS-

FTA enthaltenen Bestimmungen, welche die Beilegung von Investor-Staat-

Streitigkeiten betreffen. 

                                                
94  Hervorhebungen hinzugefügt. 
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a) Vorbringen der Kommission 

135 Wie bereits im Fall der Enteignungen,95 so rügt die Kommission auch hier, der Rat ha-

be nicht begründet, warum er insofern von einem Bereich gemischter Zuständigkeit 

ausgeht.96 

136 Die Kommission selbst meint, dass der Union eine ausschließliche Zuständigkeit für 

die in Abschnitt B des Kapitels 9 des EUSFTA getroffenen Regelungen zukomme.97 

Wiederum lassen ihre Ausführungen jedoch nicht mit hinreichender Klarheit erkennen, 

ob sie sich dabei auf Art. 207 AEUV stützt.  

137 Stattdessen beruft sie sich auf das Gutachten 1/91, aus dem sie folgende Passage zi-

tiert:98 

„Die Zuständigkeit der Gemeinschaft im Bereich der internationalen Bezie-
hungen und ihre Fähigkeit zum Abschluß internationaler Abkommen um-
faßt nämlich notwendig die Fähigkeit, sich den Entscheidungen eines durch 
solche Abkommen geschaffenen oder bestimmten Gerichts zu unterwerfen, 
was die Auslegung und Anwendung ihrer Bestimmungen angeht.“99  

138 Ferner erklärt die Kommission: 

„Die Tatsache, dass die Union die ausschließliche Zuständigkeit für die 
Vereinbarung der materiellrechtlichen Bestimmungen in Abschnitt A sowie 
der Bestimmungen über die Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten be-
sitzt, zieht wiederum nach sich, dass die Union nach internationalem Recht 
für Verstoße gegen solche Bestimmungen grundsätzlich allein zuständig 
ist.“100 

b) Bewertung 

139 Wie bereits im Rahmen der Ausführungen zu Art. 9.6 EUSFTA,101 so möchte die Bun-

desregierung auch hier zunächst daran erinnern, dass es nach der Rechtsprechung 

des Gerichtshofs nicht dem Rat obliegt, das Vorliegen eines Bereiches gemischter Zu-

ständigkeit zu begründen. Vielmehr ist es Sache der Kommission, „die Ausschließlich-

                                                
95  Vgl. oben Rn. 114. 
96  Antrag der Kommission, Rn. 374. 
97  Antrag der Kommission, Rn. 375. 
98  Antrag der Kommission, Rn. 376. 
99  Gutachten 1/91, zitiert in Fn. 32, Rn. 40. 
100  Antrag der Kommission, Rn. 380. 
101  Vgl. oben Rn. 117. 
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keit der Außenkompetenz der Union nachzuweisen, auf die sie sich berufen möch-

te“.102 

140 Dementsprechend ist auch hier festzuhalten, dass zweifelhaft erscheint, ob die Kom-

mission diesen Maßstäben gerecht wird, da sie nicht präzisiert, aus welcher primär-

rechtlichen Bestimmung sie eine ausschließliche Zuständigkeit der Union für die in Ab-

schnitt B des Kapitels 9 des EUSFTA getroffenen Regelungen ableiten möchte. Zu-

gleich führen diese fehlenden Erläuterungen erneut dazu, dass die Bundesregierung 

lediglich vermuten kann, dass die Kommission sich insofern auf Art. 207 AEUV stützt.  

141 Hiervon ausgehend vermag die Argumentation der Kommission nicht zu überzeugen. 

aa) Zum Gutachten 1/91 

142 Dies gilt zunächst einmal mit Blick auf die vorstehend in Randnummer 137 angespro-

chenen Ausführungen der Kommission zum Gutachten 1/91. Hieraus möchte die 

Kommission eine umfassende Zuständigkeit der Union für den Abschluss von Abkom-

men ableiten, welche einen Mechanismus für die Beilegung von Streitigkeiten vorse-

hen.103 

143 Dem ist entgegenzuhalten, dass der Gerichtshof in der von der Kommission zitierten 

Passage des Gutachtens 1/91 lediglich davon spricht, dass die Gemeinschaft – bzw. 

heute die Union – „sich“ den Entscheidungen eines durch solche Abkommen geschaf-

fenen oder bestimmten Gerichts unterwerfen kann.104 Zu beachten ist in diesem Zu-

sammenhang auch die dieser Passage vorangehende Randnummer des Gutachtens 

1/91, wo es heißt: 

„Sieht aber ein internationales Abkommen ein eigenes Gerichtssystem mit 
einem Gerichtshof vor, der für die Regelung von Streitigkeiten zwischen 
den Vertragsparteien dieses Abkommens und damit für die Auslegung sei-
ner Bestimmungen zuständig ist, so sind die Entscheidungen dieses Ge-
richtshofes für die Organe der Gemeinschaft, einschließlich des Gerichts-
hofes, verbindlich.“105 

144 Mit anderen Worten hat der Gerichtshof im Gutachten 1/91 zum Ausdruck gebracht, 

dass die Union im Rahmen internationaler Abkommen für sich selbst Verpflichtungen 

                                                
102  Urteil Kommission / Rat, zitiert in Fn. 43, Rn. 74 f.; vgl. hierzu bereits oben Rn. 60.  
103  Antrag der Kommission, Rn. 376. 
104  Gutachten 1/91, zitiert in Fn. 32, Rn. 40. 
105  Gutachten 1/91, zitiert in Fn. 32, Rn. 39 (Hervorhebungen hinzugefügt). 
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eingehen kann, die sich auf Streitschlichtungssysteme sowie die Beachtung der hie-

raus resultierenden Entscheidungen beziehen. Demgegenüber ist in Art. 9.11 Abs. 2 

Buchst. e) EUSFTA vorgesehen, dass nicht nur Singapur und die Union die Rolle des 

Beklagten einnehmen können, sondern auch die Mitgliedstaaten. Mithin würde die Uni-

on durch die Bestimmungen in Abschnitt B des Kapitels 9 des EUSFTA, sollte letzteres 

tatsächlich als „Nur-EU“-Abkommen abgeschlossen werden, nicht nur sich selbst bin-

den, sondern zusätzlich auch die Mitgliedstaaten. 

145 Aus Sicht der Bundesregierung kann dem Gutachten 1/91 nicht entnommen werden, 

dass der Gerichtshof es als zulässig ansähe, wenn die Union durch den Abschluss in-

ternationaler Abkommen andere souveräne Völkerrechtssubjekte als sich selbst einer 

solchen Bindung zu unterwirft. Dies gilt umso mehr, wenn die von der Union vereinbar-

ten Streitschlichtungssysteme auch über Sachverhalte und Rechtsfragen entscheiden 

sollten, die – wie etwa Portfolioinvestitionen106 – nicht in die Zuständigkeit der Union 

fallen, sondern in die der Mitgliedstaaten. Mithin beruft sich die Kommission zu Unrecht 

auf diese Rechtsprechung. 

146 Letzteres gilt noch aus einem weiteren Grund, und zwar sowohl mit Blick auf das Gut-

achten 1/91 als auch die von der Kommission zusätzlich angeführten107 Gutachten 

1/09108 und 2/13109: Bei den internationalen Abkommen, welche Gegenstand dieser 

Gutachten waren, handelte es sich durchweg um gemischte Abkommen. Letztere wur-

den entweder von der Union und ihren Mitgliedstaaten bereits gemeinschaftlich abge-

schlossen oder sollten in dieser Form gemeinschaftlich abgeschlossen werden. Im vor-

liegenden Fall hingegen möchte die Kommission eine Unterwerfung der Mitgliedstaa-

ten unter die im EUSFTA vorgesehenen Investor-Staat-Schiedsverfahren erreichen, 

ohne dass die Mitgliedstaaten selbst Vertragsparteien dieses Freihandelsabkommens 

werden sollen. Mithin fehlt es an der erforderlichen Vergleichbarkeit der jeweiligen 

Ausgangslagen, sodass die besagten Gutachten von vornherein nicht zur Stützung der 

von der Kommission vertretenen Auffassung dienen können. 

bb) Verhältnis zu den materiellrechtlichen Bestimmungen in Abschnitt A 

147 Widersprochen werden muss zudem ihren vorstehend in Randnummer 138 wiederge-

gebenen Ausführungen. Hierin geht die Kommission namentlich davon aus, dass die 
                                                

106  Vgl. hierzu unten Rn. 273 ff. 
107  Antrag der Kommission, Rn. 377. 
108  Gutachten 1/09, Patentgerichtssystem, EU:C:2011:123. 
109  Gutachten 2/13, zitiert in Fn. 7. 
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Union die ausschließliche Zuständigkeit für die materiellrechtlichen Bestimmungen in 

Abschnitt A des Kapitels 9 des EUSFTA besitze.  

148 Dass dies unzutreffend ist, hat die Bundesregierung hinsichtlich der in Art. 9.6 sowie 

9.10 EUSFTA getroffenen Regelungen bereits gezeigt.110 Zudem wird sie in Teil D der 

vorliegenden Stellungnahme noch näher erläutern, dass es der Union auch an einer 

solchen Zuständigkeit für die so genannten Portfolioinvestitionen fehlt, die ebenfalls in 

den Regelungsbereich des Kapitels 9 des EUSFTA fallen.111  

149 Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass die Kommission bei ihren in Randnum-

mer 138 wiedergegebenen Ausführungen schon im Ansatz von einer unzutreffenden 

Annahme ausgeht. Dies hat zur Folge, dass sich ihre Argumentation auch in diesem 

Punkt als nicht tragfähig erweist, sodass es sich erübrigt, hierauf weiter einzugehen. 

cc) Bedeutung der finanziellen Verantwortung der Mitgliedstaaten 

150 Erwähnt werden muss demgegenüber die Bedeutung der finanziellen Verantwortung 

der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit den in Kapitel 9 des EUSFTA getroffenen 

Regelungen. 

151 Der Gerichtshof hat in seinen Gutachten 1/76 sowie 1/78 entschieden, dass internatio-

nale Abkommen, die zu ihrer Durchführung der Mitwirkung der Mitgliedstaaten bedür-

fen oder eine finanzielle Verantwortung für die Mitgliedstaaten begründen, von letzte-

ren mitabzuschließen sind.112 Dies ist vorliegend schon insofern von Bedeutung, als 

das Investor-Staat-Schiedsverfahren, wie es im EUSFTA vorgesehen ist, nach dessen 

Art. 9.24 gerade auf die Zuerkennung finanzieller Entschädigungen ausgerichtet ist. 

Folglich ist festzuhalten, dass es auch aus diesem Grund unrichtig ist, wenn die Kom-

mission von einer ausschließlichen Vertragsschlusskompetenz der Union für die in Ka-

pitel 9 des EUSFTA getroffenen Regelungen ausgeht. 

152 Mit Blick auf die finanzielle Verantwortung der Mitgliedstaaten ist ferner auf die Verord-

nung Nr. 912/2014113 hinzuweisen. Letztere dient zur Schaffung der Rahmenbedingun-

gen für die Regelung der finanziellen Verantwortung bei Investor-Staat-Streitigkeiten 
                                                

110  Vgl. oben Rn. 114 ff. 
111  Vgl. unten Rn. 273 ff. 
112  Gutachten 1/76, Stilllegungsfonds, EU:C:1977:63, Rn. 7; Gutachten 1/78, zitiert in Fn. 25, Rn. 60 a. E. 
113  Verordnung (EU) Nr. 912/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur 

Schaffung der Rahmenbedingungen für die Regelung der finanziellen Verantwortung bei Investor-
Staat-Streitigkeiten vor Schiedsgerichten, welche durch internationale Übereinkünfte eingesetzt wur-
den, bei denen die Europäische Union Vertragspartei ist, ABl. L 257, S. 121. 
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vor Schiedsgerichten, welche durch internationale Übereinkünfte eingesetzt wurden, 

bei denen die Union Vertragspartei ist. Hiernach gilt Folgendes: 

x Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) der Verordnung Nr. 912/2014 bestimmt: 

„(1) Die finanzielle Verantwortung, die sich aus einer unter eine Überein-
kunft fallenden Streitigkeit ergibt, wird nach den folgenden Kriterien aufge-
teilt: 

[…] 

 

b)  bei dem betroffenen Mitgliedstaat liegt die finanzielle Verantwortung, 
die sich aus einer von ihm vorgenommenen Behandlung ergibt;“ 

x Zugleich gibt Art. 9 Abs. 1 Buchst. a) der Verordnung Nr. 912/2014 vor, dass die 

Kommission anstelle des betroffenen Mitgliedstaats als Beklagter agieren kann, 

wenn neben der Maßnahme des Mitgliedstaates eine damit zusammenhängende 

Maßnahme der Union angegriffen wird. 

153 Diese Bestimmungen der Verordnung Nr. 912/2014 müssen zusammen mit der in 

Art. 9.15 Abs. 2 und Abs. 3 EUSFTA getroffenen Regelung betrachtet werden. Hier-

nach will die Kommission darüber entscheiden, wer in einem Schiedsverfahren als 

„Beklagter“ agiert. Die Kombination dieser Regelungen kann nun zur Folge haben, 

dass die Mitgliedstaaten im Einzelfall nicht in der Lage sind, ihre in eigener Zuständig-

keit erlassenen Maßnahmen selbst vor einem Investor-Staat-Schiedsgericht nach dem 

EUSFTA zu verteidigen, sie aber gleichwohl die finanzielle Verantwortung tragen müs-

sen.  

154 Eine derart weitgehende Konsequenz lässt sich nur dann mit der Budgethoheit der 

Mitgliedstaaten vereinbaren, wenn die Rechtsgrundlage, aufgrund derer die Mitglied-

staaten in die finanzielle Verantwortung genommen werden können – hier also das 

EUSFTA – auch von ihnen mitabgeschlossen wird.114 

IV. Geistiges Eigentum (Kapitel 11) 

155 Kapitel 11 des EUSFTA enthält Regelungen zum geistigen Eigentum. 

                                                
114  Gutachten 1/78, zitiert in Fn. 25, Rn. 60. 
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1. Vorbringen der Kommission 

156 Auch hinsichtlich dieser Regelungen ist die Kommission der Auffassung, sie seien 

durchweg dem Bereich der gemeinsamen Handelspolitik zuzurechnen und fielen daher 

nach Art. 207 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 AEUV in die ausschließliche Zu-

ständigkeit der Union.115 

157 Zur Begründung verweist die Kommission darauf, dass Art. 207 Abs. 1 AEUV die 

„Handelsaspekte des geistigen Eigentums“ einschließt.116 In diesem Zusammenhang 

beruft sie sich auf das Urteil in der Rechtssache Daiichi Sankyo117 und erklärt, hierin 

werde klargestellt, dass sämtliche Regelungsgegenstände des TRIPS-

Übereinkommens in die ausschließliche Vertragsschlusskompetenz der Union fielen.118 

Die Bestimmungen in Kapitel 11 des EUSFTA würden im Wesentlichen auf denjenigen 

des TRIPS-Übereinkommens beruhen und letztere ergänzen.119 Ferner seien die Re-

gelungen des EUSFTA zum geistigen Eigentum nicht isoliert, sondern als Bestandteil 

eines umfassenden Handelsabkommens zu betrachten.120 Zudem ergebe sich aus ih-

rer Zielsetzung ein spezifischer Bezug zum internationalen Handelsverkehr.121 

2. Bewertung 

158 Die Bundesregierung sieht sich veranlasst, auch diesem Vorbringen entgegenzutreten. 

Denn anders, als von der Kommission angenommen, verfügt die Union nicht über eine 

umfassende Vertragsschlusskompetenz für die in Kapitel 11 des EUSFTA enthaltenen 

Regelungen zum geistigen Eigentum. 

159 Um dies zu erläutern, wird im Folgenden zunächst auf die Auslegung des Begriffs der 

„Handelsaspekte des geistigen Eigentums“ durch den Gerichtshof eingegangen (nach-

folgend a). Hiervon ausgehend lässt sich festhalten, dass keine ausschließliche Ver-

tragsschlusskompetenz der Union nach Art. 207 AEUV für das gesamte TRIPS-

Übereinkommen besteht und sich hieraus auch im Übrigen keine Rückschlüsse für das 

EUSFTA ziehen lassen (nachfolgend b). 

                                                
115  Antrag der Kommission, Rn. 407 f., 429. 
116  Antrag der Kommission, Rn. 408. 
117  Urteil Daiichi Sankyo, C-414/11, EU:C:2013:520. 
118  Antrag der Kommission, Rn. 410. 
119  Antrag der Kommission, Rn. 411. 
120  Antrag der Kommission, Rn. 412 f., 427. 
121  Antrag der Kommission, Rn. 414 f., 428. 
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a) Zum Begriff der „Handelsaspekte des geistigen Eigentums“ 

160 Der Gerichtshof hat in dem bereits erwähnten Urteil Daiichi Sankyo122 zum Begriff und 

zur Reichweite der „Handelsaspekte des geistigen Eigentums“ im Sinne von Art. 207 

AEUV Stellung genommen.  

161 Hierbei hat er an seine bereits dargestellte123 Rechtsprechung zu den übrigen Gegen-

ständen der gemeinsamen  Handelspolitik angeknüpft124 und namentlich das Erforder-

nis eines spezifischen Bezugs zum internationalen Handelsverkehr auf die „Handels-

aspekte des geistigen Eigentums“ übertragen.125 Mithin ist auch hinsichtlich dieser As-

pekte die zuvor in den Randnummern 51 f. angesprochene zweigliedrige Definition aus 

Zielrichtung („im Wesentlichen den Handelsverkehr fördern, erleichtern oder regeln“) 

und Wirkung („direkt und sofort auf ihn auswirkt“) zu beachten, sodass es nicht aus-

reicht, wenn eine Regelung lediglich „bestimmte Auswirkungen“ auf den internationalen 

Handelsverkehr hat.126 

162 Ferner muss angesichts der Hinweise der Kommission auf das TRIPS-Übereinkommen 

erneut daran erinnert werden, dass Art. 207 AEUV keinen dynamischen Verweis auf 

das Wirtschaftsvölkerrecht enthält und der bloße Umstand, dass eine Sachmaterie im 

WTO-Recht geregelt ist, nicht ausreichend ist für die Annahme, diese Sachmaterie sei 

auch von Art. 207 AEUV erfasst.127 

b) Keine ausschließliche Vertragsschlusskompetenz der Union für das gesamte 
TRIPS-Übereinkommen 

163 Die Kommission stützt ihre Auffassung, dass die Union nach Art. 207 AEUV für sämtli-

che im 11. Kapitel des EUSFTA getroffene Regelungen zuständig sei, im Wesentlichen 

auf die Annahme, dass eine auf diese Vorschrift gestützte Vertragsschlusskompetenz 

der Union für das gesamte TRIPS-Übereinkommen bestehe, welches durch die Rege-

lungen des EUSFTA lediglich ergänzt werde.128 

164 Dem ist zu widersprechen. 

                                                
122  Urteil Daiichi Sankyo, zitiert in Fn. 117. 
123  Vgl. oben insb. Rn. 39 ff. 
124  Urteil Daiichi Sankyo, zitiert in Fn. 117, Rn. 51. 
125  Urteil Daiichi Sankyo, zitiert in Fn. 117, Rn. 52. 
126  Urteil Daiichi Sankyo, zitiert in Fn. 117, Rn. 51. 
127  Vgl. oben Rn. 43. 
128  Antrag der Kommission, Rn. 411 ff. 
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aa) Zur Annahme der Kommission 

165 Zunächst einmal vermittelt Art. 207 AEUV der Union nicht die ausschließliche Ver-

tragsschlusskompetenz für sämtliche im TRIPS-Übereinkommen getroffene Regelun-

gen. Vielmehr bedarf es insofern einer Betrachtung, die zwischen den jeweiligen Be-

stimmungen dieses Übereinkommens differenziert; dies gilt umso mehr, als die einzel-

nen Teile des TRIPS sehr unterschiedlichen Charakter haben.129 Anderenfalls würde 

dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung nicht hinreichend Rechnung getra-

gen.130 Hiervon ausgehend lässt sich festhalten, dass jedenfalls die Bestimmungen 

über die Rechtsdurchsetzung nicht unter die gemeinsame Handelspolitik fallen. 

166 Letzteres gilt zunächst mit Blick auf die Artikel 42 bis 50 des TRIPS-Übereinkommens. 

Diese Vorschriften verpflichten die Vertragsparteien insbesondere dazu, bestimmte zi-

vilgerichtliche Verfahren zur Durchsetzung der durch dieses Übereinkommen ge-

schützten Rechte bereitzustellen. Zudem werden inhaltliche Anforderungen an die be-

sagten Verfahren gestellt. Folglich regeln die Artikel 42 bis 50 des TRIPS-

Übereinkommens der Sache nach Fragen des Gerichtsverfassungs- sowie des Zivil-

prozessrechts. 

167 Damit fehlt es diesen Bestimmungen des TRIPS an dem für Art. 207 AEUV erforderli-

chen spezifischen Bezug zum internationalen Handelsverkehr. Denn ihr wesentlicher 

Zweck liegt nicht in der Erleichterung, Förderung oder Regelung des internationalen 

Handelsverkehrs, sondern in der Gewährleistung eines rechtsstaatlichen Grundsätzen 

genügenden gerichtlichen Verfahrens. Zudem zeitigen diese Bestimmungen keine un-

mittelbaren und sofortigen Wirkungen auf den internationalen Handel. Vielmehr kann 

sich die Existenz rechtsstaatlicher Verfahren nur über einen gewissen Zeitraum hinweg 

sowie mittelbar und indirekt auf den internationalen Handelsverkehr auswirken, etwa 

durch die Entstehung eines verbesserten Investitionsklimas. 

168 Diese Erwägungen gelten umso mehr für Art. 61 des TRIPS-Übereinkommens. Hier-

nach sind die Vertragsparteien dazu verpflichtet, zumindest die vorsätzliche und ge-

werbsmäßige Fälschung von Markenwaren sowie die Verletzung von Urheberrechten 

unter Strafe zu stellen. Der hierdurch begründete Schutz dieser Rechte des geistigen 

Eigentums geht weit über eine bloße Förderung des Austauschs von Waren und 

Dienstleistungen hinaus. Zudem gilt es zu bedenken, dass die diesbezüglichen Traditi-

                                                
129  So betrifft z. B. Teil II des TRIPS das materielle Zivilrecht, sein Teil III hingegen Zivilprozessrecht, 

öffentliches Recht und materielles Strafrecht. 
130  Vgl. oben Rn. 10 ff. 
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onen nicht nur international, sondern auch innerhalb der Union sehr verschieden sind. 

Nicht zuletzt aus diesem Grund ist die Harmonisierung des materiellen Strafrechts in-

nerhalb der Union nach Maßgabe von Art. 83 Abs. 2 AEUV nur unter besonderen Be-

dingungen und Verfahren zulässig. Diese Vorgabe, welche gerade der besonderen 

Sensibilität des Strafrechts Rechnung tragen soll, würde umgangen, wenn die Union 

mithilfe eines auf Art. 207 AEUV gestützten Abkommens mit bindender Wirkung für die 

Mitgliedstaaten131 eine Harmonisierung von Strafvorschriften herbeiführen könnte. Eine 

derartige Auslegung des Art. 207 AEUV stünde daher im Widerspruch zu den Verträ-

gen.132 

169 Den vorstehenden Überlegungen zur Reichweite der Zuständigkeit der Union für das 

TRIPS-Übereinkommen nach Art. 207 AEUV steht auch das von der Kommission an-

geführte Urteil in der Rechtssache Daiichi Sankyo nicht entgegen. Denn letzteres hatte 

primär die Vertragsschlusskompetenz der Union für Art. 27 des TRIPS-

Übereinkommens zum Gegenstand.133 Diese Bestimmung zählt zu Teil II des TRIPS-

Übereinkommens, welches den Inhalt der Rechte des geistigen Eigentums regelt, nicht 

aber Fragen ihrer zivilrechtlichen Durchsetzung beziehungsweise ihres strafrechtlichen 

Schutzes. 

bb) Keine Übertragbarkeit des Urteils Daiichi Sankyo auf das EUSFTA 

170 Selbst wenn man diesbezüglich anderer Auffassung wäre und annähme, dass die Uni-

on nach Art. 207 AEUV eine ausschließliche Vertragsschlusskompetenz für das ge-

samte TRIPS-Übereinkommen besitzt, ließe sich hieraus nicht auf das Bestehen einer 

ebensolchen Vertragsschlusskompetenz der Union für sämtliche im EUSFTA getroffe-

nen Regelungen zum geistigen Eigentum schließen.  

171 Vielmehr ist darauf hinzuweisen, dass in den Gründen des Urteils Daiichi Sankyo ein 

Umstand betont wird, aufgrund dessen sich das TRIPS-Übereinkommen wesentlich 

vom EUSFTA unterscheidet. Der Gerichtshof unterstreicht nämlich die Besonderheiten 

der WTO-Rechtsordnung, in deren Rahmen das TRIPS-Übereinkommen geschlossen 

worden ist, und leitet hieraus das Bestehen eines spezifischen Bezugs zum internatio-

nalen Handelsverkehr ab.134 Das EUSFTA hingegen ist nicht Bestandteil der WTO-

Rechtsordnung, hat dementsprechend nicht an deren Besonderheiten teil und weist 
                                                

131  Vgl. Art. 216 Abs. 2 AEUV. 
132  Vgl. oben Rn. 55. 
133  Urteil Daiichi Sankyo, zitiert in Fn. 117, Rn. 61. 
134  Urteil Daiichi Sankyo, zitiert in Fn. 117, insb. Rn. 53 f. 
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somit auch nicht den hieraus resultierenden spezifischen Bezug zum internationalen 

Handelsverkehr auf. 

172 Wollte man demgegenüber annehmen, dass sich ein solcher spezifischer Bezug einer 

Regelung immer bereits dann ergibt, wenn eine Regelung Bestandteil (irgend)eines 

geplanten Handelsabkommens ist, so würde hierdurch die vom Gerichtshof aufgestell-

te zweigliedrige Definition, welche auf Zielrichtung und Wirkung der betreffenden Rege-

lung abstellt,135 faktisch außer Kraft gesetzt.  

c) Zwischenergebnis 

173 Damit lässt sich festhalten, dass die Argumentation, mittels derer die Kommission eine 

ausschließliche Vertragsschlusskompetenz der Union für sämtliche Bestimmungen des 

Kapitels 11 des EUSFTA aus Art. 207 AEUV herzuleiten versucht, nicht tragfähig ist. 

174 Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Kommission das Bestehen einer 

solchen ausschließlichen Vertragsschlusskompetenz der Union auch nicht auf andere 

Art – und sei es lediglich hilfsweise – zu begründen versucht. Dies gilt namentlich mit 

Blick auf die in Art. 3 Abs. 2 AEUV getroffene Regelung. Da der Kommission jedoch in-

sofern, wie zuvor in Randnummer 60 dargestellt, die Darlegungs- und Beweislast ob-

liegt, sieht auch die Bundesregierung von weiteren Ausführungen zu dieser Frage ab. 

V. Nachhaltige Entwicklung (Kapitel 13) 

175 Kapitel 13 des EUSFTA befasst sich mit Handel und nachhaltiger Entwicklung. Neben 

allgemeinen Bestimmungen finden sich hierin namentlich Regelungen zu Arbeits- (Ab-

schnitt B) und Umweltaspekten (Abschnitt C). 

1. Vorbringen der Kommission 

176 Die Kommission ist der Auffassung, dass auch die Bestimmungen dieses Kapitels voll-

umfänglich in den Bereich der gemeinsamen Handelspolitik der Union fallen.136 

177 Hierzu vertritt sie unter Verweis auf das Gutachten 2/00:137 

„Die direkten und sofortigen Auswirkungen auf den Handelsverkehr müs-
sen nicht unbedingt in der Förderung oder Erleichterung des Handels be-

                                                
135  Vgl. oben Rn. 52 und 161. 
136  Antrag der Kommission, Rn. 446. 
137  Gutachten 2/00, zitiert in Fn. 41. 
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stehen. Damit ein Rechtsakt der Union in den Geltungsbereich des Artikels 
207 AEUV fällt, reicht es vielmehr aus, dass ein solcher Rechtsakt ein In-
strument darstellt, das im Wesentlichen den Handelsverkehr fördern, er-
leichtern oder regeln soll.“138 

178 Ferner erklärt die Kommission, sie sei aufgrund der Zielvorgabe des Art. 3 Abs. 5 EUV 

verpflichtet, eine harmonische und ausgeglichene Entwicklung der Handelspolitik mit 

dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung sicherzustellen.139 In diesem Zusammenhang 

verweist sie auch auf die Sozialklausel des Art. 9 AEUV sowie die in Art. 21 Abs. 2 

EUV benannten Ziele für das auswärtige Handeln der Union.140 Zudem zieht sie eine 

Parallele zu den Zielvorgaben „des Handelsrechts auf globaler und regionaler Ebe-

ne“.141 

179 Mit Blick auf die „spezifischen Pflichten im Rahmen des Kapitels 13 des EUSFTA“ er-

klärt die Kommission, von diesen mache ebenfalls keine die Beteiligung der Mitglied-

staaten am Abschluss des EUSFTA erforderlich.142 

2. Bewertung 

180 Die Ausführungen zu Kapitel 13 des EUSFTA sind beispielhaft für die Art und Weise, in 

welcher die Kommission den Anwendungsbereich des Art. 207 AEUV überdehnt, um 

eine ausschließliche Zuständigkeit der Union für den Abschluss dieses Freihandelsab-

kommens zu begründen. 

181 Was zunächst den Verweis der Kommission auf das Gutachten 2/00 anbelangt, so ist 

nicht ersichtlich, dass der Gerichtshof in der von der Kommission benannten Passa-

ge143 – oder an einer anderen Stelle dieses Gutachtens – eine Aussage des von der 

Kommission behaupteten Inhalts getroffen hätte. Vielmehr scheint die Kommission in-

sofern auf die von ihr selbst im Rahmen des damaligen Verfahrens vertretene Rechts-

auffassung Bezug zu nehmen.144 Daher sei hier nochmals daran erinnert, dass in der 

                                                
138  Antrag der Kommission, Rn. 448 (Hervorhebungen im Original). 
139  Antrag der Kommission, Rn. 467. 
140  Antrag der Kommission, Rn. 468 f. 
141  Antrag der Kommission, Rn. 471. 
142  Antrag der Kommission, Rn. 473. 
143  Gutachten 2/00, zitiert in Fn. 41, Rn. 37. 
144  Vgl. hierzu Gutachten 2/00, zitiert in Fn. 41, Ziff. II.B.2, wo es heißt: „Die Kommission vertritt die 

Ansicht, dass der Abschluss des Protokolls aufgrund von dessen Ziel und Inhalt im Wesentlichen in 
die ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft nach Artikel 133 EG falle. Die wirksame Vertei-
digung des Gesamtinteresses der Gemeinschaft und damit des Interesses aller Mitgliedstaaten verlan-
ge, dass das Protokoll auf der Grundlage dieser Bestimmung geschlossen werde.“ 
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Frage der Zuständigkeitsverteilung zwischen Union und Mitgliedstaaten im Zusam-

menhang mit dem Abschluss internationaler Abkommen keine quantitative Betrachtung 

im Sinne einer „Schwerpunkttheorie“ vorgenommen werden kann. Vielmehr lösen be-

reits einzelne Bestimmungen in einem internationalen Vertragswerk den Zwang zum 

Abschluss eines gemischten Abkommens aus.145 

182 Auch mit Blick auf die vorstehend in Randnummer 178 wiedergegebenen Aussagen 

der Kommission erinnert die Bundesregierung an die folgenden, bereits in Teil B dieser 

Stellungnahme getroffenen Feststellungen: 

x Bloße Zielbestimmungen der Verträge, wie sie sich in den von der Kommission 

angeführten Artikeln 3 Abs. 5 und 21 Abs. 2 EUV sowie 9 AEUV finden, bilden 

keine tragfähige Grundlage für eine erweiternde Auslegung der Sachmaterie der 

gemeinsamen Handelspolitik.146 

x Auch mit dem Hinweis auf Regelungen „des Handelsrechts auf globaler und re-

gionaler Ebene“ vermag die Kommission den Anwendungsbereich des Art. 207 

AEUV nicht zu erweitern. Denn diese unionsrechtliche Bestimmung enthält kei-

nen dynamischen Verweis auf das Wirtschaftsvölkerrecht.147 

183 Was schließlich die von der Kommission angesprochenen „spezifischen Pflichten im 

Rahmen des Kapitels 13 des EUSFTA“ anbelangt, so ist ihrem Vortrag zu widerspre-

chen, dass hieraus keine Verpflichtung zur Beteiligung der Mitgliedstaaten resultiere. 

Denn sowohl hinsichtlich der Arbeitsaspekte (nachfolgend a) als auch hinsichtlich der 

Umweltaspekte (nachfolgend b) enthält Kapitel 13 des EUSFTA Regelungen, welche 

sich nicht unter die Außenhandelskompetenz der Union nach Art. 207 AEUV subsu-

mieren lassen.  

a) Arbeitsaspekte 

184 Diesbezüglich sind zu den Arbeitsaspekten zunächst die folgenden Bestimmungen aus 

dem einleitenden Abschnitt A des Kapitels 13 zu benennen: 

x Art. 13.1 EUSFTA: Hierin bestätigen die Vertragsparteien ihr Engagement für die 

Entwicklung und Förderung des internationalen sowie ihres bilateralen Handels 

im Sinne der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung. Dabei berufen sie sich 
                                                

145  Vgl. oben Rn. 61 f. 
146  Vgl. oben Rn. 30 ff. 
147  Vgl. oben Rn. 37 ff. 
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auf verschiedene Instrumente, zu denen namentlich solche der Internationalen 

Arbeitsorganisation (IAO) zählen. Die Vertragsparteien erkennen diesbezüglich 

die Unangemessenheit einer infolge des Handels eintretenden Schwächung des 

Schutzniveaus an, welches durch nationale Arbeitsschutzgesetze gewährleistet 

wird. 

x Art. 13.2 EUSFTA: Hierin wird das Recht der Vertragsparteien anerkannt, über 

ihre eigenen Umwelt- und Arbeitsschutzniveaus zu bestimmen und ihre diesbe-

züglichen Rechtsvorschriften bzw. ihre diesbezügliche Politik festzulegen oder zu 

ändern. 

185 Aus dem spezifisch auf die Arbeitsaspekte bezogenen Abschnitt B des Kapitels 13 sind 

folgende Regelungen in den Blick zu nehmen: 

x Art. 13.3 EUSFTA: Hierin erkennen die Vertragsparteien in Übereinstimmung mit 

den von ihnen übernommenen Verpflichtungen namentlich die Kernarbeitsnor-

men der IAO an. Zugleich bringen sie zum Ausdruck, dass sie sich weiterhin 

nachhaltig um die Ratifizierung und Umsetzung der Kernarbeitsnormen der IAO 

bemühen werden. 

x Art. 13.4 EUSFTA: Hierin vereinbaren die Vertragsparteien eine Zusammenar-

beit, die sich u. a. auf den Austausch von Informationen und Sichtweisen über 

die Förderung der Kernarbeitsnormen der IAO erstreckt. 

186 Die vorstehend genannten Bestimmungen aus Kapitel 13 des EUSFTA betreffen nicht 

– im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs148 – speziell den internationalen 

Handelsverkehr. Vielmehr handelt es sich hierbei um Regelungen, welche die Arbeits-

bedingungen, den Arbeitsschutz und die Zusammenarbeit der Vertragsparteien in die-

sen Bereichen zum Gegenstand haben. Dementsprechend können sie lediglich be-

stimmte Auswirkungen auf den internationalen Handelsverkehr haben.149 

187 Mithin beruft sich die Kommission auch diesbezüglich zu Unrecht auf eine ausschließli-

che Vertragsschlusskompetenz der Union nach Art. 207 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 

AEUV. Richtig ist vielmehr, dass es sich um Aspekte der Sozialpolitik handelt, die pri-

märrechtlich zuvörderst in den Artikeln 151 bis 161 AEUV geregelt sind. In diesem Be-

                                                
148  Urteil Kommission / Rat, zitiert in Fn. 38, Rn. 57. 
149  Vgl. oben Rn. 51 f. 
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reich getroffene Maßnahmen fallen nach Maßgabe des Art. 4 Abs. 2 Buchst. b) AEUV 

in die geteilte Zuständigkeit der Union und der Mitgliedstaaten.  

188 Auch ist nicht ersichtlich, dass ein Tätigwerden der Union notwendig wäre, weil durch 

die Bestimmungen des Kapitels 13 des EUSFTA bestehende unionsrechtliche Regeln 

beeinträchtigt oder in ihrer Tragweite verändert werden könnten, was nach Art. 3 

Abs. 2 AEUV zu einer ausschließlichen Vertragsschlusskompetenz der Union führen 

würde. Da diesbezüglich auch vonseiten der Kommission, die hierfür die Darlegungs- 

und Beweislast trifft,150 nichts vorgetragen wird, sieht die Bundesregierung von weiter-

gehenden Ausführungen zu dieser Frage ab. 

b) Umweltaspekte 

189 Hinsichtlich der Umweltaspekte, die primär in Abschnitt C des Kapitels 13 geregelt 

sind, enthält das EUSFTA ebenfalls Bestimmungen, die nicht der gemeinsamen Han-

delspolitik zuzurechnen sind, sodass sie nicht der ausschließlichen Zuständigkeit der 

Union nach Art. 207 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 AEUV unterfallen. 

aa) Ausgangspunkt 

190 Den Ausgangspunkt bildet hierbei wiederum der Umstand, dass ein Rechtsakt (nur) 

dann Teil der gemeinsamen Handelspolitik sein kann, „wenn er speziell den internatio-

nalen Warenaustausch betrifft, weil er im Wesentlichen den Handelsverkehr fördern, 

erleichtern oder regeln soll und sich direkt und sofort auf ihn auswirkt“.151 

191 Wie nachstehend unter bb) noch näher zu erläutern sein wird, trifft dies bei den Artikeln 

13.1 und 13.2 EUSFTA – wie schon im Fall der Arbeitsaspekte – nicht zu. Gleiches gilt 

hinsichtlich der Artikel 13.6, 13.7, 13.10, 13.11 sowie 13.12 EUSFTA. Sämtliche dieser 

Bestimmungen weisen entweder keinen oder allenfalls einen mittelbaren Bezug zum 

Handelsverkehr auf. Stattdessen fallen sie ganz oder teilweise unter die geteilte Au-

ßenkompetenz der Union im Bereich der Umweltpolitik nach Maßgabe von Art. 192 

Abs. 1 und Abs. 2 in Verbindung mit Art. 4 Abs. 2 Buchst. e) AEUV. Denn der Haupt-

zweck der besagten Regelungen des EUSFTA liegt im Umweltschutz.  

192 Vor diesem Hintergrund ist es zu kurz gedacht, wenn die Kommission vorträgt, es sei 

„unbestritten, dass das Unionsrecht die Einbeziehung bestimmter nichthandelsbezoge-

                                                
150  Vgl. oben Rn. 60. 
151  Urteil Kommission / Rat, zitiert in Fn. 38, Rn. 57. 
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ner Angelegenheiten in ihre Beziehungen mit der übrigen Welt und vor diesem Hinter-

grund in die Handelspolitik der Union nicht nur ermöglicht, sondern auch bewusst vor-

sieht“.152 Namentlich ist darauf hinzuweisen, dass in den vorstehend in Randnummer 

191 benannten Bestimmungen des EUSFTA – anders als in der von der Kommission153 

zitierten Energy Star-Rechtsprechung154 – Umweltbelange nicht lediglich „berücksich-

tigt“ werden. Vielmehr liegt hier der Schwerpunkt dieser Regelungen. Zudem ging es 

bei den Vorschriften, welche dem Urteil Energy Star zugrunde lagen, um langfristig 

mögliche positive Auswirkungen auf die Umwelt.155 Vorliegend verhält es sich – wie 

auch die Kommission selbst vorträgt – genau umgekehrt, da es hier um mögliche Aus-

wirkungen umweltrechtlicher Regelungen auf den Handel geht.156 Dementsprechend 

bilden die Auswirkungen auf den Handel im vorliegenden Fall lediglich einen Reflex 

beabsichtigter Umweltschutzmaßnahmen, weshalb sie der die Umweltpolitik betreffen-

den Kompetenznorm zuzuordnen sind. 

bb) Beispiele 

193 Die Bundesregierung wird dies im Folgenden anhand einiger Bestimmungen aus den 

Abschnitten A und C des Kapitels 13 des EUSFTA näher erläutern. Zugleich möchte 

sie betonen, dass es sich hierbei lediglich um Beispiele handelt, ohne dass diesen 

notwendigerweise ein abschließender Charakter zukäme. 

(1) Art. 13.1 EUSFTA 

194 In Art. 13.1 Abs. 2 EUSFTA bekräftigen („recognize“) die Vertragsparteien, dass Um-

weltschutz, soziale Entwicklung und wirtschaftliche Entwicklung drei Komponenten der 

nachhaltigen Entwicklung darstellen, die sich gegenseitig verstärken. Diese Bestim-

mung enthält einen eigenständigen Aussagegehalt ohne spezifischen Handelsbezug. 

Denn die Ratio dieses Satzes beschränkt sich auf die Anerkennung des Modells der 

nachhaltigen Entwicklung sowie deren Komponenten. Hieran ändert auch der zweite 

Satz von Art. 13.1 Abs. 2 EUSFTA nichts, welcher die Vorteile der Zusammenarbeit in 

handelsbezogenen Sozial- und Umweltbelangen unterstreicht. 

                                                
152  Antrag der Kommission, Rn.  466. 
153  Antrag der Kommission, Rn. 452. 
154  Urteil Kommission / Rat („Energy Star“), C-281/01, EU:C:2002:761, Rn. 39 - 43. 
155  Urteil Kommission / Rat („Energy Star“), zitiert in Fn. 154, Rn. 40 f. 
156  Antrag der Kommission, Rn. 454 f., 485, 490. 
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195 Auch Art. 13.1 Abs. 3 EUSFTA verfolgt als Hauptzweck den Umwelt- bzw. den Arbeits-

schutz. Den Vertragsparteien wird untersagt, die Standards ihrer diesbezüglichen Ge-

setze abzusenken, um Anreize für den Handel zu schaffen. Mithin liegt das spezifische 

Ziel dieser Bestimmung nicht in der Förderung oder Regelung des Handels, sondern in 

der Sicherstellung des durch nationale Umwelt- und Arbeitsschutzvorschriften gewähr-

leisteten Schutzniveaus. 

(2) Art. 13.2 EUSFTA 

196 Art. 13.2 Abs. 1 EUSFTA hat das Recht der Vertragsparteien zum Gegenstand, in den 

Grenzen bestehender Verträge eigene Arbeits- und Umweltschutzstandards festzu-

schreiben. Ein Bezug zum Handel bzw. handelspolitischen Regelungen wird hierin 

nicht hergestellt. Vielmehr besteht der Regelungsgehalt dieser Bestimmung des EUS-

FTA in der gegenseitigen Zusicherung, bei der nationalen Setzung von Umwelt- und 

Arbeitsstandards bestimmte Freiheiten zu garantieren. Selbst wenn man mit Blick auf 

den Gesamtkontext, in welchen sich Art. 13.2 Abs. 1 EUSFTA einreiht, einen Handels-

bezug als gegeben ansähe, müsste festgehalten werden, dass hierin nicht das spezifi-

sche Regelungsziel dieser Bestimmung liegt. 

197 Art. 13.2 Abs. 2 EUSFTA verpflichtet die Vertragsparteien, ihre Gesetze und Politiken 

weiter zu verbessern und dabei ein hohes Schutzniveau für den Umwelt- und Arbeits-

schutz zu erreichen. Mithin sind ausschließlich die letztgenannten Aspekte Gegenstand 

dieser Regelung, nicht aber der Handel.  

(3) Art. 13.6 EUSFTA 

198 Die in Art. 13.6 Abs. 2 EUSFTA enthaltene Verpflichtung, multilaterale Umweltverträge 

auf dem eigenen Hoheitsgebiet effektiv in Gesetze, Regelungen oder Maßnahmen und 

Praktiken umzusetzen, dient ausschließlich dem Umweltschutz. 

199 Zwar besteht eine solche Verpflichtung bereits aufgrund der Mitgliedschaft in den je-

weiligen multilateralen Umweltverträgen. Durch die Aufnahme in das EUSFTA werden 

jedoch diese Verpflichtungen gegenüber dem Vertragspartner eingegangen und somit 

die besagten Umweltverträge in das bilaterale Verhältnis der Parteien des EUSFTA in-

korporiert. 

200 Gleiches gilt für die in Art. 13.6 Abs. 3 EUSFTA niedergelegte Bekräftigung des in dem 

Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) 

niedergelegten Zieles. 
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(4) Art. 13.7 EUSFTA 

201 Nicht anders verhält es sich mit Blick auf Art. 13.7 EUSFTA, soweit hierin die Bedeu-

tung der Erhaltung der Wälder angesprochen ist. Dies berührt ebenfalls die Umwelt-

kompetenz. 

(5) Art. 13.10 EUSFTA 

202 In Art. 13.10 Buchst. a), b), c), d), f), g) und i) EUSFTA besteht allenfalls ein mittelbarer 

Handelsbezug. Dieser kann nach Maßgabe der vorstehend in Randnummer 62 ange-

sprochenen Pastis-Theorie nicht als ausreichend angesehen werden, um die beste-

hende Umweltkompetenz gänzlich zu verdrängen. 

203 Soweit beispielsweise Art. 13.10 Buchst. a) EUSFTA die Abmilderung negativer Folgen 

dieses Freihandelsabkommens für „Umweltaspekte“ zum Gegenstand hat, lassen sich 

hierunter auch reine Umweltschutzmaßnahmen fassen. Damit ist auch die Umwelt-

schutzkompetenz betroffen, sofern man entsprechende Maßnahmen nicht ausschlie-

ßen will. Gleiches gilt, soweit es in Buchst. b) dieser Bestimmung um Umweltaspekte 

des Handels geht, die in der WTO oder im Umweltprogramm der Vereinten Nationen 

oder in multilateralen Umweltübereinkommen bearbeitet werden.  

(6) Art. 13.11 EUSFTA 

204 In Art. 13.11 Abs. 1 EUSFTA verpflichten sich die Vertragsparteien u. a. dazu, An-

strengungen zu unternehmen, um Investitionen in Umweltgüter und Umweltdienstleis-

tungen zu ermöglichen und zu fördern. Auch diese Maßnahmen betreffen nicht „spezi-

ell“ den internationalen Handelsverkehr, sondern können lediglich „bestimmte Auswir-

kungen“ hierauf haben.157 

205 In Art. 13.11 Abs. 3 EUSFTA erkennen die Vertragsparteien die Notwendigkeit an, bei 

der Entwicklung öffentlicher Fördermaßnahmen für fossile Brennstoffe hinreichend auf 

das Erfordernis der Reduzierung von Treibhausgasen zu achten. Dieses Berücksichti-

gungsgebot ist eine Maßnahme der Umweltpolitik, die als solche in die geteilte Zustän-

digkeit der Union und der Mitgliedstaaten fällt. In Ermangelung einer abschließenden 

Harmonisierung und eingedenk der Schutzverstärkungsklausel des Art. 193 AEUV be-

stehen hierfür weiterhin Kompetenzen der Mitgliedsaaten. Dies gilt umso mehr, als es 

in Art. 13.11 Abs. 3 EUSFTA um die Entwicklung nationaler Fördersysteme geht. 

                                                
157  Vgl. oben Rn. 52.  
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(7) Art. 13.12 EUSFTA 

206 In Art. 13.12 EUSFTA geht es um die Aufrechterhaltung u. a. von Umweltschutzstan-

dards. Ein Bezug zum Handelsverkehr wird hierin (lediglich) dadurch hergestellt, dass 

von den Umweltstandards nicht in einer Weise abgewichen werden darf, die Auswir-

kungen auf den Handel zwischen den Vertragsparteienhat. Mithin geht es um die Ein-

grenzung „bestimmter Auswirkungen“, welche ein solches Abweichen zeitigen kann. 

Hingegen ist diese Regelung nicht – im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs – 

speziell auf den internationalen Warenaustausch gerichtet, in dem sie sich „direkt und 

sofort“ auf ihn auswirkt.158 

cc) Keine ungeschriebene ausschließliche Zuständigkeit der Union 

207 Ergänzend weist die Bundesregierung darauf hin, dass hinsichtlich der Umweltaspekte, 

wie sie in den vorstehend beschriebenen Bestimmungen des EUSFTA enthalten sind, 

auch nicht vom Bestehen einer ungeschriebenen ausschließlichen Zuständigkeit der 

Union zum Abschluss dieses Abkommens ausgegangen werden kann. Eine solche lie-

ße sich lediglich unter den Voraussetzungen von Art. 3 Abs. 2 AEUV annehmen. Aber 

auch insofern ist weder von der Kommission vorgetragen noch anderweitig ersichtlich, 

dass die hierfür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt wären.  

208 Dies gilt namentlich mit Blick auf die dritte Variante des Art. 3 Abs. 2 AEUV. Hiernach 

hat die Union die ausschließliche Zuständigkeit für den Abschluss internationaler 

Übereinkünfte, soweit hierdurch gemeinsame Regeln beeinträchtigt oder deren Trag-

weite verändert werden könnte. Hierbei handelt es sich um eine Kodifizierung der so 

genannten AETR-Rechtsprechung des Gerichtshofs, der zufolge von einer ausgeübten 

Binnenkompetenz auf das Bestehen einer parallelen Außenkompetenz geschlossen 

werden kann.159 In den vorliegend in Rede stehenden umweltrechtlichen Regelungs-

gebieten hat jedoch noch keine weitgehende unionsrechtliche Harmonisierung stattge-

funden. Mithin kann hier mangels ausgeübter Innenkompetenz nicht auf eine parallele 

Außenkompetenz geschlossen werden. Zudem ist die Annahme einer ausschließlichen 

Unionskompetenz nicht erforderlich, um die Ziele der Union zu verwirklichen oder die 

Gefahr einer Beeinträchtigung gemeinsamer Vorschriften abzuwenden. 

                                                
158  Vgl. oben Rn. 52. 
159  Grundlegend Urteil Kommission / Rat, 22/70, EU:C:1971:32, Rn. 15/19. 
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VI. Transparenz (Kapitel 14) 

209 Kapitel 14 des EUSFTA enthält eine Reihe von Vorschriften, die dem Zweck seiner 

transparenten Umsetzung dienen und die gemäß Art. 14.8 EUSFTA vorbehaltlich spe-

zieller Regelungen in anderen Kapiteln des geplanten Abkommens gelten. 

210 Hierzu haben die französische Regierung und die Bundesregierung im Rahmen der 

Beratungen des Handelspolitischen Ausschusses bereits vorgetragen, dass namentlich 

die Regelungsgegenstände des Art. 14.5 EUSFTA (Verwaltungsverfahren) sowie des 

Art. 14.6 EUSFTA (Rechtsschutz gegen Verwaltungsentscheidungen) auch in die Zu-

ständigkeit der Mitgliedstaaten fallen.160 Denn die Umsetzung des Abkommens setzt 

ein umfassendes Tätigwerden der Behörden der Mitgliedstaaten voraus. Dies gilt bei-

spielsweise für ihre Zollbehörden, öffentliche Auftraggeber oder Wettbewerbsbehör-

den. Dementsprechend ist der effet utile der in Kapitel 14 des EUSFTA vorgesehenen 

Transparenzvorschriften nur gewahrt, wenn sich diese Vorschriften auch an die Behör-

den der Mitgliedstaaten richten.  

1. Vorbringen der Kommission 

211 Demgegenüber geht die Kommission auch mit Blick auf die in Kapitel 14 des EUSFTA 

enthaltenen Bestimmungen von einer ausschließlichen Zuständigkeit der Union nach 

Art. 207 AEUV in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 AEUV aus. Zur Begründung wählt sie 

drei Ansatzpunkte:161 

x Erstens bestehe das Ziel dieser Bestimmungen darin, den Wirtschaftsbeteiligten 

zu ermöglichen, sich mit dem Regelungsumfeld jeder Vertragspartei besser ver-

traut zu machen, wodurch Handel und Investitionen zwischen den Vertragspar-

teien erleichtert würden. 

x Zweitens würden durch die Festlegungen in Kapitel 14 lediglich die bestehenden 

Transparenzvorschriften des WTO-Übereinkommens klargestellt und verbessert. 

x Drittens sei darauf hinzuweisen, dass die Union – nach Auffassung der Kommis-

sion – für die übrigen Kapitel des EUSFTA die ausschließliche Zuständigkeit be-

sitze. Daraus folge, dass die Union auch für die in Kapitel 14 getroffenen Rege-

lungen ausschließlich zuständig sein müsse. Denn diese Regelungen seien hori-

                                                
160  Anlage 3 zum Antrag der Kommission. 
161  Antrag der Kommission, Rn. 497. 
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zontaler Natur und dienten lediglich zur Ergänzung der übrigen Kapitel des EUS-

FTA. 

2. Bewertung 

212 Diese Argumentation vermag nicht zu überzeugen. 

a) Bezug zu den übrigen Regelungsgegenständen des EUSFTA  

213 Um dies zu erläutern, genügt mit Blick auf den dritten in Randnummer 211 wiederge-

gebenen Begründungsansatz der Hinweis, dass dieser allenfalls dann stichhaltig sein 

könnte, wenn die Union tatsächlich die ausschließliche Zuständigkeit für alle sonstigen 

im EUSFTA geregelten Bereiche besäße. Dies ist jedoch – wie gezeigt – nicht der Fall. 

Daher bedarf es hierzu keiner weiteren Ausführungen. 

b) Erleichterung von Handel und Investitionen 

214 Wenn die Kommission in ihrem ersten Begründungsansatz mit einer „Erleichterung“ 

von Handel und Investitionen argumentiert, stellt sich dies der Sache nach erneut als 

Ausfluss ihres weiten und dynamischen Verständnisses der Reichweite des Art. 207 

AEUV dar.  

215 Daher ist auch hier wieder daran zu erinnern, dass es nach der Rechtsprechung des 

Gerichtshofs nicht genügt, wenn Maßnahmen lediglich „bestimmte Auswirkungen“ auf 

den internationalen Handelsverkehr haben, um sie der gemeinsamen Handelspolitik 

zurechnen zu können.162 Vielmehr bedarf es hierzu eines spezifischen Zusammen-

hangs in dem Sinne, dass die betreffende Regelung speziell den internationalen Han-

delsverkehr betrifft.163  

216 Bei Zugrundelegung dieses Maßstabes kommt der Union für die in Art. 14.5 und 

Art. 14.6 EUSFTA getroffenen Regelungen keine Vertragsschlusskompetenz auf 

Grundlage des Art. 207 AEUV zu. Denn diese beiden Normen des EUSFTA enthalten 

allgemeine Vorgaben zum Verwaltungsverfahren und zum Rechtsschutz gegen Ver-

waltungsentscheidungen. Einen spezifischen Bezug zum Handelsverkehr weisen sie 

damit nicht auf. 

                                                
162  Urteil Kommission / Rat, zitiert in Fn. 38, Rn. 57. 
163  Vgl. oben Rn. 52. 



– 58 – 
 
 

217 Letzteres ergibt sich bereits aus ihrer im Rahmen einer wertenden Gesamtbetrachtung 

zu ermittelnden Zielrichtung. Denn Regelungen zum Verwaltungsverfahren und zum 

diesbezüglichen Rechtsschutz betreffen alle der Hoheitsgewalt der Union beziehungs-

weise der Mitgliedstaaten Unterworfenen in gleicher Weise. Damit liegt der wesentliche 

Zweck solcher Regelungen nicht in der Förderung, Erleichterung oder Regelung des 

internationalen Handelsverkehrs. Vielmehr sind sie Ausdruck der legitimen Ausübung 

hoheitlicher Gewalt und damit auch der grundlegenden Werte der Union, wie sie in 

Art. 2 EUV zum Ausdruck kommen. 

218 Hiervon ausgehend wirken sich die in Art. 14.5 und Art. 14.6 EUSFTA getroffenen Re-

gelungen allenfalls mittelbar auf den internationalen Handelsverkehr aus. Denn auch 

wenn transparente Verwaltungsverfahren sowie effektiver Rechtsschutz positive Aus-

wirkungen auf den internationalen Handelsverkehr haben können, so sind diese Folgen 

doch nur mittelbar und indirekt, indem z. B. ein verbessertes Investitionsklima entsteht. 

219 Dies wird letztlich auch durch die Kommission selbst bestätigt. Denn diese bringt in ih-

rer Antragsschrift wiederholt zum Ausdruck, Art. 14.5 und 14.6 spiegelten lediglich die 

grundlegenden Anforderungen an ein faires Verfahren wider, bei denen es sich um all-

gemeine Grundsätze des Unionsrechts handele.164 

c) Regelungen des Wirtschaftsvölkerrechts 

220 Was schließlich den Verweis der Kommission auf die bestehenden Transparenzvor-

schriften des WTO-Übereinkommens anbelangt,165 so erinnert die Bundesregierung 

nochmals daran, dass Art. 207 AEUV nicht als dynamischer Verweis auf das Wirt-

schaftsvölkerrecht verstanden werden kann.166 

221 Aber selbst wenn es, wie die Kommission meint, auf den Inhalt von im WTO-Rahmen 

geschlossenen Abkommen ankäme, ließe sich hieraus nichts für die Annahme einer 

Vertragsschlusskompetenz der Union hinsichtlich der in Art. 14.5 sowie Art. 14.6 EUS-

FTA getroffenen Regelungen herleiten. Denn die besagten Bestimmungen des EUS-

FTA treffen detailliertere Regelungen als die parallelen Bestimmungen in GATT, GATS 

und TRIPS und gehen über diese hinaus. Damit fehlt es bereits an der Vergleichbarkeit 

der entsprechenden Regelungen und damit an jener Prämisse, welche die Kommission 

ihrer Argumentation zugrunde legt. 

                                                
164  Antrag der Kommission, Rn. 503, 507. 
165  Vgl. oben Rn. 197. 
166  Vgl. oben Rn. 37 ff. 
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aa) Regelungen zum Verwaltungsverfahren 

222 So sieht Art. 14.5 EUSFTA spezifische Regelungen über das Verwaltungsverfahren 

vor. Ein Vergleich mit den entsprechenden Bestimmungen in GATT, GATS und TRIPS 

zeigt hingegen, dass letztere lediglich allgemeine Grundsätze und keine bestimmten 

Verfahrensrechte statuieren.  

223 Beispielhaft lässt sich insoweit Art. X GATT anführen, wo es in den Absätzen 1 und 3 

heißt: 

„1. Laws, regulations, judicial decisions and administrative rulings of gen-
eral application, made effective by any contracting party, pertaining to 
the classification or the valuation of products for customs purposes, or 
to rates of duty, taxes or other charges, or to requirements, restrictions 
or prohibitions on imports or exports or on the transfer of payments 
therefor, or affecting their sale, distribution, transportation, insurance, 
warehousing inspection, exhibition, processing, mixing or other use, 
shall be published promptly in such a manner as to enable govern-
ments and traders to become acquainted with them. Agreements af-
fecting international trade policy which are in force between the gov-
ernment or a governmental agency of any contracting party and the 
government or governmental agency of any other contracting party 
shall also be published.  The provisions of this paragraph shall not re-
quire any contracting party to disclose confidential information which 
would impede law enforcement or otherwise be contrary to the public 
interest or would prejudice the legitimate commercial interests of par-
ticular enterprises, public or private. 

[…] 

3. a) Each contracting party shall administer in a uniform, impartial and 
reasonable manner all its laws, regulations, decisions and rulings of 
the kind described in paragraph 1 of this Article.“167 

224 In ähnlich allgemein gehaltener Weise enthält Art. VI Abs. 1 GATS folgende Regelung: 

„In sectors where specific commitments are undertaken, each Member 
shall ensure that all measures of general application affecting trade in ser-
vices are administered in a reasonable, objective and impartial manner.“168 

225 Wenn die Kommission schließlich auf das TRIPS-Übereinkommen verweist, so sind 

auch diesbezüglich keine mit Art. 14.5 EUSFTA vergleichbaren Regelungen erkennbar. 

Die von ihr angeführten Art. 42 und 41 Abs. 1 TRIPS betreffen den zivilrechtlichen 

                                                
167 URL: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/06-gatt.pdf [Stand: 20. November 2015]. 
168  ABl. L 336 vom 23. Dezember 1994, S. 191. 
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Rechtsschutz bei Verletzungen des Rechts am geistigen Eigentum. Die Regelungen 

zum Verwaltungsverfahren in Art. 49 TRIPS betreffen lediglich bestimmte Verwal-

tungsverfahren, die an die Stelle von zivilrechtlichen Verfahren treten, sodass auch in-

soweit kein vergleichbarer Regelungsgehalt vorliegt. 

bb) Regelungen zur Kontrolle von Verwaltungsverfahren 

226 Auch bezüglich Art. 14.6 EUSFTA zieht die Kommission einen unzutreffenden Ver-

gleich mit Verpflichtungen im Rahmen der WTO. 

227 Unrichtig ist insbesondere ihr Vortrag, Art. 14.6 EUSFTA wiederhole weitgehend die 

Anforderungen des Art. X Abs. 3 Buchst. b) GATT169 und habe einen vergleichbaren 

Inhalt wie Art. VI Abs. 2 Buchst. a) GATS.170 Letzteres mag auf die in Art. 14.6 Abs. 1 

und Abs. 3 EUSFTA vorgesehenen unabhängigen Spruchkörper sowie die Bindung an 

deren Entscheidungen zutreffen. Anders verhält es sich jedoch hinsichtlich der in 

Art. 14.6 Abs. 2 Buchst. a) und Buchst. b) EUSFTA normierten Verfahrensanforderun-

gen, die die Gewährung rechtlichen Gehörs betreffen sowie die zulässigen Grundlagen 

für eine Entscheidung. 

VII. Streitbeilegung (Kapitel 15) 

228 Kapitel 15 des EUSFTA enthält Regelungen zur Streitschlichtung zwischen den Partei-

en dieses Abkommens. Namentlich ist hierin die Einrichtung von Staat-Staat-

Schiedsgerichten vorgesehen. 

1. Vorbringen der Kommission 

229 Das Vorbringen der Kommission zu Kapitel 15 des EUSFTA fällt denkbar knapp aus 

und ist zudem mit ihrer Stellungnahme zu Kapitel 16 des EUSFTA verbunden.171 Her-

vorzuheben ist dabei lediglich, dass die Kommission auch hinsichtlich der in diesen 

beiden Kapiteln des EUSFTA getroffenen Regelungen davon ausgeht, dass der Union 

eine ausschließliche Zuständigkeit nach Maßgabe des Art. 207 AEUV zukommt.172  

                                                
169  Antrag der Kommission, Rn. 505. 
170  Antrag der Kommission, Rn. 506. 
171  Antrag der Kommission, Rn. 508 ff. 
172  Antrag der Kommission, Rn. 515. 
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2. Bewertung 

230 Aus Sicht der Bundesregierung ist der Kommission auch in diesem Punkt zu wider-

sprechen.  

231 Sie erinnert dabei namentlich an die bereits zuvor in Randnummer 151 dargestellte 

Rechtsprechung des Gerichtshofs, wonach internationale Abkommen, die zu ihrer 

Durchführung der Mitwirkung der Mitgliedstaaten bedürfen, von letzteren mitabzu-

schließen sind.173 Insofern gilt es zu berücksichtigen, dass die Union im Rahmen eines 

Schiedsverfahrens nach dem EUSFTA nicht nur wegen Maßnahmen ihrer eigenen Or-

gane, sondern – zumindest theoretisch – auch wegen Maßnahmen der Mitgliedstaaten 

verklagt werden kann. In einer solchen Konstellation kann der Fall eintreten, dass eine 

etwaig zu leistende Abhilfe alleine durch die Mitwirkung eines oder mehrerer Mitglied-

staaten bewirkt werden kann. 

VIII. Institutionelle, allgemeine und Schlussbestimmungen (Kapitel 17) 

232 Im abschließenden Kapitel 17 des EUSFTA, welches institutionelle, allgemeine und 

Schlussbestimmungen enthält, findet sich Art. 17.6 EUSFTA. Dieser betrifft Fragen der 

Besteuerung. 

1. Vorbringen der Kommission 

233 Die Kommission trägt hierzu lediglich vor, es handele sich bei Art. 17.6 EUSFTA um 

eine allgemein anwendbare Bestimmung in Form einer Ausnahme.174 Zudem äußert 

sie ganz allgemein mit Blick auf die in Kapitel 17 enthaltenen Bestimmungen, letztere 

beträfen „eher Verfahrensaspekte oder allgemein anwendbare Ausnahmen als materi-

ellrechtliche Aspekte des Abkommens“.175 Hieraus leitet die Kommission ab, dass auch 

„Kapitel 17 des EUSFTA unter die ausschließliche Zuständigkeit der Union fällt“.176 

2. Bewertung 

234 Die Kommission verweist im Zusammenhang mit ihrer vorstehend wiedergegebenen 

Aussage auf keine konkrete Kompetenznorm des Unionsrechts. Es lässt sich daher le-

                                                
173  Gutachten 1/76, zitiert in Fn. 112, Rn. 7; Gutachten 1/78, zitiert in Fn. 25, Rn. 60 a. E. 
174  Antrag der Kommission, Rn. 523. 
175  Antrag der Kommission, Rn. 525. 
176  Antrag der Kommission, Rn. 526. 
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diglich vermuten, dass sie ihre allgemeinen Ausführungen zu Art. 207 AEUV177 auch 

auf Art. 17.6 EUSFTA übertragen wissen will, sodass sie diese steuerrechtliche Rege-

lung ebenfalls der gemeinsamen Handelspolitik zurechnet. 

235 Die Bundesregierung erlaubt sich hierzu zunächst den Hinweis, dass die Kommission 

mit einer solchen (de facto fehlenden) Argumentation den Anforderungen nicht gerecht 

wird, die der Gerichtshof hinsichtlich der Darlegungs- und Beweislast aufgestellt hat. 

Denn wie bereits in Randnummer 60 ausgeführt, obliegt es der Kommission, die Aus-

schließlichkeit der Außenkompetenz der Union nachzuweisen, auf die sie sich berufen 

möchte. Hierzu lässt sich der Rechtsprechung des Gerichtshofs entnehmen, dass die 

Kommission es nicht bei der Aufstellung bloßer Behauptungen belassen kann, sondern 

sie vielmehr eine konkrete Analyse der einschlägigen unionsrechtlichen Bestimmungen 

vornehmen muss.178 

236 Vor diesem Hintergrund dient es nur der Vollständigkeit, wenn die Bundesregierung 

darauf hinweist, dass Art. 17.6 EUSFTA keineswegs lediglich den Charakter einer 

Ausnahmevorschrift hat. Stattessen können von dieser Bestimmung auch materiell-

rechtliche Regelungen der Mitgliedstaaten berührt sein. Sofern beispielsweise Art. 17.6 

Abs. 3 EUSFTA vorsieht, dass keine Vertragspartei aufgrund des Abkommens gehin-

dert ist, bestimmte Regelungen zur steuerlichen Differenzierung zu erlassen, kann dies 

nur die Mitgliedstaaten betreffen und nicht die Union. 

237 Zudem muss betont werden, dass sich Art. 17.6 EUSFTA nicht auf bestimmte Steuer-

arten beschränkt, sondern ausnahmslos alle Steuern erfasst. Dies ist für die Zwecke 

des vorliegenden Verfahrens von erheblicher Bedeutung, da der Union für den Bereich 

der Steuern die Zuständigkeiten lediglich in den Grenzen der Art. 110 ff. AEUV über-

tragen worden sind. Die hieraus resultierenden Konsequenzen sollen im Folgenden 

beispielhaft – und nicht abschließend – anhand der Umsatzsteuer (nachfolgend a) so-

wie der Kraftfahrzeug- und Luftverkehrsteuer (nachfolgend b) erläutert werden. 

a) Umsatzsteuer 

238 Nach Art. 113 AEUV ist die Zuständigkeit der Union für die Umsatzsteuer in mehrfa-

cher Hinsicht begrenzt. Sie beschränkt sich auf die Harmonisierung der Rechtsvor-

schriften über die Umsatzsteuer, soweit diese Harmonisierung für die Errichtung und 

                                                
177  Vgl. hierzu oben Rn. 25 sowie die Nachweise in der dortigen Fn. 16. 
178  Urteil Kommission / Rat, zitiert in Fn. 43, Rn. 74. 
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das Funktionieren des Binnenmarktes sowie die Vermeidung von Wettbewerbsverzer-

rungen notwendig ist. 

239 Die in Art. 17.6 EUSFTA getroffenen Regelungen liegen jenseits der Grenzen dieser 

Zuständigkeit. Denn im Rahmen des Freihandelsabkommens mit Singapur geht es 

nicht um die Harmonisierung der Umsatzsteuer mit Blick auf den Binnenmarkt. Zu-

gleich lässt sich den Ausführungen der Kommission nicht entnehmen, dass die in 

Art. 17.6 EUSFTA getroffene Regelung im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AEUV notwendig ist, 

damit die Union ihre interne Zuständigkeit ausüben kann.  

b) Kraftfahrzeug- und Luftverkehrsteuer 

240 Bei der Kraftfahrzeug- sowie der Luftverkehrsteuer handelt es sich um nicht harmoni-

sierte Steuern.  

241 Ein harmonisierter Rechtsrahmen zur Fahrzeugbesteuerung, etwa mit Regelungen zur 

Steuerentstehung oder zu den zu gewährenden Befreiungen, wurde bislang nicht ge-

schaffen. Nach deutscher Systematik ist die Kraftfahrzeugsteuer eine direkte Steuer. In 

vielen anderen Mitgliedstaaten wird hingegen keine Kraftfahrzeugsteuer erhoben. Auch 

die Luftverkehrsteuer ist als nicht harmonisierte Rechtsverkehrsteuer ausgestaltet. 

242 Da sich die in Art. 17.6 EUSFTA getroffene Regelung gleichwohl auch auf diese Steu-

erarten bezieht, sind die entsprechenden Bestimmungen und Zuständigkeiten der Mit-

gliedstaaten hiervon betroffen. 

IX. Zwischenergebnis 

243 Nach alledem lässt sich festhalten, dass die Kommission zumindest in den vorstehend 

unter Ziffern I. bis VIII. benannten Beispielsfällen zu Unrecht davon ausgeht, der Union 

stehe nach Maßgabe des Art. 207 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 AEUV eine aus-

schließliche Zuständigkeit für die im EUSFTA getroffenen Regelungen zu. 

D. ZU DEN BESTIMMUNGEN DES EUSFTA, WELCHE DIE KOMMISSION 
ALS NICHT VON ART. 207 AEUV ERFASST ANSIEHT 

244 Im Folgenden kommt die Bundesregierung auf diejenigen Bestimmungen des EUSFTA 

zu sprechen, bei denen selbst die Kommission nicht davon ausgeht, dass die Union 

über eine ausschließliche Zuständigkeit nach Art. 207 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 
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AEUV verfügt. Wie bereits erwähnt,179 finden sich diese Bestimmungen in Kapitel 8 des 

EUSFTA mit Blick auf Hilfsdienstleistungen im Seeverkehr (nachfolgend I.) sowie Kapi-

tel 9 des EUSFTA hinsichtlich Portfolioinvestitionen (nachfolgend II.). 

245 In beiden Fällen vertritt die Kommission, dass die Union aufgrund anderer unionsrecht-

licher Bestimmungen als Art. 207 AEUV eine ausschließliche Zuständigkeit besitze.180 

Jedoch vermögen auch ihre diesbezüglichen Ausführungen nicht zu überzeugen. 

I. Dienstleistungen, Niederlassung und elektronischer Geschäftsverkehr   
(Kapitel 8) 

246 Dies gilt zunächst einmal mit Blick auf die Darlegungen der Kommission zu den im 

siebten Unterabschnitt des Kapitels 8 des EUSFTA enthaltenen Bestimmungen, die 

Hilfsdienstleistungen im Seeverkehr betreffen. Wie bereits erläutert,181 geht es dabei 

um die in Art. 8.56 Abs. 3 Buchst. b) sowie Art. 8.56 Abs. 6 EUSFTA getroffenen Rege-

lungen. 

247 Entgegen der Auffassung der Kommission besteht für die Erbringungsarten 1, 2 und 4 

der besagten Hilfsdienstleistungen keine implizite ausschließliche Kompetenz der Uni-

on auf Grundlage des Art. 3 Abs. 2 Fall 3 AEUV (nachfolgend 1.). Ebenso wenig ver-

mögen die hilfsweisen Ausführungen der Kommission zum Bestehen einer geteilten 

Zuständigkeit nach Art. 216 Abs. 1 Fall 2 in Verbindung mit Art. 91 Abs. 1 AEUV zu 

überzeugen (nachfolgend 2.). 

1. Keine implizite ausschließliche Zuständigkeit der Union 

248 Eine implizite ausschließliche Zuständigkeit der Union besteht weder hinsichtlich der 

Regelungen des Art. 8.56 Abs. 3 Buchst. b) EUSFTA (nachfolgend b) noch für diejeni-

gen des Art. 8.56 Abs. 6 EUSFTA (nachfolgend c). Um dies zu erläutern, bedarf es zu-

nächst noch einiger Ausführungen zum n Prüfungsmaßstab (nachfolgend a). 

a) Prüfungsmaßstab 

249 Art. 3 Abs. 2 Fall 3 AEUV sieht vor, dass die Union die ausschließliche Zuständigkeit 

für den Abschluss internationaler Übereinkünfte besitzt, soweit der Abschluss gemein-

same Regeln beeinträchtigen oder deren Tragweite verändern könnte. 

                                                
179  Vgl. oben, insb. Rn. 4, 24, 95 und 104 f. 
180  Antrag der Kommission, Rn. 527. 
181  Vgl. oben 94 f. 
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250 Da es sich hierbei um eine Kodifizierung der so genannten AETR-Rechtsprechung 

handelt, ist Art. 3 Abs. 2 Fall 3 AEUV im Lichte derjenigen Erläuterungen auszulegen, 

welche sich im Urteil AETR182 sowie der hierauf aufbauenden Rechtsprechung fin-

den.183 So hat der Gerichtshof im Gutachten 1/13 zur Gefahr der Beeinträchtigung ge-

meinsamer Regeln beziehungsweise der Veränderung ihrer Tragweite durch völker-

rechtliche Verpflichtungen der Mitgliedstaaten ausgeführt: 

„Die Feststellung einer solchen Gefahr setzt keine völlige Übereinstimmung 
zwischen dem von den völkerrechtlichen Verpflichtungen erfassten Bereich 
und dem Bereich der Unionsregelung voraus […].Völkerrechtliche Ver-
pflichtungen können die Tragweite der Unionsregeln insbesondere dann 
beeinträchtigen oder verändern, wenn die Verpflichtungen einen Bereich 
betreffen, der bereits weitgehend von solchen Regeln erfasst ist […].“184 

Dabei hat der Gerichtshof betont, dass angesichts des Umstandes, dass 

„[…] die Union nur über begrenzte Ermächtigungen verfügt, das Bestehen 
einer Zuständigkeit, zumal einer ausschließlichen, nur auf der Grundlage 
von Schlussfolgerungen angenommen werden [kann], die aus einer umfas-
senden und konkreten Analyse des Verhältnisses zwischen der geplanten 
internationalen Übereinkunft und dem geltenden Unionsrecht gezogen 
werden.“185 

251 Diesen Anforderungen werden die Ausführungen der Kommission nicht gerecht. 

b) Art. 8.56 Abs. 3 Buchst. b) EUSFTA 

252 Art. 8.56 Abs. 3 Buchst. b) EUSFTA enthält die Verpflichtung zur Inländerbehandlung 

u. a. in Bezug auf den Zugang zu Häfen, die Benutzung der Infrastruktur und die Inan-

spruchnahme von Seeverkehrshilfsleistungen der Häfen sowie die damit verbundenen 

Gebühren und sonstigen Abgaben, die Zollerleichterungen und die Zuweisung von Lie-

geplätzen sowie von Lade- und Löscheinrichtungen. Diese Verpflichtung wird in 

Art. 8.56 Abs. 4 EUSFTA dahingehend konkretisiert, dass die Vertragsparteien insbe-

sondere keine Ladungsanteilvereinbarungen mit anderen Staaten abschließen dürfen 

beziehungsweise bestehende Vereinbarungen dieser Art kündigen müssen. 

                                                
182  Grundlegend hierzu Urteil Kommission / Rat („AETR“), 22/70, EU:C:1971:32, insb. Rn. 20/22. 
183  Urteil Kommission / Rat, C-114/12, EU:C:2014:2151, Rn. 67. 
184  Gutachten 1/13, Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung, 

EU:C:2014:2303, Rn. 72 f. (Hervorhebungen hinzugefügt). 
185  Gutachten 1/13, zitiert in Fn. 184, Rn. 74. 
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aa) Vorbringen der Kommission 

253 Die Kommission trägt vor, der von Art. 8.56 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 4 EUSFTA 

betroffene Sachbereich sei durch die Verordnung Nr. 4055/86186 bereits weitgehend 

unionsrechtlich geregelt.187 

254 Insbesondere verweist die Kommission auf Art. 1 der Verordnung Nr. 4055/86.188 Des-

sen Abs. 1 bestimmt, dass die Dienstleistungsfreiheit im Seeverkehr zwischen Mit-

gliedstaaten und Drittstaaten für Staatsangehörige der Mitgliedstaaten mit Sitz in einem 

anderen Mitgliedstaat als dem des Dienstleistungserbringers gilt. Abs. 2 dieser Be-

stimmung erstreckt die Geltung der Verordnung zudem auf außerhalb der Union an-

sässige Staatsangehörige der Mitgliedstaaten und – unter bestimmten Bedingungen – 

auch auf die von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats kontrollierten Linienreederei-

en mit Sitz außerhalb der Union. 

255 Ferner bezieht sich die Kommission auf die Artikel 3 bis 6 der Verordnung Nr. 4055/86, 

welche Ladungsanteilvereinbarungen zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten betref-

fen.189 Hiernach sind solche Vereinbarungen grundsätzlich unzulässig und können nur 

aufgrund außergewöhnlicher Umstände nach Ermächtigung durch die Union abge-

schlossen werden. 

256 Nach Ansicht der Kommission würden die besagten Regelungen der Verordnung 

Nr. 4055/86 beeinträchtigt, wenn es den Mitgliedstaaten unbenommen bliebe, mit Dritt-

staaten bilaterale Abkommen über Dienstleistungen im Seeverkehr abzuschließen.190 

bb) Bewertung 

257 Es ist unzutreffend, wenn die Kommission vorträgt, der relevante Sachbereich sei auf-

grund der Verordnung Nr. 4055/86 bereits „weitgehend geregelt“ im Sinne der AETR-

Rechtsprechung:191 

                                                
186  Verordnung (EWG) Nr. 4055/86 des Rates vom 22. Dezember 1986 zur Anwendung des Grundsatzes 

des freien Dienstleistungsverkehrs auf die Seeschiffahrt zwischen Mitgliedstaaten sowie zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittländern, ABl. L 378, S. 1. 

187  Antrag der Kommission, Rn. 197 ff. 
188  Antrag der Kommission, Rn. 201 ff. 
189  Antrag der Kommission, Rn. 206 ff. 
190  Antrag der Kommission, Rn. 212. 
191  Vgl. oben Rn. 247.  
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x Wie bereits ausgeführt,192 enthält Art. 8.56 Abs. 3 Buchst. b) EUSFTA Verpflich-

tungen in Bezug auf Hilfsdienstleistungen im Seeverkehr.  

x Demgegenüber ist der Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 4055/86 im Be-

reich der Seeschifffahrt zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten nach Maßgabe 

ihres Art. 1 Abs. 4 Buchst. b) auf die Beförderung von Personen oder Gütern auf 

dem Seewege zwischen den Häfen beschränkt. Damit trifft die Verordnung 

Nr. 4055/86 keine Regelungen zu (Hilfs-)Dienstleistungen im Hafenbereich. 

Vor diesem Hintergrund fallen die in Art. 8.56 Abs. 3 Buchst. b) EUSFTA getroffenen 

Bestimmungen nicht in den Sachbereich der von der Kommission angeführten unions-

rechtlichen Regelungen. 

258 Ferner ist darauf hinzuweisen, dass sich auch die persönlichen Anwendungsbereiche 

der betreffenden Regelungen im EUSFTA sowie der Verordnung Nr. 4055/86 nicht de-

cken. Nach Maßgabe von Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 der Verordnung Nr. 4055/86 gilt 

letztere nur für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten oder für von diesen kontrollierte 

Unternehmen. Angesichts dessen ist es unzutreffend, wenn die Kommission vorträgt, 

die besagte Verordnung decke „die Behandlung der Staatsangehörigen von Drittlän-

dern“ ab.193 Zwar definiert die Kommission „Staatsangehörige von Drittländern“ als 

„Schifffahrtsunternehmen, die in Drittländern ansässig sind“.194 Mit dieser Gleichset-

zung geht sie jedoch über den wesentlichen Umstand hinweg, dass die Verordnung 

gerade nicht auf in Drittstaaten ansässige Schifffahrtsunternehmen anwendbar ist, die 

von Drittstaatsangehörigen kontrolliert werden. 

259 Nach alledem fehlt es mit Blick auf Art. 8.56 Abs. 3 Buchst. b) EUSFTA bereits an der 

Grundvoraussetzung für die Annahme einer impliziten ausschließlichen Zuständigkeit 

der Union nach Art. 3 Abs. 2 Fall 3 AEUV. 

c) Art. 8.56 Abs. 6 EUSFTA 

260 Im Ergebnis nicht anders verhält es sich bei den in Art. 8.56 Abs. 6 EUSFTA getroffe-

nen Regelungen. 

261 Diese Vorschrift bestimmt im Hinblick auf die Erbringer internationaler Seeverkehrs-

dienstleistungen, dass ihnen auf nichtdiskriminierende Weise Hilfsdienstleistungen im 
                                                

192  Vgl. oben Rn. 92 f., 252. 
193  Antrag der Kommission, Rn. 209. 
194  Antrag der Kommission, Rn. 209. 
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Hafenbereich zur Verfügung gestellt werden müssen. Wie in Randnummer 94 erläutert, 

zählen hierzu Verpflichtungen in Bezug auf Lotsendienste, Schub- und Schleppboothil-

fe, Bevorratung, Betankung und Wasserversorgung, Abfall- und Ballastentsorgung, 

Dienstleistungen des Hafenmeisters, Navigationshilfen sowie landgestützte Betriebs-

systeme, die für den Betrieb des Schiffes unerlässlich sind, einschließlich Kommunika-

tion, Wasser- und Stromversorgung, Einrichtungen für dringende Reparaturen, Anker-

plätze, Liegeplätze und Anlegedienste. 

aa) Vorbringen der Kommission 

262 Die Kommission trägt insofern vor, es handele sich um „eine weitere Ausarbeitung der 

Pflichten in Bezug auf die Inländerbehandlung im internationalen Seeverkehr“195 ge-

mäß Art. 8.56 Abs. 3 und Abs. 4 EUSFTA. Da die Union für diese Verpflichtungen ge-

mäß Art. 3 Abs. 2 Fall 3 AEUV ausschließlich zuständig sei, erstrecke sich diese aus-

schließliche Zuständigkeit auch auf die in Art. 8.56 Abs. 6 EUSFTA geregelten Hilfs-

dienstleistungen im Hafen.196 

bb) Bewertung 

263 Diese Argumentation der Kommission vermag schon insofern nicht zu überzeugen, als 

für die in Art. 8.56 Abs. 3 und Abs. 4 EUSFTA getroffenen Regelungen – wie gezeigt197 

– keine implizite ausschließliche Zuständigkeit der Union nach Art. 3 Abs. 2 Fall 3 

AEUV besteht. 

264 Selbst wenn man letzteres anders sähe, wäre gleichwohl darauf hinzuweisen, dass 

sich die in Art. 8.56 Abs. 6 EUSFTA geregelten Hilfsdienstleistungen keineswegs pau-

schal als Konkretisierungen der Verpflichtungen nach Art. 8.56 Abs. 3 und Abs. 4 

EUSFTA verstehen lassen. Vielmehr fehlt es an der allgemeinen Vergleichbarkeit der 

in Abs. 3 dieser Vorschrift einerseits und ihrem Abs. 6 andererseits behandelten Hilfs-

dienstleistungen. Namentlich werden Lotsendienste durch Körperschaften des öffentli-

chen Rechts, die so genannten Lotsenbrüderschaften, bereitgestellt und können somit 

nicht auf dem freien Markt angeboten werden. Der Grund hierfür liegt darin, dass diese 

Dienstleistungen Belange der öffentlichen Sicherheit betreffen und daher – anders als 

andere in Art. 8.56 Abs. 6 EUSFTA genannte und von Art. 8.56 Abs. 3 Buchst. b) 

EUFTA erfasste Hilfsdienstleistungen – nicht einem Wettbewerbsdruck unterworfen 
                                                

195  Antrag der Kommission, Rn. 214. 
196  Antrag der Kommission, Rn. 214. 
197  Vgl. oben Rn. 257 ff. 
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werden dürfen. Damit aber sind Verpflichtungen in Bezug auf Lotsendienste kein bloß 

präzisierender Annex der Verpflichtungen zur Liberalisierung des Hafenzugangs, der 

Hafeninfrastrukturnutzung sowie der Hafendienstleistungen. 

2. Zur hilfsweise geltend gemachten geteilten Zuständigkeit der Union 

265 Nicht überzeugend ist es ferner, wenn die Kommission hilfsweise eine Zuständigkeit 

der Union für die im EUSFTA geregelten Hilfsdienstleistungen im Seeverkehr als Aus-

übung einer geteilten Zuständigkeit darzustellen versucht. 

a) Vorbringen der Kommission 

266 Insofern argumentiert die Kommission, die Zuständigkeit der Union folge daraus, dass 

die im EUSFTA getroffenen Regelungen über Hilfsdienstleistungen im Seeverkehr 

nach Art. 216 Abs. 1 Fall 2 AEUV zur Verwirklichung eines in den Verträgen festge-

setzten Zieles erforderlich sei. Das hiernach zu verwirklichende Ziel sieht die Kommis-

sion in der Regelung der Verkehrsdienstleistungen zwischen der Union und Drittlän-

dern, die im Rahmen der Verkehrspolitik gemäß Art. 91 Abs. 1 und Art. 100 Abs. 2 

AEUV angestrebt sei.198 

b) Bewertung 

267 Die Kommission substantiiert ihr diesbezügliches Vorbringen gerade an den entschei-

denden Stellen nicht. Namentlich fehlt es hierin an jeglicher Darlegung zu der Frage, 

welche Gründe vorliegend für eine Erforderlichkeit im Sinne von Art. 216 Abs. 1 Fall 2 

AEUV sprechen könnten. Aus Sicht der Bundesregierung wird die Kommission damit 

ihrer Darlegungs- und Beweislast nicht gerecht. Im Übrigen ist auf Folgendes hinzu-

weisen:  

268 Wollte man – wie es offenkundig der Intention der Kommission entspricht – den Begriff 

der „Erforderlichkeit“ im Sinne dieser Vorschrift weit fassen, so liefe dies im Ergebnis 

darauf hinaus, Art. 216 Abs. 1 Fall 2 AEUV den Charakter einer Generalklausel beizu-

messen. Dem ist entgegenzuhalten, dass der AEUV nur einen Kompetenztitel kennt, 

dem der Charakter einer solchen Generalklausel zukommt, nämlich Art. 352 AEUV. 

Zur Vermeidung von Wiederholungen erlaubt sich die Bundesregierung, insofern auf 

ihre Ausführungen in den Randnummern 55 ff. zu verweisen. 

                                                
198  Antrag der Kommission, Rn. 245 ff. 
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269 Vor diesem Hintergrund lässt sich die Erforderlichkeit im Sinne von Art. 216 Abs. 1 Fall 

2 AEUV nur unter engen Voraussetzungen bejahen. Namentlich hat der Gerichtshof 

die Erforderlichkeit verneint, wenn sich durch Maßnahmen im Rahmen der unions-

rechtlichen Vorschriften das Handeln von Union und Mitgliedstaaten konzertieren ließ, 

um Verzerrungen oder Diskriminierungen zu verhindern, die durch den Abschluss se-

parater Abkommen von Mitgliedstaaten mit Drittstaaten hervorgerufen werden könn-

ten.199 Dafür, dass entsprechende konzertierende Maßnahmen nicht möglich sind oder 

nicht ausreichen würden, trägt die Kommission die Darlegungslast.200 

270 Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass nach Art. 91 Abs. 1 AEUV der Rat und das Eu-

ropäische Parlament die Verkehrspolitik einschließlich ihrer internationalen Aspekte im 

Wege des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens durchführen. Dies würde unterlau-

fen, folgte man der Argumentation der Kommission. Denn im Rahmen des Abschlus-

ses von Abkommen nach Art. 216 Abs. 1 Fall 2 in Verbindung mit Art. 218 AEUV ist 

das Europäische Parlament lediglich durch ein Zustimmungs- beziehungsweise Anhö-

rungserfordernis eingebunden. Die Beteiligung des Wirtschafts- und Sozialausschus-

ses sowie des Ausschusses der Regionen, welche Art. 91 Abs. 1 AEUV vorsieht, um 

den Besonderheiten des Verkehrs gerecht u werden, entfiele sogar gänzlich. 

271 Überdies genügt für das Vorliegen einer Zuständigkeit der Union aufgrund einer geteil-

ten Zuständigkeit nicht bereits die bloße Feststellung, es bestehe eine geteilte Zustän-

digkeit. Vielmehr muss die Union im Rahmen dieser geteilten Zuständigkeit bereits tä-

tig geworden sein; anderenfalls liegt nach Maßgabe des Art. 2 Abs. 2 Satz 2 AEUV die 

Regelungskompetenz bei den Mitgliedstaaten.  

272 Gleichwohl behauptet die Kommission in ihrem Hilfsvorbringen noch nicht einmal, dass 

die Union in Bezug auf die hier in Rede stehenden Verkehrsdienstleistungen bereits 

regelnd tätig geworden sei. Das diesbezügliche Schweigen der Kommission könnte 

man allenfalls als impliziten Verweis auf ihre vorangehenden Ausführungen zu Sekun-

därrechtsakten im Bereich der Verkehrsdienstleistungen deuten.201 Aber auch hiermit 

ließe sich eine Kompetenz der Union nicht begründen. Denn eine mitgliedstaatliche 

Kompetenz für einen Sachbereich im Rahmen einer geteilten Zuständigkeit ist nach 

Art. 2 Abs. 2 Satz 2 AEUV nur ausgeschlossen, „sofern und soweit“ die Union in die-

sem Sachbereich bereits Regelungen erlassen hat. Damit genügt es hier – im Unter-

                                                
199  Urteil Kommission / Deutschland, C-476/98, EU:C:2002:631, Rn. 85. 
200  Urteil Kommission / Deutschland, zitiert in Fn. 199, Rn. 85. 
201 Verordnung Nr. 4055/86 und Richtlinie 2014/66, vgl. Antrag der Kommission, Rn. 198 ff., 217 ff. 
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schied zum Fall der ausschließlichen Kompetenz nach Art. 3 Abs. 2 Fall 3 AEUV in 

Verbindung mit der AETR-Rechtsprechung des Gerichtshofs202 – nicht, dass ein Sach-

bereich unionsrechtlich so weitgehend geregelt ist, dass eine Kompetenzausübung 

durch die Mitgliedstaaten gemeinsame Regeln beeinträchtigen könnte. Vielmehr ist in-

sofern auf das Protokoll Nr. 25 über die Ausübung der geteilten Zuständigkeit hinzu-

weisen, wo es heißt: 

„Ist die Union in einem bestimmten Bereich im Sinne des Artikels 2 Absatz 
2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union betreffend 
die geteilte Zuständigkeit tätig geworden, so erstreckt sich die Ausübung 
der Zuständigkeit nur auf die durch den entsprechenden Rechtsakt der 
Union geregelten Elemente und nicht auf den gesamten Bereich.“203 

Die hiernach zur Kompetenzermittlung erforderliche Einzelfallprüfung findet sich im 

Vorbringen der Kommission an keiner Stelle. Daher sei lediglich der Vollständigkeit 

halber noch darauf hingewiesen, dass die zuvor angesprochenen Sekundärrechtsakte 

im Bereich der Verkehrsdienstleistungen204 nicht alle der in Art. 8.56 EUSFTA aufge-

führten Hilfsdienstleistungen abdecken. 

II. Investitionen (Kapitel 9) 

273 Wie bereits zuvor in den Randnummern 104 ff. erläutert, meint die Kommission, dass 

die meisten Regelungen, welche sich in dem Investitionen betreffenden Kapitel 9 des 

EUSFTA finden, der gemeinsamen Handelspolitik im Sinne von Art. 207 AEUV zuzu-

rechnen seien. Eine Ausnahme hiervon macht sie lediglich für den Bereich der so ge-

nannten Portfolioinvestitionen.205 Bei diesen handelt es sich um Investitionen, die rein 

der Geldanlage dienen, ohne dass die Anleger hiermit unternehmerische Zwecke ver-

folgen. 

1. Vorbringen der Kommission 

274 Hinsichtlich der Portfolioinvestitionen vertritt die Kommission, der Union komme eine 

stillschweigende ausschließliche Zuständigkeit für die in Kapitel 9 des EUSFTA ge-

troffenen Regelungen zu. Dabei argumentiert sie zusammengefasst wie folgt:206 

                                                
202  Vgl. hierzu oben, Rn. 249 ff. 
203  Hervorhebungen hinzugefügt. 
204  Vgl. Fn. 201. 
205  Antrag der Kommission, Rn. 275, 316, 527. 
206  Antrag der Kommission, Rn. 316, 335 ff. 
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x Portfolioinvestitionen stellten „Kapitalverkehr“ im Sinne des Art. 63 AEUV dar. 

x Die in Kapitel 9 des EUSFTA vorgesehenen Behandlungsstandards würden zu-

mindest weitgehend durch „gemeinsame Regeln“ des Unionsrechts abgedeckt, 

welche in Art. 63 Abs. 1 AEUV in Bezug auf Portfolioinvestitionen festgelegt sei-

en. 

x Diese „gemeinsamen Regeln“ des Art. 63 Abs. 1 AEUV könnten durch diejenigen 

Bestimmungen in Kapitel 9 des EUSFTA, welche auf Portfolioinvestitionen an-

wendbar seien, beeinträchtigt oder in ihrer Tragweite verändert werden. Vor die-

sem Hintergrund komme der Union eine implizite ausschließliche Vertrags-

schlusskompetenz nach Art. 3 Abs. 2 Fall 3 AEUV zu. 

275 Hilfsweise geht die Kommission davon aus, dass die Union zumindest über eine geteil-

te Zuständigkeit im Bereich der Portfolioinvestitionen verfügt.207 Diesbezüglich trägt sie 

vor, 

„dass der Abschluss internationaler Abkommen innerhalb des Inhalts des 
Kapitels 9 EUSFTA in Bezug auf Portfolioinvestitionen im Sinne des Arti-
kels 216 Absatz 1 AEUV ‚erforderlich‘ ist, um das in Artikel 63 Absatz 1 
AEUV festgelegte Unionsziel im Rahmen der Unionspolitik über den freien 
Kapitalverkehr zu verwirklichen.“208 

2. Bewertung 

276 Die Bundesregierung ist wie die Kommission der Ansicht, dass Portfolioinvestitionen 

nicht von Art. 207 Abs. 1 AEUV erfasst sind (nachfolgend a). Hingegen widerspricht sie 

der Auffassung der Kommission, dass für die Regelungen des Kapitels 9 des EUSFTA 

eine implizite ausschließliche Vertragsschlusskompetenz der Union nach Art. 63 AEUV 

in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 Fall 3 AEUV besteht, soweit die besagten Regelungen 

Portfolioinvestitionen betreffen (nachfolgend b). Ferner ist die Bundesregierung der 

Auffassung, dass der Union für Portfolioinvestitionen auch keine geteilte Vertrags-

schlusskompetenz nach Art. 216 AEUV zukommt (nachfolgend c). 

a) Portfolioinvestitionen nicht Bestandteil der gemeinsamen Handelspolitik 

277 Die Kommission geht zutreffend davon aus, dass Regelungen zu Portfolioinvestitionen 

nicht der gemeinsamen Handelspolitik im Sinne von Art. 207 AEUV unterfallen. 

                                                
207  Antrag der Kommission, Rn. 316, 368 ff. 
208  Antrag der Kommission, Rn. 372. 
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278 Diesbezüglich erlaubt sich die Bundesregierung, auf die einschlägige Rechtsprechung 

des deutschen Bundesverfassungsgerichts zu verweisen. Auch letzteres hat sich in 

seinem bereits erwähnten209 Urteil zum Vertrag von Lissabon dahingehend geäußert, 

dass Investitionen, die nicht dem Erwerb der Kontrolle über ein Unternehmen dienen, 

nicht den „ausländischen Direktinvestitionen“ im Sinne von Art. 207 Abs. 1 AEUV zuzu-

rechnen sind.210  

279 Zudem erinnert die Bundesregierung nochmals an die in Art. 207 Abs. 6 AEUV ge-

troffene Regelung, aus der sich ergibt, dass Art. 207 Abs. 1 AEUV der Union keine An-

nexkompetenz für weitere Investitionsarten vermittelt.211 

b) Keine implizite ausschließliche Zuständigkeit der Union 

280 Entgegen der Annahme der Kommission kommt der Union auch keine implizite aus-

schließliche Vertragsschlusskompetenz nach Art. 63 AEUV in Verbindung mit Art. 3 

Abs. 2 Fall 3 AEUV für die Portfolioinvestitionen betreffenden Regelungen des Kapitels 

9 des EUSFTA zu.  

281 Hinsichtlich des insofern anzulegenden Prüfungsmaßstabes erlaubt sich die Bundes-

regierung zur Vermeidung von Wiederholungen, auf ihre Ausführungen in den Rand-

nummern 249 ff. zu verweisen.  

282 Bevor die Bundesregierung hierauf für den Fall der Portfolioinvestitionen näher eingeht 

(nachfolgend cc), möchte sie zunächst die Bedeutung unterstreichen, welche den Vor-

gaben des Art. 207 AEUV (nachfolgend aa) sowie des Art. 64 Abs. 2 AEUV (nachfol-

gend bb) in diesem Zusammenhang zukommt. 

aa) Bedeutung der Vorgaben des Art. 207 AEUV 

283 Im Zuge der Vertragsänderungen durch den Vertrag von Lissabon ist eine ausdrückli-

che Beschränkung des Art. 207 AEUV auf handelsbezogene ausländische Direktinves-

titionen erfolgt. Der europäische Vertragsgesetzgeber hat also bewusst davon abgese-

hen, die Gesamtheit ausländischer Investitionen der gemeinsamen Handelspolitik im 

Sinne von in Art. 207 AEUV zuzurechnen. Bereits hieraus lässt sich schließen, dass 

die Annahme einer stillschweigenden ausschließlichen Zuständigkeit der Union für 

Portfolioinvestitionen dem Willen des Vertragsgesetzgebers zuwiderliefe. 
                                                

209  Vgl. oben Rn. 17 ff. 
210  Urteil 2 BvE 2/08, zitiert in Fn. 10, Rn. 379. 
211  Vgl. hierzu bereits oben, Rn. 26 ff. 
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284 Bestätigt wird dies durch die Entstehungsgeschichte des Art. 207 AEUV. So wurde be-

reits im Kontext der Verhandlungen zu den Verträgen von Amsterdam und Nizza über 

eine Ausweitung der gemeinsamen Handelspolitik auf multilaterale Investitionsregeln 

diskutiert, wie sie etwa für den OECD-Entwurf des Multilateral Agreement on Invest-
ment (MAI) erwogen wurden. Im Zuge dieser Diskussionen wurde jedoch entschieden, 

der Union keine derart weitrechende Zuständigkeit für Investitionsfragen zu übertragen. 

Stattdessen wurde mittels des in Art. 207 AEUV verwendeten Begriffs der „ausländi-

schen Direktinvestitionen“ lediglich ein Kompetenztitel für handelsbezogene Direktin-

vestitionen geschaffen, die im Rahmen der WTO mitgeregelt werden mussten.212 

285 Die somit bewusst getroffene Entscheidung für eine Begrenzung der Unionskompetenz 

würde umgangen, wenn man der Kommission folgend davon ausginge, dass die im 

Rahmen von Art. 207 AEUV nicht gewährte Zuständigkeit der Union für Portfolioinvesti-

tionen gleichwohl als implizite Zuständigkeit über Art. 63 AEUV in Verbindung mit Art. 3 

Abs. 2 Fall 3 AEUV hergeleitet werden kann. Eine solche Annahme liefe aus Sicht der 

Bundesregierung auf eine offene Umgehung des Prinzips der begrenzten Einzeler-

mächtigung hinaus.213 

bb) Bedeutung der Vorgaben des Art. 64 Abs. 2 AEUV 

286 Gegen die Herleitung einer impliziten Unionskompetenz für Portfolioinvestitionen aus 

Art. 63 AEUV spricht überdies die Tatsache, dass diese Vorschrift als reiner Verbots-

tatbestand konzipiert ist und nicht als Kompetenzgrundlage. 

287 Unionsrechtliche Maßnahmen zur Verwirklichung des Zieles eines freien Kapitalver-

kehrs zwischen den Mitgliedstaten und dritten Ländern sind vielmehr ausweislich des 

klaren Wortlautes von Art. 64 Abs. 2 AEUV auf diese Vorschrift und nicht auf Art. 63 

AEUV zu stützen. Dabei sind nicht zuletzt die von Art. 64 Abs. 2 AEUV aufgezeigten 

Grenzen zu beachten. Dies gilt namentlich für die hierin enthaltene Beschränkung auf 

Direktinvestitionen: 

„[…] beschließen das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem or-
dentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen für den Kapitalverkehr 
mit dritten Ländern im Zusammenhang mit Direktinvestitionen […]“.214 

                                                
212 Vgl. zum Ganzen Krajewski, 42 CML Rev. (2005), 91, 111; vgl. auch: Bischoff, 48 CML Rev. (2011), 

1527, 1540. 
213  Vgl. hierzu umfassend oben Rn. 10 ff. 
214  Hervorhebungen hinzugefügt. 
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Der in Art. 64 Abs. 2 AEUV verwendete Begriff der „Direktinvestitionen“ schließt dabei 

ebenso wieder gleichlautende Begriff in Art. 207 AEUV Portfolioinvestitionen aus.215 

288 Hiervon ausgehend würde es sowohl eine Umgehung der in Art. 64 Abs. 2 AEUV ver-

ankerten Beschränkung der Unionskompetenz auf Direktinvestitionen als auch einen 

Verstoß gegen das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung darstellen, wenn man 

gleichwohl annähme, dass sich eine implizite Zuständigkeit der Union für Portfolioin-

vestitionen über Art. 63 AEUV in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 Fall 3 AEUV herleiten 

ließe. 

cc) Nichtvorliegen der Voraussetzungen einer impliziten ausschließlichen Zu-
ständigkeit 

289 Aber selbst wenn der Gerichtshof hinsichtlich der vorstehend unter aa) und bb) darge-

legten Argumente gegenteiliger Auffassung wäre, würde die sich anschließende Prü-

fung zu dem Ergebnis führen, dass die Voraussetzungen für das Bestehen einer aus-

schließlichen Zuständigkeit der Union nach Art. 63 AEUV in Verbindung mit Art. 3 

Abs. 2 Fall 3 AEUV nicht erfüllt sind. Es ist nämlich nicht feststellbar, dass die in Kapi-

tel 9 des EUSFTA getroffenen Regelungen erforderlich wären, um zu verhindern, dass 

gemeinsame Unionsregeln im Sinne der AETR-Rechtsprechung216 beeinträchtigt oder 

in ihrer Tragweite verändert werden. 

290 Insofern erscheint bereits fraglich, ob die primärrechtliche Bestimmung des Art. 63 

AEUV, auf welche die Kommission in diesem Zusammenhang abstellt, überhaupt als 

„gemeinsame Regel“ im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Fall 3 AEUV angesehen werden kann, 

oder ob hierzu nicht vielmehr allein sekundärrechtliche Bestimmungen zählen. 

291 Letztlich kann dies jedoch dahinstehen. Denn in jedem Fall lässt sich festhalten, dass 

die Reichweite der in Kapitel 9 EUSFTA getroffenen Regelungen erheblich über den 

Schutzbereich des Art. 63 AEUV hinausgehen (nachfolgend (1)), wie sich anhand von 

Beispielen näher erläutern lässt (nachfolgend (2)). Damit aber fehlt es an dem in 

Randnummer 250 wiedergegebenen Erfordernis aus der Rechtsprechung des Ge-

richtshofs, wonach die im EUSFTA geregelten Verpflichtungen einen Bereich betreffen 

müssten, der bereits weitgehend von gemeinsamen Regeln erfasst ist.217 Mangels 

dessen kann Art. 3 Abs. 2 Fall 3 AEUV vorliegend nicht zur Anwendung gelangen, um 

                                                
215  Bröhmer, in: Callies/Ruffert, 4. Aufl., Art. 64 AEUV, Rn. 6. 
216  Vgl. oben Rn. 249 ff. 
217 Gutachten 1/13, zitiert in Fn. 184, Rn. 73. 
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eine ausschließliche Zuständigkeit der Union für die in Kapitel 9 des EUSFTA getroffe-

nen Regelungen mit Blick auf Portfolioinvestitionen zu begründen. 

(1) Schutzbereich des Art. 63 AEUV 

292 Art. 63 AEUV stellt als Grundnorm der Kapitalverkehrsfreiheit ein Verbot auf, das sich 

gegen die Einführung neuer beziehungsweise die Beibehaltung bestehender Beein-

trächtigungen des Kapitalverkehrs richtet. Hiervon ausgehend vermitteln die in Art. 63 

ff. AEUV getroffenen Regelungen Unionskompetenzen im Bereich des Marktzugangs, 

nicht aber für den von Kapitel 9 des EUSFTA primär geregelten Schutz bereits getätig-

ter Investitionen.  

293 Die Art. 63 ff. AEUV verfolgen nämlich das Ziel, alle den Binnenmarkt beeinträchtigen-

den Ungleichbehandlungen bei der Ausübung der Wirtschaftstätigkeit im Markt oder 

beim Zu- bzw. Austritt aus dem Markt218 sowie alle unterschiedslos anwendbaren Re-

gelungen, die den Marktzutritt in der Union beschränken, indem der Kapitalverkehr ge-

nerell untersagt, an bestimmte Kriterien geknüpft oder einer spezifischen Belastung un-

terworfen wird,219 zu verbieten. Hiervon erfasst sind neben Regelungen, die den Er-

werb von Beteiligungen verbieten, auch solche, die die Möglichkeit einschränken, sich 

an der Verwaltung oder Kontrolle einer Gesellschaft zu beteiligen.220 Damit zielen die 

Art. 63 ff. AEUV auf die Regelung beziehungsweise Untersagung staatlicher Maßnah-

men, die 

x unmittelbar den Kapitalverkehr erschweren, verhindern oder an Bedingungen 

knüpfen beziehungsweise 

x sich spezifisch auf den Marktzugang auswirken oder aufgrund ihrer diskriminie-

renden Wirkung einen unmittelbaren Einfluss auf die Anlageentscheidung aus-

ländischer Investoren haben. 

294 Soweit die Kommission in ihrem Antrag bemüht ist darzulegen, dass sich eine implizite 

ausschließliche Unionskompetenz über diese Marktzugangsfragen hinaus auch auf all-

gemeine Schutzvorschriften für getätigte Portfolio- sowie Direktinvestitionen er-

streckt,221 steht dies bereits mit den von ihr selbst angeführten Urteilen des Gerichts-

                                                
218  Sedlaczek/Züger, in: Streinz, EUV/AEUV, 2. Aufl. 2012, Art. 56 AEUV, Rn. 4 ff. 
219  Sedlaczek/Züger, in: Streinz, EUV/AEUV, 2. Aufl. 2012, Art. 56 AEUV, Rn. 21. 
220 Sedlaczek/Züger, in: Streinz, EUV/AEUV, 2. Aufl. 2012, Art. 56 AEUV, Rn. 22. 
221 Antrag der Kommission, Rn. 340. 
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hofs zur Kapitalverkehrsfreiheit nicht in Einklang. Diese Urteile betreffen nämlich bei-

spielsweise 

x unmittelbare Beschränkungen der Zulassung einer Investition durch die Festset-

zung von Auflagen,222 

x Beschränkungen der Folgewirkungen von Direktinvestitionen in Unternehmen, 

die den Erwerb einer effektiven Kontrolle entsprechend dem eingebrachten Kapi-

tal verhindern und sich somit spezifisch auf den Beteiligungserwerb auswirken,223 

x Beschränkungen der Folgewirkungen von Investitionen durch die Statuierung 

staatlicher Sonderbefugnisse, die dazu führten, dass „die Situation des Erwer-

bers einer Beteiligung als solche“ beschränkt wurde,224 sowie 

x diskriminierende staatliche Maßnahmen, die spezifische Auswirkungen auf die 

Investitionsentscheidungen ausländischer Investoren hatten.225 

295 Ausgehend von dieser Rechtsprechung ließe sich im vorliegenden Fall allenfalls argu-

mentieren, dass der Union nach Art. 63 AEUV in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 Fall 3 

AEUV eine implizite Zuständigkeit zur Festschreibung der Schutzstandards in Art. 9.7 

EUSFTA (Kapitaltransfer) sowie Art. 9.3 EUSFTA (Inländergleichbehandlung) zu-

kommt, sofern man der Auffassung wäre, dass die Beschränkung des Art. 64 Abs. 2 

AEUV auf Direktinvestitionen nicht greift.226 Insofern müsste jedoch noch ergänzt wer-

den, dass das Diskriminierungsverbot nur insoweit von Art. 63 ff. AEUV abgedeckt 

würde, wie Diskriminierungen unmittelbare Auswirkungen auf die Anlageentscheidung 

ausländischer Investoren haben. 

                                                
222  Urteil Libert u. a., C-197/11 und C-203/11, EU:C:2013:288, Rn. 64 ff. 
223  Urteil Kommission / Deutschland, C-112/05, EU:C:2007:623, Rn. 52; vgl. auch Urteil Kommission / 

Italien, C-174/04, EU:C:2005:350, Rn. 30. 
224  Dieses Kriterium hat der Gerichtshof in seiner Rechtsprechung zu „goldenen Aktien“ stets betont, vgl. 

etwa Urteile Kommission / Portugal, C-543/08, EU:C:2010:669, Rn. 68; Kommission / Portugal, C-
212/09, EU:C:2011:717, Rn. 65. Neben dieser Rechtsprechung zu „goldenen Aktien“ fällt hierunter 
auch das anderweitig angeführte Urteil Kommission / Spanien, C-463/00, EU:C:2003:272, Rn. 57. 

225  Neben der von der Kommission insofern angeführten Rechtsprechung zu diskriminierenden Steuern 
auf Dividenden, Zinsen, Erlösen aus der Übertragung von Aktien oder dem Wert von finanziellen 
Vermögenswerten (Fn. 254 bis 257 des Antrags der Kommission) fällt hierunter auch das anderweitig 
von ihr angeführte Urteil Idryma Typou, C-81/09, EU:C:2010:622, Rn. 58.  

226  Vgl. oben Rn. 286 ff. 
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(2) Beispiele 

296 Demgegenüber gehen in den nachfolgend dargestellten Fällen die im EUSFTA ge-

troffenen Regelungen erheblich über den Schutzbereich der Art. 63 ff. AEUV hinaus. 

Daher lässt sich jedenfalls insofern keine implizite ausschließliche Zuständigkeit der 

Union nach Art. 3 Abs. 2 Fall 3 AEUV annehmen. 

297 Die Bundesregierung betont ausdrücklich, dass es sich hierbei lediglich um Beispiels-

fälle handelt, weshalb der nachfolgenden Darstellung kein abschließender Charakter 

zukommt. 

(a) Gebot der „gerechten und billigen Behandlung“ 

298 Besonders deutlich wird das Hinausgehen über den Schutzbereich der Art. 63 ff. AEUV 

im Fall des in Art. 9.4 EUSFTA verankerten Gebots der „gerechten und billigen Be-

handlung“ (FET). Letzteres betrifft den Schutz einer Investition nach deren Betätigung. 

Umfasst werden dabei vom FET-Standard im EUSFTA insbesondere spezifische ver-

fahrensrechtliche Garantien (Art. 9.4 Abs. 2 Buchst. a) und Buchst. b) EUSFTA), der 

Schutz vor staatlicher Willkür und bösgläubigem Verhalten (Art. 9.4 Abs. 2 Buchst. c) 

und Buchst. d) EUSFTA) sowie konkrete Ausprägungen des Vertrauensschutzes 

(Art. 9.4 Abs. 2 Buchst. e) EUSFTA). 

299 Die Kommission meint, in diesen vielfältigen durch den FET-Standard abgedeckten 

Konstellationen bestehe „die Wahrscheinlichkeit“, dass staatliche Verstöße die betref-

fende Investition verhinderten oder beschränkten, weshalb sie in den Anwendungsbe-

reich des Art. 63 AEUV fielen.227 

300 Dem ist entgegenzuhalten, dass bereits der Wortlaut der in Art. 9.4 Abs. 2 EUSFTA ge-

troffenen Regelungen keinen Hinweis darauf enthält, dass es hiernach eines spezifi-

schen Einflusses auf den Marktzugang von Kapital oder des Vorliegens einer Diskrimi-

nierung bedürfte. Vielmehr sind hierin allgemeine Anforderungen an die Ausübung ho-

heitlicher Gewalt aufgestellt. Damit aber fehlt es an dem zuvor erläuterten Spezifikum 

aller in der Rechtsprechung des Gerichtshofs anerkannten Fallgruppen von nach 

Art. 63 AEUV verbotenen Beschränkungen. 

                                                
227  Antrag der Kommission, Rn. 352. 
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(b) Gebot des „vollen Schutzes und der vollen Sicherheit“ 

301 Auch der in Art. 9.1 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 EUSFTA gewährte umfassende 

Schutz („full protection and security“) geht weit über den Schutz- und Regelungsgehalt 

der Art. 63 ff. AEUV hinaus. 

302 Nach den besagten Bestimmungen des EUSFTA umfasst diese „full protection and 

security“ den physischen Schutz von Investoren sowie ihren Investitionen einschließ-

lich der Portfolioinvestitionen. Mithin resultiert hieraus die Notwendigkeit für die Ver-

tragsparteien, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die sich gegen Einwirkungen durch 

Dritte richten. Ein derartiger Schutz müsste in der Praxis von den Mitgliedstaaten in ei-

gener Verantwortung geleistet werden, da die Union weder über entsprechende eigene 

Sicherheitsorgane noch über eine Zuständigkeit für die innere Sicherheit in den Mit-

gliedstaaten verfügt. 

303 Zudem ist darauf hinzuweisen, dass der Umfang des zu gewährenden physischen 

Schutzes nicht auf das nach Art. 63 ff. AEUV erforderliche Maß – d.h. auf Marktzu-

gangsfragen – begrenzt ist und er überdies im jeweiligen Einzelfall bestimmt wird. Mit-

hin kann ein Schiedsgericht in einem solchen Einzelfall Anforderungen an die Union 

beziehungsweise die Mitgliedstaaten stellen, die weit über diejenigen Anforderungen 

hinausgehen, welche das Primärrecht zum Schutz der Kapitalverkehrsfreiheit vorsieht. 

Vor diesem Hintergrund kann die Union die im EUSFTA vorgesehenen weitgehenden 

Vertragszusagen nicht allein abgeben, sondern es bedarf insofern der Mitwirkung der 

Mitgliedstaaten. 

(3) Zwischenergebnis 

304 Nach alledem lässt sich festhalten, dass die Voraussetzungen für das Bestehen einer 

ausschließlichen Zuständigkeit der Union nach Art. 63 AEUV in Verbindung mit Art. 3 

Abs. 2 Fall 3 AEUV mit Blick auf die Portfolioinvestitionen betreffenden Bestimmungen 

in Kapitel 9 des EUSFTA nicht erfüllt sind. 

c) Zur hilfsweise geltend gemachten geteilten Zuständigkeit der Union 

305 Nicht zu überzeugen vermag schließlich der hilfsweise Vortrag der Kommission, wo-

nach die Union zumindest über eine geteilte Zuständigkeit für Portfolioinvestitionen 

gemäß Art. 216 AEUV verfüge.228 

                                                
228  Antrag der Kommission, Rn. 368 ff. 
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306 Nach Maßgabe von Art. 216 Abs. 1 AEUV käme die Annahme einer Zuständigkeit zum 

Abschluss einer entsprechenden Übereinkunft nur in Betracht,  

x wenn dies in den Verträgen vorgesehen ist  

oder wenn der Abschluss einer Übereinkunft 

x im Rahmen der Politik der Union entweder zur Verwirklichung eines der in den 

Verträgen festgesetzten Ziele erforderlich oder  

x in einem verbindlichen Rechtsakt der Union vorgesehen ist oder aber  

x gemeinsame Vorschriften beeinträchtigen oder deren Anwendungsbereich än-

dern könnte. 

Im vorliegenden Fall ist jedoch keine dieser vier Varianten erfüllt. 

307 Mit Blick auf die erstgenannte Variante ist darauf hinzuweisen, dass internationale Ab-

kommen mit Drittstaaten im Bereich der Art. 63 ff. AEUV – mithin also über den Markt-

zugang von Investitionen zwischen Mitgliedstaaten und im Verhältnis zu Drittstaaten – 

weder im EUV noch im AEUV vorgesehen sind. 

308 Zur zweiten Variante lässt sich festhalten, dass der Abschluss eines entsprechenden 

Abkommens betreffend Portfolioinvestitionen auch nicht zur Verwirklichung der in den 

Unionsverträgen festgelegten Ziele erforderlich ist. Zur Vermeidung von Wiederholun-

gen erlaubt sich die Bundesregierung, insofern auf ihre Ausführungen zur Reichweite 

des durch die Art. 63 ff. AEUV  intendierten Schutzes zu verweisen.229 Hiernach steht 

fest, dass ein solch umfassender Schutz von Portfolioinvestitionen, wie er in Kapitel 9 

des EUSFTA vorgesehen ist, nicht zu den von den Unionsverträgen vorgesehenen Zie-

len gehört. 

309 Ein solcher Schutz ist auch nicht in einem verbindlichen Rechtsakt der Union vorgese-

hen, sodass die dritte Variante des Art. 216 Abs. 1 AEUV ebenfalls nicht eingreift. 

310 Zudem besteht nicht im Sinne der vierten Variante dieser Vorschrift die Gefahr einer 

Beeinträchtigung gemeinsamer Regelungen des Unionsrechts beziehungsweise einer 

Änderung ihres Anwendungsbereichs durch eigene Abkommen der Mitgliedstaaten, 

wenn das EUSFTA nicht abgeschlossen würde. Denn die Union hat den Schutz getä-

tigter Portfolioinvestitionen bislang nicht geregelt und sie verfügt auch nicht über die 

                                                
229  Vgl. oben Rn. 292 ff. 



– 81 – 
 
 

entsprechende interne Zuständigkeit in einem Umfang, wie er den in Kapitel 9 des 

EUSFTA vorgesehenen Regelungen entspricht.  

311 Selbst wenn man all dies anders sähe – quod non – und annähme, dass der Union 

nach Art. 216 Abs. 1 AEUV eine geteilte Kompetenz für die Portfolioinvestitionen be-

treffenden Regelungen des EUSFTA zukommt, ließe sich hieraus nicht ableiten, dass 

die Union insofern zu einem alleinigen Vertragsschluss befugt wäre. Vielmehr ist in 

diesem Zusammenhang an die bereits in den Randnummern 150 ff. dargestellte 

Rechtsprechung des Gerichtshofs zu erinnern, wonach internationale Abkommen, die 

zu ihrer Durchführung der Mitwirkung der Mitgliedstaaten bedürfen oder eine finanzielle 

Verantwortung für die Mitgliedstaaten begründen, von diesen mitabzuschließen sind.230 

III. Zwischenergebnis 

312 Damit lässt sich festhalten, dass auch die Argumentation der Kommission zu denjeni-

gen Teilaspekten des EUSFTA, welche sie selbst als nicht von Art. 207 AEUV erfasst 

ansieht, nicht zu überzeugen vermag.  

E. ERGEBNIS 

313 Nach alledem ist das EUSFTA nicht als „Nur-EU“-Abkommen zu schließen, sondern 

als gemischtes Abkommen unter Beteiligung der Mitgliedstaaten. 

314 Dass insofern allein die Rechtslage entscheidend ist, nicht aber etwaige weitergehende 

Motive der Kommission, hat der Gerichtshof in seiner folgenden Aussage aus dem 

Gutachten 2/00 mit besonderer Klarheit zum Ausdruck gebracht: 

„[D]ie praktischen Schwierigkeiten bei der Durchführung gemischter Ab-
kommen, auf die sich die Kommission zur Rechtfertigung der Heranziehung 
von Artikel 133 EG – der der Gemeinschaft eine ausschließliche Zustän-
digkeit im Bereich der gemeinsamen Handelspolitik verleiht – beruft, [kön-
nen] nicht als relevant für die Wahl der Rechtsgrundlage eines Rechtsakts 
der Gemeinschaft angesehen werden […].“231 

315 Dementsprechend ist die Vorlagefrage aus Sicht der Bundesregierung wie folgt zu be-

antworten: 

                                                
230  Gutachten 1/76, zitiert in Fn. 112, Rn. 7; Gutachten 1/78, zitiert in Fn. 25, Rn. 60 a.E. 
231  Gutachten 2/00, zitiert in Fn. 41, Rn. 41. 
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Die Europäische Union verfügt nicht über die erforderliche Zuständigkeit, 
um das Freihandelsabkommen mit Singapur allein zu schließen. 

Dr. Björn Beutler, LL.M. Henze 




